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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

ZUR INSTITUTIONELLEN 
ORDNUNG EINES 
VERFASSUNGS-

KONVENTS: EINFLUSS-
NEUTRALISATION

sellschaft gegen den Trend der Spezi-
alisierungen die Generalisierungen und 
vor allem die Vernetzungen ausweisen 
können muss, in die jedes Gesetz, je-
des Recht, jede Institution integriert ist.

Die zweite Kammer des Konvents 
(Konvent i.w.S.) wird aus Bürgern aus-
gelost oder durch self-selection vor-
selegiert. Beide Verfahren sind legitim, 
weil die Arbeit der inhaltlichen Bestim-
mung im Konvent i.e.S. geleistet wird, 
der durch den Konvent i.w.S. supervi-
sioniert und legitimiert wird. Der Kon-
vent i.w.S. begutachtet die Vorlagen 
des Konvents i.e.S. und stimmt darü-
ber ab. Er kann jederzeit weitergehen-
de Erörterung verlangen und er kann –  
hier ein neues, oben noch nicht er-
wähntes Moment – kurzfristig Anhö-
rungen von Experten erbitten, die nicht 
im Konvent i.e.S. Mitglied sind. Der Kon-
vent i.w.S. leitet das Verfahren (= hat 
die governance des Konvent-Prozes-
ses). Die Begründung für diese Lösung:

 — Der Expertenkonvent (Konvent i.e. 
S.) erarbeitet die Regelungen, mit juri-
dischem Blick, im Kontext der Wissens-
gesellschaft,
 — die der Bürgerkonvent (Konvent 
i.w.S.) supervisioniert und entscheidet.
 — Damit ist der Demokratie Genü-
ge getan: Die Bürger stimmen ab und 
legitimieren die Ergebnisse; die Exper-
ten bereiten die Alternativen zur Ab-
stimmung vor. Sie sind funktional eine 
political service agency, die Bürger im 

Bürgerkonvent hingegen die political 
principality.
 — Normativ ist die Demokratie als 
principal/agency-relation gesichert, 
und zwar nicht über eine repräsenta-
tive, sondern über eine direkt-demo-
kratische Institution.

Birger P. Priddat

Ein Verfassungskonvent soll die poli-
tisch starren und entwicklungspoli-
tisch hemmenden bis lähmenden par-
lamentarischen Institutionen und die 
ihnen folgenden politischen Regeln 
auflösen. Was er auflöst, muss hier of-
fen bleiben; wie er es tun kann bzw. wie 
der Verfassungskonvent konstituiert 
wird, ist hier allein zu erörtern.

Dabei wird davon ausgegangen, 
dass der Konvent aus Bürgern und Ex-
perten besteht, die nicht von Parteien, 
Verbänden etc. delegiert oder bestimmt 
werden (Was z.B. bei der Bundes-
präsidentenwahl intendiert ist, wird  
durch die parteilichen Delegationen 
der Wahlbürger unterlaufen. Eher kön-
nen wir das Modell des Schöffen- oder 
Laiengerichtes heranziehen, in der Bür-
ger für hoheitliche Aufgaben und Ent-
scheidungen herangezogen werden).

Bürger legitimieren den Vorgang, 
Experten sichern dessen Effektivität/
Qualität (Verhinderung von Formfeh-
lern und Verstößen gegen andere Ver-
fassungsregelungen etc.).

Fest steht zudem, dass weder 
Parlamentarier, Bundes-/Landespoli-
tiker noch Verbandsvertreter privile-
gierten Zugang zur Mitgliedschaft von 
Konvent oder Beirat erhalten dürfen. 
Die Auswahl der Mitglieder des Kon-
vents aus der Bevölkerung ist die ein-
zige Garantie für deren politische Neu-
tralität. Varianten sind demnach:

1. Auswahl der Mitglieder des Kon-
vents aus den Bürgern der Republik, 
neutral mittels Zufallsgenerierung (all-
gemeinverständlich Lotterieprinzip) + 
Expertenkommission
2. Auswahl der Mitglieder des Kon-
vents aus Experten + Bürgerkommis-
sion.

 
Die Kommission – unabhängig davon, 
ob aus Experten oder aus Bürgern zu-
sammengesetzt – hat die Aufgabe der 
Supervision und Beratung. Dass Exper-
ten – in welcher Form auch immer – am 
Konvent beteiligt sind, ergibt sich aus 
der Logik einer Wissensgesellschaft.

Der Verfassungskonvent sollte 
sich als Zwei-Kammer-Konvent etab-
lieren, für den der Konvent (i.e.S.) aus 
Experten bestimmt wird, per Lotterie, 
wobei nur offen bleibt, aus welchen 
Expertenregionen. Juristen sind, der 
Rechtsmaterie wegen, notwendig, aber 
die Hälfte der Experten muss aus al-
len anderen Wissenschaften kommen, 
weil die sich entfaltende Wissensge-

 Armen Avanessian

Armen Avanessian ist Philosoph, Literatur-
wissenschaftler und politischer Theoretiker. 
Einer breiteren Öffentlichkeit wurde er durch 
die Arbeit rund um Spekulativen Realismus 
und Akzelerationismus in Kunst und Philoso-
phie bekannt.

 Dirk Baecker

Dirk Baecker ist Soziologe und Inhaber des 
Lehrstuhls für Kulturtheorie und Management 
an der Universität Witten/Herdecke und Au-
tor diverser Bücher, u.a. »Die Form des Un-
ternehmens« (Suhrkamp, 1993), »Studien 
zur nächsten Gesellschaft« (Suhrkamp, 2007) 
und »Neurosoziologie. Ein Versuch« (Edition 
Unseld, 2014). Sein Arbeitsgebiet reicht von 
soziologischer Theorie und Kulturtheorie bis 
zu Wirtschaftssoziologie, Organisationsfor-
schung und Managementlehre.

 Friedrich von Borries

Friedrich von Borries (*1974) ist Architekt und 
Professor für Designtheorie an der Hochschu-
le für bildende Künste (HFBK) in Hamburg und 
leitet das Projektbüro Friedrich von Borries in 
Berlin. Er agiert in den Grenzbereichen von 
Stadtentwicklung, Architektur, Design und 
Kunst. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht das 
Verhältnis von Gestaltung und gesellschaft-
licher Entwicklung. »Als Wissenschaftler ver-
suche ich, die Welt zu verstehen. Als Gestal-
ter versuche ich, diese Welt zu verändern.«

 Emma Braslavsky

Emma Braslavsky ist seit 1999 als freie Auto-
rin und Kuratorin tätig. Ihr Debütroman »Aus 
dem Sinn« wurde 2007 mit dem »Uwe-John-
son-Förderpreis« sowie dem »Franz-Tumler-
Debütpreis« ausgezeichnet und war für den 
»Debütpreis des Buddenbrookhauses« nomi-
niert. Ihr zweiter Roman »Das Blaue vom Him-
mel« über dem Atlantik erschien 2008. »Le-
ben ist keine Art, mit einem Tier umzugehen« 
ist ihr erstes Buch, das im Suhrkamp Verlag 
erschienen ist.

 Jakob Brossmann

Jakob Brossmann ist FIlmemacher, der be-
reits Bühnenbilder für Inszenierungen u.a. 
am Volkstheater Wien, Schauspielhaus Graz, 
Residenztheater München, Staatsoper Mün-
chen, Schauspielhaus Zürich und Akademie-
theater Wien entworfen hat. Sein Dokumen-
tarfilm »Lampedusa im Winter« erhielt den 
»Österreichischen Filmpreis«. Mit David Pae-
de porträtierte er den Kultursender Ö1, der 
Film »Gehört, Gesehen – Ein Radiofilm« läuft 
seit 24.5. österreichweit in den Kinos. Zuletzt 
arbeitete er bei Oberon in der Saison 2018/19 
für das »Theater an der Wien«.

 Sebastian Cleemann / 
 Christoph Bornschein

Christoph Bornschein ist Geschäftsführer und 
Mitgründer der Agentur »Torben, Lucie und 
die Gelbe Gefahr« (TLGG), die sich auf Digital 
Business spezialisiert hat und mehrere inter-
nationale Unternehmen, Marken und staatli-
che Institutionen bei der strategischen Nut-
zung digitaler Technologien berät. Sebastian 
Cleemann ist Managing Director von TLGG 
Karlshorst und Multiinstrumentalist »Petula«.

 Cecily Corti

Cecily Corti ist Obfrau des 2003 gegründeten 
Vereins »Vinzenzgemeinschaft St. Stephan« 
und Leiterin des 2004 eröffneten VinziRast-
CortiHauses im 12. Bezirk, einer nieder-
schwelligen Notschlafstelle für Obdachlose. 
Sie ist ausgebildete Therapeutin, Autorin und 
wurde für ihr außerordentliches Engagement 
u.a. mit dem Goldenen Verdienstkreuz der Re-
publik Österreich ausgezeichnet. 

 Walther Czerny

Walther Czerny ist Gesellschafter und lang-
jähriger Geschäftsführer der Firma »ATC Aus-
trian Tourism Consultants« in Wien. In dieser 
Funktion federführend verantwortlich für 
die Durchführung zahlreicher Machbarkeits-
studien, sowie auch die Planungen und Um-
setzung von innovativen Kultur- Tourismus- 
und Freizeitprojeken im In- und Ausland. Als 
Experte der UNESCO beschäftigt er sich mit 
kulturellen Aspekten der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft, insbesondere im Zusam-
menhang mit den UNESCO Welterbestätten.

 Jasmin Duregger

Jasmin Duregger ist Klima- und Energie-Cam-
paignerin bei »Greenpeace CEE« in Österreich. 
Sie hat ihren Master in Umwelt- und Nachhal-
tigkeitsmanagement an der FH Krems absol-
viert und setzt sich seither privat und beruf-
lich für den Klimaschutz in Österreich ein.

 Paul Chaim Eisenberg

Paul Chaim Eisenberg studierte Mathematik 
und Statistik an der Universität Wien. Danach 
absolvierte er ein Rabbinatsstudium in Jeru-
salem. Von 1983 bis Juni 2016 war er Ober-
rabbiner der »Israelitischen Kultusgemeinde 
Wien«. Seit 1988 ist Eisenberg auch Oberrab-
biner des Bundesverbandes der »Israeliti-
schen Kultusgemeinden Österreichs«.

 Michael Fembek

Michael Fembek ist ehemaliger Chefredakteur 
des Wirtschaftsmagazins »GEWINN« sowie 
Autor und Co-Herausgeber vieler Finanz- und 
Wirtschaftssachbücher. 2009 war er Heraus-
geber des jährlichen CSR-Guide Österreich 
(Jahrbuch für unternehmerische Verantwor-
tung) und Co-Initiator der »Sinnstifter«, ei-
ner Vereinigung von gemeinnützig tätigen 
Stiftungen. Seit 2010 ist Michael Fembek Pro-
gramm-Manager der »Essl Foundation« und 
Initiator des »Zero Project«. 

 Jesko Fezer

Jesko Fezer ist seit 2011 Professor für »Ex-
perimentelles Design« an der HFBK Hamburg. 
Fezer arbeitet als Architekt, Autor, Designer, 
Künstler und Ausstellungsgestalter. In Koope-
ration mit »ifau – Institut für angewandte Ur-
banistik« realisierte er Architekturprojekte in 
München, Graz, Utrecht, Stuttgart, Berlin, New 
York und London.

 Bruno S. Frey

Bruno S. Frey ist ständiger Gastprofessor an 
der Universität Basel und Forschungsdirektor 
von »CREMA – Center for Research in Econo-
mics, Management and the Arts« Zürich. Zu-
vor war er Professor an den Universitäten Zü-
rich, Warwick, Friedrichshafen, Chicago, und 
Konstanz. Er ist von fünf europäischen Univer-
sitäten mit Ehrendoktoraten ausgezeichnet 
worden und hat über 25 Bücher (mit Überset-
zungen in viele Sprachen) und über 600 wis-
senschaftliche Artikel publiziert.

 Harald Gruendl

Harald Gründl ist Designer (EOOS/EOOS NEXT), 
Designtheoretiker und Kurator (IDRV). Er be-
schäftigt sich in Theorie und Praxis mit nach-
haltigem und sozialem Design. Er nahm an 
der Architekturbiennale von Venedig (2016) 
und der Design-Triennale in Mailand (2019) 
mit EOOS im »Pavillon der Österreichischen  
Republik« teil. Er ist Mitautor des »Circular 
Design Guide (IDRV 2019)« der vom Ministe-
rium für Nachhaltigkeit und Tourismus finan-
ziell unterstützt wurde.

 Ulrike Haele

Ulrike Haele studierte Publizistik- und Kom-
munikationswissenschaft sowie Politikwis-
senschaft an der Universität Wien. Parallel 
hat sie ihr Industrial Design Studium an der 
Universität für Angewandte Kunst Wien ab-
geschlossen. Als Grenzgängerin zwischen 
den Disziplinen war sie bis 2000 in verschie-
denen Bereichen (Interior-Design, Architektur, 
als Autorin) freiberuflich tätig. Seit 2014 un-
terrichtet sie als freie Lektorin an der NDU St. 
Pölten in den Studiengängen »Innenarchitek-
tur & visuelle Kommunikation«, »Handwerk 
und materielle Kultur« sowie »Food Design«. 

 Barbara Heitger

Barbara Heitger ist eine Autorin und syste-
mische Unternehmensberaterin. Sie gründe-
te die »Heitger Consulting GmbH« mit Sitz 
in Wien, die zu den Themen Strategie, Wan-
del und Führung berät. Sie ist als Gruppen-
dynamik-Trainerin und Lehrberaterin bei 
der »ÖGGO – Österreichische Gesellschaft 
für Gruppendynamik und Organisationsbe-
ratung« tätig, im wissenschaftlichen Beirat 
des Carl-Auer-Verlags, Gründungsmitglied 
des »ACC – Austrian Coaching Council« so-
wie Lehrbeauftragte in MBA-Studiengängen 
und an Universitäten.

 Paulus Hochgatterer

Paulus Hochgatterer ist ein psychologischer 
Grenzgänger. Er studierte Medizin und Psycho-
logie an der Universität Wien. Seit 2007 leitet 
er die »Abteilung für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie und Psychotherapie des Universitäts-
klinikums« in Tulln. Er wurde bereits vielfach 
für seine Romane, Erzählungen und Krimis aus-
gezeichnet, die offenbar von seiner Arbeit als 
Psychiater inspiriert werden. Seine Geschich-
ten drehen sich oft um psychische Krankheiten 
und gesellschaftliche Außenseiter. 

 Stephan A. Jansen

Stephan A. Jansen ist Professor für Manage-
ment, Innovation und Finanzierung sowie Lei-
ter des Center for Philanthropy & Civil Society 
(PhiCS) an der Karlshochschule in Karlsruhe 
sowie Stiftungsgastprofessor an der Univer-
sität der Künste Berlin für Urbane Innovation – 
Mobilität, Gesundheit, Digitalisierung. Weiter-
hin ist er Gründungskoordinator des Digital 
Urban Center for Aging & Living (DUCAH) am 
Alexander von Humboldt Institut für Internet 
& Gesellschaft (HIIG) in Kooperation mit den 
Berliner Universitäten, Digitalforschungsins-
tituten und der Charité.
 Er ist Autor von über 300 Publikationen, 
über 20 Büchern und Herausgeberbände und seit 
2008 beim Wirtschaftsmagazin »brand eins«. 
 Weiterhin Gründer und Co-Geschäfts-
führer der Gesellschaft für Urbane Mobilität 
BICICLI Holding GmbH und deren Mobilitäts-
beratung MOND für Quartiere und Arbeitge-
ber. Er ist Partner der Sozietät für Digitale 
& Soziale Transformation Das 18te Kamel & 
Komplizen GmbH mit Sitz in Berlin, Hamburg 
und Wien. 
 2003 wurde er als Gründungspräsi-
dent an der Zeppelin Universität in Fried-
richshafen/Bodensee berufen und leitete zu-
dem dort bis 2016 das Civil Society Center 
(CiSoC). 2000/01 Visiting Scholar an der Har-
vard Business School sowie Visiting Scholar 
an der Stanford University 1999, 2010, 2015. 

 Othmar Karas

Othmar Karas (*1957, Ybbs/Donau) ist ein ös-
terreichischer Politiker und seit 1999 Abge-
ordneter zum Europäischen Parlament. Seit 
2019 – wie schon 2012 bis 2014 – ist er zudem 
dessen Vizepräsident. 
 Seit 1998 ist Karas zudem Präsident des 
Hilfswerk Österreich, der Nr. 1 in der Pflege 
daheim in Österreich. Außerdem ist er Ob-
mann des 2009 von ihm gegründeten Bürg-
erInnen Forum Europa, das das Ziel verfolgt, 
die Rolle der Österreicherinnen und Österrei-
cher in der europäischen Politik zu stärken.
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Bruno S. Frey

Die bestehende österreichische Verfas-
sung ist föderal aufgebaut; neben dem 
Zentralstaat kommt den Bundeslän-
dern große Bedeutung zu. Im Einklang 
mit der wissenschaftlichen Literatur 
(vgl. z.B. Feld et al. 2017, Schaltegger 
und R.L. Frey 2001, Feld 2000) wird da-
mit berücksichtigt, dass eine dezentra-
le Organisation der Politik große Vor-
teile hat. Österreich deckt sich damit 
mit besonders erfolgreichen Bundes-
staaten wie Deutschland, der Schweiz 
oder den Vereinigten Staaten. Aller-
dings garantiert eine föderale Ver-
fassung keineswegs, dass ein Land 
demokratisch und wirtschaftlich pro-
speriert, wie die Beispiele Argentini-
ens und Brasiliens zeigen. Vielmehr ist 
eine wirksame politische Dezentrali-
sierung eine wichtige Voraussetzung 
für einen Staat, in dem die Anliegen 
gerade auch der lokalen Bevölkerung 
ernst genommen werden (Mueller  
1997, 2003). 

In diesem Beitrag wird eine neue 
Art von flexiblem, föderativen Staat 

FLEXIBLE DEMOKRATISCHE 
KÖRPERSCHAFTEN: 

FOCJ

vorgeschlagen, der in eine zukunfts-
orientierte österreichische Verfassung 
eingebaut werden könnte. Die beste-
henden nationalen Grenzen sind in ei-
ner solchen zukünftigen Gesellschaft 
obsolet. 

Die Spannung zwischen den un-
terschiedlichen wirtschaftlichen und 
politischen Anforderungen lässt sich 
lösen, wenn von den starren Grenzen 
öffentlicher Körperschaften abgewi-
chen wird: Jede staatliche Tätigkeit 
soll sich in dem Raum abwickeln, der 
dafür die geeignete Ausdehnung hat 
(»geography of problems«). Geeignet 
dafür sind funktionale Körperschaf-
ten, die sich gegenseitig überlappen 
und welche die für ihre Tätigkeit not-
wendigen Steuern in einem demokrati-
schen Verfahren erheben dürfen. Diese 
als FOCJ – gemäß den Anfangsbuch-
staben »Functional, Overlapping, Com-
peting Jurisdictions« – bezeichneten 
neuen Institutionen sind durch vier Ei-
genschaften gekennzeichnet (vgl. Frey 
1997, 2003, 2007, Frey und Eichenber-
ger 1999, Eichenberger 1998a, 1998b, 
Eichenberger und Frey 2002, Stadel-
mann 2005. Weitere Diskussionen fin-
den sich z.B. bei Vanberg 2000, Fried-
richs und Bartholomae 2008).

 Vier Eigenschaften 
1 FOCJ
 sind funktional 

Gebietskörperschaften erbringen 
ihre Leistungen umso effizienter, je voll-
ständiger sie positive Skalenerträge 
ausnutzen können, je gezielter sie 
ihre Leistungen an die Nachfrage der 
Bürger anzupassen vermögen und je 
genauer ihre Leistungsempfänger und 
Kostenträger übereinstimmen. Die ver-
schiedenen staatlichen Leistungen (z.B. 
Schulen, Kläranlagen, Landesverteidi-
gung usw.) weisen aber ganz unter-
schiedliche Wirkungskreise und Ska- 
lenerträge auf. Überdies variiert die 
Nachfrage räumlich beträchtlich, weil 
sie von örtlich unterschiedlichen Fak-
toren abhängt (z.B. dem Einkom-
men). Folglich ist es effizienter, wenn 
nicht alle Leistungen durch die glei-
che Gebietskörperschaft erbracht 
werden, sondern von spezialisierten, 
auf die jeweiligen Probleme »maßge-
schneiderten« funktionalen Jurisdik- 
tionen. 

2 FOCJ
 sind überlappend 

Zum einen überlappen sich FOCJ, 
die unterschiedliche Aufgaben erfüllen. 
Folglich gehören die Bürger ganz unter- 
schiedlichen »Bündeln« von Jurisdik-
tionen an. FOCJ müssen aber nicht not-
wendigerweise Gebietskörperschaften 
sein, die in einem zusammenhängenden 
Gebiet ein Leistungsmonopol besitzen. 
Oft können mehrere FOCJ, die gleiche  
oder ähnliche Funktionen erfüllen, ihre  
Leistungen im selben geographischen  
Gebiet anbieten. Dadurch werden die  
Wahlmöglichkeiten der Bürger und der  
Wettbewerb zwischen den Anbietern 
staatlicher Leistungen zusätzlich ge- 
stärkt. Die beiden Arten von Überlap-
pungen ergänzen sich gegenseitig. 

3 FOCJ
 sind wettbewerblich 

Die Leitung eines FOCUS (als Ein-
zahl von FOCJ) wird durch zwei Mecha- 
nismen gezwungen, auf die Nachfrage  
der Mitglieder einzugehen: Die Austritts- 
möglichkeiten (»exit«) der Bürger und  
Gemeinden bewirken marktähnlichen 
Wettbewerb und ihr Stimm- und Wahl- 
recht (»voice«) schafft politischen 
Wettbewerb (vgl. dazu Hirschman 1970). 

In FOCJ ist Austritt nicht auf geo-
graphische Abwanderung beschränkt 
und deshalb besonders wirksam. Ge-
meinden (oder Gemeindeteile) können 
aus FOCJ aus- und in andere eintreten, 
ohne dass ihre Bürger umziehen müs-
sen. Die Bedeutung von »exit« unter-
scheidet FOCJ grundlegend von den 
heutigen National- und Bundesstaa-
ten, in denen Sezession verboten und 
zumeist mit brachialer Gewalt ver-
hindert wird. Dabei sollte der Austritt 
möglichst unbehindert bleiben, weil da-
durch der Wettbewerb zwischen den 
Leitungen gestärkt wird. Die genau-
en Austrittsbedingungen können je-
weils in einem Vertrag zwischen den 
Mitgliedern eines FOCUS, einer eigent-
lichen Verfassung, geregelt werden. Für 
den Eintritt hingegen sollte sehr wohl 
ein Preis verlangt werden können. Wie 
in »clubs« (Buchanan 1965) können 
Eintrittspreise als Abgeltung für die 
Nutzung öffentlicher Güter und der 
Internalisierung externer Wanderungs-
kosten dienen. Solche expliziten Prei-
se stärken die Anreize der FOCJ-Re- 

gierungen, eine gute Politik zu betrei-
ben und so neue (zahlende) Mitglieder  
anzuziehen. 

Abwanderung alleine schafft aber  
unter realistischen Bedingungen (Wan- 
derungskosten, endlich vielen Juris-
diktionen) noch keine Effizienz. So-
lange die Individuen keine gut ausge-
bauten politischen Rechte besitzen, 
können die Regierungen weit von den 
Präferenzen der Bürger abweichen. In 
FOCJ wird deshalb der politische Wett-
bewerb mittels demokratischer Insti-
tutionen gestärkt. Die Bürger können 
die Exekutive und Legislative der jewei-
ligen FOCJ wählen. Zudem sollten sie 
über möglichst umfassende direkt-de-
mokratische Instrumente zur Kontrol-
le der Regierung verfügen: Sie müssen 
Volksabstimmungen über eigene Vor-
schläge (Initiativrecht) sowie über Ent-
scheidungen der Regierung und des 
Parlaments (Referendumsrecht) ver-
langen können. Diese Volksrechte be-
wirken, dass die Bürgerpräferenzen im 
politischen Prozess vermehrt beachtet 
werden (dazu Kirchgässner, Feld und 
Savioz 1999). Das hohe Ausmass an de-
mokratischen Kontrollmechanismen 
bildet auch einen entscheidenden Un-
terschied zwischen FOCJ und techno-
kratischen Zweckverbänden, in denen 
die Bürger die Zweckverbandsverwal-
tung nur sehr indirekt und unwirksam 
über mehrstufige Delegationspyrami-
den kontrollieren können (vgl. Eichen-
berger 1998b). 

4 FOCJ sind Jurisdiktionen 
 mit Steuerhoheit

Ein FOCUS ist eine Körperschaft 
mit Zwangsgewalt und Steuerhoheit. 
Die FOCUS- Mitgliedschaft kann auf 
zwei unterschiedliche Weisen definiert 
sein: Mitglieder können die kleinsten 
politischen Einheiten, im Normalfall die 
Gemeinden, sein. Dann sind Gemein-
deeinwohner automatisch Bürger der-
jenigen FOCJ, in denen ihre Gemeinde 
Mitglied ist, und sie können nur aus ei-
nem FOCUS austreten, indem sie um-
ziehen. Im zweiten Fall kann ein ein-
zelner Bürger frei entscheiden, ob er 
in einem bestimmten FOCUS Mitglied 
sein will. Diese starke Form der indi-
viduellen Wahlmöglichkeiten kann 
staatliche Umverteilungsmaßnahmen 
unterhöhlen. Falls erwünscht, kann 
Umverteilung und auch eine gewisse 
Mindestversorgung mit öffentlichen 
Leistungen garantiert werden, indem 
auf einer höheren politischen Ebene die 
Mitgliedschaft in einem FOCUS, der die 
betreffende Leistung anbietet, obliga-
torisch erklärt und Leistungsstandards 
vorgeschrieben oder entsprechende 
Anreize gegeben werden. So könnte 
den Bürgern freigestellt werden, wel-
chem Schul-FOCUS sie beitreten. Da-
mit auch Personen ohne schulpflichti-
ge Kinder Schulsteuern bezahlen, kann 
die Mitgliedschaft in einem Schul-FO-
CUS obligatorisch erklärt werden. Da-
mit dann keine »Schul-FOCJ« entste-
hen, die weder Leistungen anbieten 
noch Steuern erheben (also ganz auf 
kinderlose Bürger ausgerichtet sind), 
können gewisse Mindeststandards 
vorgeschrieben werden. 

 Vorzüge  
FOCJ weisen, verglichen mit traditio-
nellen staatlichen Organisationsfor-
men, wesentliche Vorteile auf. Vor al-
lem sind FOCJ flexibel und effizient. Die 
Stärkung der demokratischen Inst-
rumente und der Austrittsoption er-
laubt den Bürgern, ihre Präferenzen 
auszudrücken und die Regierung wir-
kungsvoll zu kontrollieren. Die Kon-
zentration eines FOCUS auf einzelne 
Leistungen hilft ihnen, die Effizienz zu 
beurteilen und die Leistungen mit an-
deren FOCJ zu vergleichen. 

FOCJ erleichtern den Regierun-
gen, auf die Präferenzen der Bürger 
einzugehen. Dank ihrer räumlichen 
Flexibilität können FOCJ positive Ska-
lenerträge ausnützen, »spillovers« mi-
nimieren und somit öffentliche Leistun-
gen besonders kostengünstig anbieten. 
Ein Verteidigungs-FOCUS z.B. könnte 
große Teile Europas und sogar nicht-
europäische Länder umfassen. Dass 
endogene Größenanpassungen tat-
sächlich stattfinden, wird u.a. durch die 
schweizerischen Erfahrungen illust-
riert, wo durch Volksabstimmungen oft 
Gemeinden und Bezirke zusammen-
gelegt oder aufgeteilt und auch Kan-
tonsgrenzen verändert werden. Solche 
Abstimmungen zeigen immer wieder, 
wie vernünftig Wähler zwischen den 
Leistungsbündeln der verschiedenen 
Gebietskörperschaften abwägen.

 Eine Innovation 
Eine Verwirklichung des FOCJ-Kon-
zepts wird die Rolle der Gebietskörper-
schaften aller Ebenen – von National-
staaten bis zu den Kommunen – stark 
verändern. Sie bewirkt aber keineswegs  
ihre Zerschlagung, sondern schafft 
neue Alternativen. FOCJ werden nur 
diejenigen Aufgaben erfüllen, die ihnen 
von den Bürgern übertragen werden, 
d.h. die sie aus deren Sicht effizient lö-
sen. Die Nationalstaaten hingegen wer-
den weiterhin diejenigen Funktionen 
ausüben, die sie vergleichsweise effi-
zient erbringen. 

FOCJ stellen eine neue Form von 
Demokratie und Föderalismus dar. Glo-
balisierung heißt dieser Auffassung 
entsprechend gerade nicht, dass ver-
einheitlicht werden sollte. Vielmehr 
können sich in FOCJ die lokalen Eigen-
heiten entfalten. FOCJ unterscheiden 
sich deshalb fundamental von einer 
einheitlichen Weltregierung, etwa in 
Form einer UNO mit erweiterten Kom-
petenzen. FOCJ unterscheiden sich 
jedoch auch vom voluntaristischen 
Konzept des von Kofi Annan vorge-
schlagenen »Global Compact«, der 
einen neun Punkte umfassenden Ver-
haltenskodex für Unternehmen fest-
legt. Diese sind jedoch unverbindlich 
und in einer kompetitiven internati-
onalen Umgebung kaum verhaltens-
wirksam. Deshalb werden neue globale 
Institutionen wie eine »UNO-Organi-
sation für Konzern-Verantwortung« 
oder eine »Global Regulatory Authori-
ty« vorgeschlagen – wobei wir wieder 
bei einer ineffektiven Weltbürokratie 
wären. Die Zukunft muss vielmehr bei 
einem Netz flexibler, problemorientier-
ter und demokratischen Einheiten lie-

gen. Die funktionalen und demokrati-
schen Körperschaften vermögen einige 
drängende Probleme staatlicher Ord-
nung in einer globalen Wirtschaft zu 
lösen. Die staatlichen Strukturen pas-
sen sich den Erfordernissen der Indi-
viduen an. Einige FOCJ – man denke 
etwa an die militärische Verteidigung –  
dürften eine große räumliche Ausdeh-
nung haben – andere FOCJ hingegen –  
etwa für lokale Umweltprobleme – eine 
geringe Ausdehnung. FOCJ sind der-
art konstruiert, dass die Spillovers 
(das sind grenzüberschreitende ex-
terne Effekte) minimiert werden. Nutz-
nießer und Kostenträger öffentlicher 
Leistungen können auf diese Weise 
angenähert werden. Damit entsteht 
auch für die Bürger ein Anreiz zur po-
litischen Beteiligung. 

Führt die Möglichkeit, gleichzeitig  
mehreren sich gegenseitig überlappen-
den öffentlichen Körperschaften an- 
zugehören, dazu, dass man sich nir-
gendwo mehr zugehörig fühlt? Dieses 
Bedenken ist berechtigt – allerdings 
nur wenn von einer traditionalen Ge-
sellschaft ausgegangen wird. Die heu-
tige Welt ist demgegenüber durch mul- 
tiple Zugehörigkeiten geprägt. Mehr- 
fache Loyalitäten sind ohne weiteres 
möglich: wir sind gleichzeitig mit der 
Region, die uns in der Jugend geprägt 
hat; dem Ort, in dem wir heute leben; der  
Firma, in der wir arbeiten; dem Sport-
club, in dem wir einen Teil unserer Frei-
zeit verbringen; dem Theater, durch 
das wir geistig angeregt werden, emo-
tional verbunden. In einigen Ländern 
wie den Vereinigten Staaten müssten 
außerdem die Rasse, deren Hautfar-
be wir tragen, die Universität, die uns 
erzogen, und die Kirche, die wir am 
Sonntag besuchen, hinzugefügt wer-
den. Ein Bürger kann somit problem-
los mehreren Organisationen emotio-
nal verbunden sein und entsprechende 
intrinsische Motivation entfalten. Ge-
rade eine Entsolidarisierung ist da-
mit nicht zu erwarten. In einer globa-
len Welt wäre ein Zwang, nur zu einer 
Organisation – nämlich dem noch zu 
schaffenden Weltstaat – emotional 
verbunden zu sein, verfehlt. Die viel-
fachen Zugehörigkeiten entsprechen 
der heutigen Zeit und dürften in der Zu-
kunft noch wichtiger werden. 

C
la

us
 L

eg
g

ew
ie

 
A

rt
ik

el
 X

 
D

ie
 R

ep
u

b
lik

 Ö
st

er
re

ic
h

 t
ri

tt
 d

em
 A

b
-

ko
m

m
en

 z
um

 In
te

rn
at

io
na

le
n 

U
m

w
el

t-
st

ra
fg

er
ic

h
ts

h
o

f 
b

ei
 u

n
d

 v
er

p
fl

ic
h

te
t 

si
ch

, 
se

in
e 

En
ts

ch
ei

d
u

n
g

en
 a

n
zu

er
-

ke
nn

en
.

 
Er

lä
ut

er
un

g
D

er
 M

en
sc

hh
ei

t 
fe

hl
te

n 
bi

sh
er

 d
ie

 
M

ö
g

lic
h

ke
it

en
, e

in
en

 (
b

ek
en

n
en

d
en

!)
 

U
m

w
el

tk
ri

m
in

el
le

n 
w

ie
 d

en
 b

ra
si

lia
ni

-
sc

he
n 

Pr
äs

id
en

te
n 

Ja
ir

 M
es

si
as

 B
o

ls
o

-
na

ro
 v

or
 e

in
 G

er
ic

ht
 z

u 
st

el
le

n.
 D

es
se

n 
Po

lit
ik

 g
ef

äh
rd

et
 n

ic
ht

 n
ur

 L
ei

b 
un

d
 L

e-
b

en
 in

d
ig

en
er

 u
n

d
 a

n
d

er
e 

Br
as

ili
an

er
, 

so
nd

er
n 

eb
en

so
 d

en
 R

es
t 

d
er

 M
en

sc
h-

h
ei

t.
 D

ie
 B

eh
a

n
d

lu
n

g
 d

er
 ü

b
er

le
b

en
s-

n
o

tw
en

d
ig

en
 W

ä
ld

er
 a

m
 A

m
a

zo
n

a
s-

Be
ck

en
, 

eb
en

so
 i

n
 A

si
en

 u
n

d
 A

fr
ik

a
, 

w
ir

d
 n

ic
h

t 
lä

n
g

er
 a

ls
 i

n
n

er
e 

A
n

g
el

e-
g

en
h

ei
t 

d
er

 N
at

io
n

al
st

aa
te

n
 b

et
ra

ch
-

te
t.

 D
er

 In
te

rn
at

io
na

le
 U

m
w

el
ts

tr
af

g
e-

ri
ch

ts
ho

f e
rk

lä
rt

 s
ic

h 
fü

r d
ie

 V
er

fo
lg

un
g 

vo
n 

Ö
ko

zi
d

 z
us

tä
nd

ig
 u

nd
 s

ch
lie

ß
t 

an
 

d
ie

 F
o

rt
sc

hr
itt

e 
d

er
 U

m
w

el
tg

es
et

zg
e-

b
un

g
 in

 u
nd

 z
w

is
ch

en
 d

en
 S

ta
at

en
 a

n,
 

d
en

en
 b

is
he

r 
d

er
 S

ch
lu

ss
st

ei
n 

ei
ne

s 
in

-
te

rn
at

io
na

le
n 

G
er

ic
ht

s 
fe

hl
te

. E
r 

b
ea

r-
b

ei
te

t 
Ve

rf
as

su
n

g
sb

es
ch

w
er

d
en

 u
n

d
 

Sa
m

m
el

kl
ag

en
.

RA
TI

FI
ZI

E-
RU

N
G

 D
ES

 
A

BK
O

M
M

EN
S 

 
ZU

M
 IN

TE
R-

 
N

AT
IO

N
A

LE
N

 
U

M
W

EL
T-

ST
RA

F-
G

ER
IC

H
TS

H
O

F



4

5GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Michael  Kerbler

Sehr geehrte Vorsitzende!
Meine sehr geehrten Damen 
und Herren!

Wir sind zu nichts Geringerem einge-
laden, als Vorschläge für die neue Ver-
fassung für unsere Republik zu formu-
lieren. 

Die zentrale Frage, der wir uns 
stellen müssen, lautet: welche Grund-
werte müssen in der neuen Verfas-
sung für unser demokratisches Ös-
terreich anders gewichtet oder gar 
erstmals definiert werden, damit sie 
in den nächsten hundert Jahren Gül-
tigkeit besitzt? Und zwar in guten wie 
in schlechten Zeiten!

Die Vorsitzenden haben Sie und 
mich aufgefordert Vorschläge in die 
Debatte über die neue Verfassung ein-
zubringen. Für diese Einladung bedan-
ke ich mich recht herzlich!

Immer wieder habe ich mich ge-
fragt, welchen neuen Leitsatz wir künf-
tig unserer Verfassung voranstellen 
müssen. 

Welchen Grundsatz müssen wir 
unserer Verfassung voranstellen, um 
den Menschen in unserem Land be-
wusst zu machen, welche Grundhal-
tung, ja welche Überzeugung alle fol-
genden Verfassungsartikel prägt und 
trägt?

Hätte ich nur einen einzigen Satz: 
wie würde dieser eine Satz lauten?

Hätte ich nur ein einziges Wort, 
das ich in unsere Verfassung einfügen 
dürfte, welches wählte ich dann, habe 
ich mich gefragt?

Nun, wie findet man die Antwort 
auf diese Frage? 

Nicht was geschrieben steht in 
der Kelsen-Verfassung ist entschei-
dend, lautet meine Antwort, sondern 
was ihr fehlt. Dieses eine Wort, das mir 
schmerzhaft fehlt und das sich bis heu-
te nicht in unserer Verfassung findet, 
hätte, spätestens nach dem österrei-
chischen Staatsvertrag, in unsere Ver-
fassung geschrieben werden müssen.

In unserer Verfassung existiert 
das Wort »Würde«, genauer: die »Wür-
de des Menschen« nicht. Die Achtung 
der Menschenwürde wird mit keinem 
Satz postuliert. Der Schutz der Men-
schenwürde kein einziges Mal gefor-
dert. Ja, es ist Faktum: Achtung und 
Schutz der Menschenwürde finden 
tatsächlich in unserer Verfassung kei-
ne explizite Erwähnung, meine Damen 
und Herren!

Welche Konsequenzen ergeben 
sich daraus, dass in unserer Verfas-

»DIE WÜRDE DES 
MENSCHEN 

IST UNANTASTBAR.«
EINE 

WORTMELDUNG

sung diese inhaltliche Lücke klafft, nir-
gends der Begriff »Würde« aufscheint, 
nirgends jener zentrale Grundsatz auf-
findbar ist, der da lautet:

»Die Würde des Menschen ist un-
antastbar.«

Selbstverständlich findet man 
beim Lesen der Verfassung das Wort 
»würde«. Jedoch nur im Zusammen-
hang mit der Formulierung der Mög-
lichkeitsform. Aber, meine Damen und 
Herren, Würde ist doch wahrlich weit 
mehr als die Möglichkeitsform von Sein!

Dieser Überzeugung waren offen-
bar eine ganze Reihe von Juristinnen 
und Juristen, Staatsmänner oder Po-
litikerinnen europäischer Staaten, als 
es um die Formulierung ihrer Verfas-
sung gegangen ist.

Im Gegensatz zur österreichi-
schen Verfassung nämlich findet sich 
der Leitsatz »Die Würde des Menschen 
ist unantastbar« sehr wohl in Verfas-
sungen und Grundgesetzen europäi-
scher Demokratien. Etwa in unseren 
Nachbarländern Schweiz, Italien und 
Deutschland.

Im deutschen Grundgesetz findet 
sich dieser Grundsatz gleich am Beginn 
des Artikel 1. Er steht damit – in dop-
peltem Sinn – als Leitspruch über dem 
Verfassungsgesetz.

Dieser allererste Satz des deut-
schen Verfassungsgesetzes darf nach 
dem Willen der Verfassungsväter nicht 
eingeschränkt werden. Das trifft sonst 
nur auf den Artikel 20 des GG zu, für 
den es ein striktes, verfassungsmäßig 
abgesichertes Änderungsverbot gibt, 
auf das ich später noch zu sprechen 
kommen werde.

Halten wir also fest: der Begriff 
der »Menschenwürde« findet sich in 
der geltenden Version der österreichi-
schen Verfassung nicht. 

Nun, es ist ja nicht so, dass in den 
zurückliegenden einhundert Jahren 
niemand diesen Missstand erkannt hat 
und abschaffen wollte. Aber politische 
wie auch juristische Diskussionen mün-
deten immer wieder in Pattsituationen, 
sodass sich die Protagonisten schließ-
lich nolens volens darauf einigten den 
Status Quo, also die Verfassung Hans 
Kelsens, als kleinsten gemeinsamen 
Nenner beizubehalten.

Übrigens: Ich widerspreche der  
Rechtsmeinung jener, die die »Men-
schenwürde« als »wandelbaren« und  
»schwer auslotbaren Begriff« kriti-
sieren und damit für die Verfassung 
als verzichtbar erklären. Auch wider- 
spreche ich der Grundhaltung mancher  
Juristen in unserem Land, die meinen, 
weil der Begriff ohnehin im ABGB, dem  
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, 
inkludiert sei oder die Menschenwürde 
ohnedies in der EMRK – der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention – 
eingeschrieben sei, es unnötig wäre, 
ihn in die Verfassung zu heben.

Sehr geehrte Damen und Herren! 
Die Grundlage aller Menschenrechte 
ist und bleibt die Achtung der Men-
schenwürde. Bleiben Menschenwürde, 
ihr Schutz und ihre Achtung in unserer 
Verfassung weiterhin unerwähnt, dann 
kann dies weitreichende Konsequen-
zen haben, was die Wahrnehmung und 

den Bestand des Grundrechtekatalogs 
der Menschenrechte angeht. 

Der gegenwärtige Zustand muss 
geändert werden. Gottseidank gibt 
es beispielhafte Regelungen in Euro-
pa, von denen wir lernen können, um 
unserer neuen Verfassung größeres 
Gewicht zu verleihen. 

Wem unwohl wird bei dem Ge-
danken, ausgerechnet einen Satz aus 
dem deutschen Grundgesetz in die ös-
terreichische Verfassung zu überneh-
men, der halte sich an die europäische 
Grundrechtscharta. Dort hat die Euro-
päische Union die Bedeutung der Men-
schenwürde in ihrem Artikel 1 festge-
schrieben. »Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie ist zu achten und 
zu schützen.«

Auch in Verfassungen anderer 
europäischer Staaten als die drei, die 
ich bereits genannt habe, findet sich 
die Menschenwürde als wesentlicher, 
schützenswerter Rechtsanspruch. Da- 
zu zählen Irland, Finnland, Spanien, 
Portugal, Belgien, Schweden und Grie-
chenland.

Wir wollen kurz innehalten und 
uns daran erinnern, warum dieser Satz 
»Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar« genau so und nicht anders in 
den Jahren nach dem Ende des II. Welt-
kriegs formuliert wurde. Weil in Europa 
die Millionen Kriegstoten und das Blut-
vergießen dieses Weltkrieges, das Leid 
der Zivilbevölkerung, Hunger und Elend 
und der Holocaust in schrecklicher Er-
innerung waren. Weil Frankreich und 
Deutschland endgültig den gegensei-
tigen Hass begraben und einen dauer-
haften Frieden schließen wollten. 

Die einstigen Feinde wollten auch 
in und mit ihren Verfassungen doku-
mentieren, dass kein Platz mehr für 
Chauvinismus, Großmachtdenken und 
Ressentiments ist. Und alle Menschen 
frei und gleich an Würde geboren sind.

Lassen Sie mich stellvertretend 
eine entscheidende Passage aus der 
französischen Verfassung zitieren: »Am  
Tage nach dem Sieg, den die freien Völ- 
ker über die Regierungen davonge-
tragen haben, die versucht hatten, die 
menschliche Persönlichkeit zu unterjo-
chen und herabzuwürdigen, verkündet 
das französische Volk von neuem, dass 
jeder Mensch ohne Unterschied der 
Rasse, der Religion oder des Glaubens 
unveräußerliche und heilige Rechte be-
sitzt.« Und der Artikel 22 präzisiert: 
»Jedes menschliche Wesen besitzt im 
Hinblick auf die Gesellschaft die Rech-
te, die ihm seine volle physische, geis-
tige und moralische Entwicklung un-
ter Wahrung der Unverletzlichkeit und 
Würde seiner Person garantieren.«

Warum ist es mir so wichtig die Unver-
letzlichkeit und Würde des Menschen 
als Grundsatz in Verfassungsrang auch 
meiner, der österreichischen Bundes-
verfassung, einzuschreiben? 

Weil mit diesem Satz ein fun-
damentaler Rechtsanspruch festge-
schrieben wird. Ein Rechtsanspruch, 
der im deutschen Grundgesetz durch 
die unmittelbare Ergänzung im Folge-
satz noch zusätzlich an Gewicht und 
Bedeutung erfährt. Zitat: »Die Men-

schenwürde zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt«. 

Die Würde des Menschen zu 
schützen meint den Schutz der kör-
perlichen und seelischen Identität 
und Integrität der Person sowie das 
Prinzip gleicher Freiheit und Selbstbe-
stimmung. Der Mensch selbst soll be-
stimmen, »was er ist«. Würde, mei-
ne Damen und Herren, gründet meiner 
Meinung nach in der wechselseitigen 
Anerkennung, die die Menschen einan-
der schulden. 

Die Verankerung der Menschen-
würde bzw. deren Schutz und Ach-
tung in der neuen Verfassung ist ein 
Akt, der eine Selbstbesinnung der Bür-
gerinnen und Bürger herbeiführen will. 
Den Schutz der Menschenwürde in die 
Verfassung einzuschreiben soll dazu 
beitragen, uns alle an die Versehrbar-
keit unserer Existenz zu erinnern. 

Es geht mir auch darum unser 
Sensorium für Recht und Gerechtig-
keit zu schärfen, und zwar durch die 
Bekräftigung des Würde-Schutzes, die 
in der wechselseitigen Verpflichtung 
mündet, die gleiche Würde aller anzu-
erkennen. Aller meint, was Anderen – 
auch den Fremden, Geflüchteten etwa –  
zusteht. Nämlich das Recht, bei uns 
Rechte zu haben. Weil alle Menschen 
frei und gleich an Würde geboren sind.

Aber es gibt noch ein weiteres ge-
wichtiges Argument. 

Ferdinand von Schirach, Jurist, 
Rechtsanwalt und großartiger Autor, 
mit dem ich über die Bedeutung die-
ses ersten Satzes im deutschen Grund-
gesetz diskutierte, vertritt sogar die 
Meinung, dass dieser Grundsatz im Ar-
tikel 1 die Rechtsprechung Deutsch-
lands seit Mai 1949 nachhaltig geprägt 
hat. Warum? Schirach begründet dies 
kurz und knapp: »Weil er unser Men-
schenbild formt«. Damit verweist der 
Jurist nachdrücklich auf die Symbol-
kraft, die jeder Verfassung innewohnt. 
»Wenn eine komplizierte Sache von 
den Verfassungsgerichten entschie-
den werden muss, dann greift man  
darauf zurück. Weil das über allem 
steht. Das ist unser Menschenbild. Und 
dieses Menschenbild sagt uns, dass die 
Menschenwürde über allem steht!« 
Die Rechtsprechung sei und werde   
durch dieses Menschenbild nachhaltig  
geprägt. 

Ferdinand von Schirach hat in un-
serem Gespräch übrigens mehrfach 
auf Immanuel Kant hingewiesen, der 
die größte Bedrohung für die Würde 
des Menschen darin sah, dass das Sub-
jekt Mensch, von anderen Menschen 
zum Objekt degradiert wird. Objek-
tifiziert wird. Wie ein Ding behandelt 
und dadurch entmenschlicht wird. Wir 
brauchen nur an Sklaverei zu denken, 
an andere Formen der asymmetrischen 
Machtverteilung, etwa an wirtschaft-
liche Ausbeutung. Oder im Bereich der 
Sexualität an schreckliche Formen von 
Objektifizierung, die bis zum sexuellen 
Missbrauch von Frauen, Männern und 
Kindern führen kann. 

Wie oft kommt es in der Medizin 
vor, dass trotz ethischer Reglements 
Patienten als Objekt behandelt wer-

den. Die Bilder von Corona-Patienten, 
die im Jahr 2020 in ihrer letzten Stun-
de alleingelassen wurden, sind Teil des 
kollektiven Gedächtnisses Italiens, ja 
Europas geworden.

In den Jahren meiner Amnesty-In-
ternational-Menschenrechtstätigkeit 
für Gewissensgefangene, die aus po-
litischen, religiösen Gründen oder ih-
rer ethnischen Zugehörigkeit wegen 
verfolgt, gefoltert oder ermordet wur-
den, habe ich gelernt: die Menschen-
würde ist antastbar. Aber genau des-
halb, meine Damen und Herren, müssen 
der Schutz der Menschenwürde und 
die Achtung der Würde des Menschen 
klar und unmissverständlich in unse-
rer neuen Verfassung festgeschrieben 
werden.

Und noch ein Grundsatz muss nach 
meinem Dafürhalten in die neue Verfas-
sung eingefügt werden: ein Artikel, mit 
dem ein Widerstandsrecht der Bürger-
Innen formuliert wird. Ein Widerstands-
recht, das den Geist des Artikels 20 des 
deutschen Grundgesetzes, genauer 
dem Artikel 20/Abs. 4 aufnimmt. (*) 

Dieser lautet wörtlich: »Gegen 
jeden, der es unternimmt, diese (de-
mokratische und verfassungsmäßige, 
Anm. d. A.) Ordnung zu beseitigen, ha-
ben alle Deutschen das Recht zum Wi-
derstand, wenn andere Abhilfe nicht 
möglich ist.«

Deutschland, so meine ich, hat 
aus den finsteren Jahren seiner Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts gelernt. 
Und das Recht auf Widerstand in sei-
ner Verfassung verankert. Nicht 1949, 
sondern erst im Jahr 1968. Der Grund: 
Vielen Menschen, die gegen die natio-
nalsozialistische Diktatur Widerstand 
geleistet haben, blieben jahrelang An-
erkennung und in Folge Wiedergut-
machung sowie Sozialleistungen ver-
wehrt, weil diese Widerstandsakte 
damals gegen gültiges NS-Recht ver-
stießen. Deshalb wurde der Paragraf 
20 ins GG aufgenommen. 

Warum es auch heute so wichtig, dass 
es diesen Widerstandsrechts-Paragra-
fen in der Verfassung gibt? 

Der Artikel 20 GG, mit dem die 
rechtliche Grundordnung Deutsch-
lands normiert wird, schreibt das Wi-
derstandsrecht als Mittel der streitba-
ren Demokratie fest. Der Widerstand 
ist gegen jeden legalisiert, der ver-
sucht die verfassungsmäßige Ordnung 
zu zerstören.

Auch unsere neue Verfassung 
braucht einen entsprechenden Para-
grafen, in dem das Widerstandsrecht 
klar formuliert wird. Dieses Recht auf 
Widerstand hat ein Abwehrrecht des 
Bürgers gegenüber einer rechtswidrig 
ausgeübten Staatsgewalt zu sein, mit 
dem Ziel die demokratische Rechtsord-
nung zu bewahren oder diese Rechts-
ordnung wiederherzustellen. Ich will 
im Recht sein und bleiben, wenn ich 
mein Land verteidige. Ob gewaltfrei 
oder mit der Waffe in der Hand. Es gilt: 
»Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Wi-
derstand zur Pflicht.«

Wem dieser Artikel des deutschen 
Grundgesetzes zu wenig weit geht, der 

möge den Artikel 20 der französischen 
Verfassung von 1946 aufschlagen. Da 
schließt das Widerstandrecht explizit 
die eigene Regierung mit ein. Ich zitie-
re: »Wenn die Regierung die durch die 
Verfassung garantierten Freiheiten und 
Rechte verletzt, ist der Widerstand un-
ter allen seinen Formen das höchste 
Recht und die gebieterischste Pflicht.«

Unsere neue Verfassung, meine Damen 
und Herren, hat künftig explizit unser 
Recht auf Abwehrhandlungen und im-
plizit die Erwartungshaltung des Staa-
tes einzuschließen, dass wir der Re-
publik beistehen, wenn es etwa zu 
einer demokratisch nicht legitimier-
ten Machtübernahme kommt. Und die-
se muss im 21. Jahrhundert nicht un-
bedingt in Form eines militärischen 
Gewaltaktes geschehen.

Es ist in unserem eigenen Interes-
se die Freiheit unseres Staates zu ver-
teidigen.

Es ist die Pflicht des Staates die 
Menschenwürde seiner Bürgerinnen 
und Bürger zu schützen und zu ga-
rantieren.

Beides, das Recht auf Abwehr-
handlungen und der Schutz der Men-
schenwürde, müssen in unserer neuen 
Verfassung verbrieft sein.

 Deshalb lauten meine 
 beiden Vorschläge: 

1. der Konvent möge folgenden Leit-
satz in den Artikel 1 des BV-Gesetzes 
aufnehmen: »Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. Sie zu achten und zu 
schützen ist Verpflichtung aller staat-
lichen Gewalt.«

und

2. der Konvent möge das Recht auf 
Widerstandhandlungen zum Schutz 
der Republik Österreich in der Verfas-
sung verankern.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksam-
keit und hoffe auf eine gute, konstruk-
tive Debatte!
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Julia Lohmann 

 — Die neue Verfassung ist ökozen-
trisch. Alle vorangegangenen, anthro-
pozentrischen Verfassungen werden 
der neuen Verfassung untergeordnet.
 — Der Geltungsbereich der neuen 
Verfassung umfasst das gesamte Öko-
system Erde mit seinem Klima und all 
seinen vergangen, gegenwärtigen und 
zukünftigen Lebensformen.
 — Das Ökosystem Erde und alle Le-
bensformen und Lebensgemeinschaf-
ten haben das gleiche Existenzrecht. 
Dieses Recht bezieht sich nicht auf Indi-
viduen, sondern auf Populationen und 
ökologische Lebensgemeinschaften.
 — Alles irdische Leben ist als eine 
Lebensgemeinschaft zu verstehen, mit 
einer Vielzahl von bekannten und un-
bekannten, historischen, gegenwär-
tigen und zukünftigen Wechselbezie-
hungen und Abhängigkeiten. 
 — Die neue Verfassung erkennt an, 
dass das Ökosystem Erde hochkom-
plex und dynamisch ist.
 — Die neue Verfassung betrachtet 
den Menschen, menschliche Existenz, 

sowie menschliches Handeln und des-
sen Auswirkungen im Kontext des Öko-
systems Erde.
 — Der Mensch wird als einzigartige 
Spezies mit besonderen Fähigkeiten 
anerkannt, besitzt dadurch aber kei-
ne Sonderrechte, sondern die beson-
dere Pflicht, mittels seiner Intelligenz 
und Fähigkeiten das Ökosystem Erde 
zu erhalten und seinen Fortbestand zu 
sichern.
 — Menschliche Grenzen und Syste-
me, wie etwa Nationalstaaten, politi-
sche und wirtschaftliche Gefüge sind 
künstlich, anthropozentrisch und da-
durch aus ökosystemischer Perspek-
tive zukunftsverhindernd. Daher sind 
sie dem Ökosystem Erde und seinem 
Fortbestand unterzuordnen.
 — Menschliches Handeln muss in je-
der Hinsicht ökosystemisch zukunfts-
ermöglichend sein.
 — Ökosystemisch zukunftsverhin-
derndes menschliches Handeln ist 
rechtswidrig.
 — Die Spezies Mensch muss die Fol-
gen vergangenen anthropozentrisch-
zukunftsverhindernden Handelns best-
möglich rückgängig machen oder 
abmildern.
 — Von Menschen zu treffende Ent-
scheidungen müssen auf Grundlage 
wissenschaftlich belegter Fakten und 
Empathie gefällt werden. Die Entschei-
dungsfindung, sowie Teilhabe und In-
klusionsaspekte müssen auch die Be-
dürfnisse zukünftiger Generationen 

und Populationen von menschlichen 
und nichtmenschlichen Akteuren mit 
einbeziehen.
 — Menschliche Eingriffe in das öko-
systemische Gemeinschaftsgefüge 
und zusätzliche menschliche Kolonia-
lisierung der Erde sind streng auf ihre 
Notwendigkeit zu prüfen. 
 — Ökosystemisches Gemeinschafts-
recht, das das Überleben einer Popula-
tion betrifft, ist immer höherrangig als 
das Recht eines Individuums oder eines 
wirtschaftlichen Zusammenschlusses.
 — Konflikte zwischen Menschen, 
Nichtmenschen, Klima und Ökosystem 
Erde müssen ökosystemisch geprüft 
und bewertet und auf wissenschaftli-
cher Basis gelöst werden.
 — Zur Umsetzung der neuen Verfas-
sung muss aktiv in existierende Struk-
turen eingegriffen werden und diese in 
ökosystemischer Sicht reformiert, um 
weitere Ungleichgewichte und Schä-
den zu verhindern, u.a. durch:
 — Bildung aller Bildungsstufen, die 
1) Empathie fördert und 2) Wissen und 
Wissenschaftlichkeit in ökosystemi-
schen Zusammenhängen erfahr- und 
erlebbar macht.
 — Einen neuen Diensteid für Staats-
bedienstete, der Respekt und Schutz 
der Lebensgrundlage aller Lebensfor- 
men verankert. Rein anthropozent-
rische Gesetze, Verordnungen und 
Handlungsanweisungen sind zu über-
arbeiten, zu ersetzen oder dem Ge-
meinschaftsrecht unterzuordnen.

 — Ökosystemische und spezienü-
bergreifende soziale Gerechtigkeit 
müssen priorisiert werden, um vergan-
genen und gegenwärtigen Ungleich-
gewichten entgegenzuarbeiten und 
weitere Schädigungen der Erde abzu-
mildern und wo immer möglich zu ver-
hindern.
 — Unabhängige, ökozentrische Wis-
senschaft ist zu fördern.
 — Wirtschaftliches Handeln muss 
ökosystemisch regenerativ und zu-
kunftsermöglichend sein.
 — Innovation, Wirtschaft, Produkti-
on und Energieversorgung auf fossiler 
Basis ist einzustellen und durch rege-
nerative Alternativen zu ersetzen.
 — Kunst und Kulturschaffen, das bis-
heriges menschliches Handeln ökosys-
temisch-wissenschaftlich-empathisch 
einordnet und kreativ-konstruktive, 
post-anthropozentrische Impulse zum 
Erhalt des Ökosystems Erde und aller 
Lebensformen und Lebensgemein-
schaften gibt, ist zu fördern.
 — Staatliche Förderung von Religi-
onsgemeinschaften wird nur fortge-
führt, sofern diese aktiv für Empathie 
und soziale Gerechtigkeit, sowie den 
Erhalt der Schöpfung eintreten. Allein 
auf den Menschen und seine Bedürfnis-
se ausgerichtete Religionen sind nicht 
förderungswürdig.

Nora Sternfeld / Oliver Marchart 

Wir schlagen folgenden Artikel direkt 
im Anschluss an den ersten Artikel der 
österreichischen Verfassung vor:

 Artikel 2  
Das Volk ist nicht völkisch. Der Demos 
sind alle, die ihren Lebensmittelpunkt 
in Österreich haben.

Sowie die Aufnahme der Artikel 33 – 35 
der Verfassung des französischen Vol-
kes vom 24. Juni 1793:

 Artikel 33  
Der Widerstand gegen Unterdrückung 
ist die Folge der übrigen Menschen-
rechte.

 Artikel 34  
Unterdrückung der Gesamtheit der Ge-
sellschaft ist es, wenn auch nur eines 
ihrer Glieder unterdrückt wird; Unter-
drückung jedes einzelnen Gliedes ist 
es, wenn die Gesamtheit der Gesell-
schaft unterdrückt wird.

 Artikel 35  
Wenn die Regierung die Rechte des Vol-
kes verletzt, ist für das Volk und jeden 
Teil des Volkes der Aufstand das hei-
ligste seiner Rechte und die unerläß-
lichste seiner Pflichten.

Oliver Reese

Die Künste in all ihren Erscheinungs-
formen – ob Literatur oder Bilden-
de Kunst, Theater, Oper und Konzert, 
Film, Kabarett und Kleinkunst – sind  
substanziell für das kulturelle und ge-
sellschaftliche Leben in Österreich. 
Ohne die Künstlerinnen und Künstler 
und ohne ihre Kunstwerke wäre der öf-
fentliche Diskurs und wäre unser Leben 
um eine entscheidende Dimension är-
mer. Entsprechend wird die verbindli-
che Förderung der Institutionen ebenso 
wie einzelner Künstlerpersönlichkeiten 
durch das Land, seine Kommunen und 
Städte in dieser Verfassung verankert. 

Insbesondere kulturelle Angebo-
te für junge Menschen – so wie Kinder- 
und Jugendtheater bzw. -oper oder 
entsprechende Angebote der Bilden-
den Kunst etc. – werden angesichts 
ihrer stark integrativen Qualität ge-
sondert gefördert, ihre weitere Aus-
breitung in neuen Einrichtungen im 
ganzen Land, gerade auch in provin-
zielleren Regionen, wird unterstützt.

Kunst und Bildung sind untrennbar 
miteinander verbunden. Sie auseinan-
der zu dividieren schwächt jeden dieser 
beiden Zweige. Die Ausbildung in den 
künstlerischen Zweigen wird als subs-
tanzielle Bildungsaufgabe anerkannt 
und entsprechend in Schulen und wei-
terführenden Fördereinrichtungen aus-
gebaut.

Über Ereignisse aus den Bereichen 
von Kunst und Kultur soll nicht nur in 
den entsprechenden Sparten der Medi-
en berichtet werden, sondern es wird 
unterstützt, dass diese regelmäßig 
auch in den Nachrichten und Hauptbe-
richten von Print-, Film- und Online-Me-
dien einen sicheren Platz haben, um ihre 
allgemeine Bedeutung zum Ausdruck 
zu bringen.
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Michael Fembek  

Es gäbe so viel zu schreiben, aber ich 
beschränke mich auf drei Grundsät-
ze, die jede neue Verfassung prägen 
sollten. Anwendbar auf Staatenebene,  
aber auch auf den Staatenbund und 
weltweit.

Die drei Grundsätze
 — Grundsatz der Inklusion
 — Grundsatz des Universal Designs
 — Grundsatz der evidenzbasierten 
Gesellschaftspolitik
sind aus meiner Sicht notwendige Er-
gänzungen für bestehende Verfas-
sungen, die in Österreich, in jedem 
anderen Staat, aber auch auf supra-
nationaler Ebene anwendbar sind und 
auch mit den SDG Hand in Hand gehen.

Sie konzentrieren sich darauf, allen  
Menschen den Zugang zu ihren Rech-
ten zu ermöglichen, generell zur gesell-
schaftlichen Mitte, ausgehend davon, 
dass Verfassungen aus der Historie he-
raus aus Errungenschaften des Bürger-
tums und danach der Arbeiterschaft 
gegenüber den traditionellen Macht-
habern sind. Für alle gesellschaftlich 
benachteiligten Personengruppen se-
hen Verfassungen im Wesentlichen 
entweder ein Minimum an Grundrech- 
ten oder ein Minimum an staatlicher 
Versorgung vor. Es fehlt nach wie vor  
der Grundsatz der vollständigen Gleich- 
behandlung. Die drei beschriebenen 
Grundsätze sind Ansätze, die die-
ses Defizit im Kern treffen und für alle 
Staatsgewalten unmittelbar anwend-
bar sind.

Basis für diese drei Ansätze ist 
meine Arbeit für das Zero Project der 
Essl Foundation, wo wir seit 2013 tau-
sende Nominierungen für Innovative 
Policies und Practices aus der ganzen 
Welt analysiert haben, die die Rechte 

und das Leben von Menschen mit Be-
hinderung verbessern. Diese Nominie-
rungen wurden jeweils von anderen 
Experten – mit und ohne Behinderung –  
im Rahmen eines Peer-Review-Prozes-
ses ausgewählt. 

Die drei ausgewählten Prinzipi-
en sind aus einer großen Anzahl von 
vorbildlichen Projekten aus der gan-
zen Welt abgeleitet, verdichtet, verall-
gemeinert. Sie gelten nicht nur für Men-
schen mit Behinderungen, sondern für 
alle benachteiligten Personengruppen.

  Der Grundsatz der 
  Inklusion 
Exklusion – Segregation – Integration 

– Inklusion. Das sind Entwicklungsstu-
fen im Umgang der (Mehrheits-)Gesell-
schaft mit benachteiligten Minderhei-
ten im Lauf der letzten Jahrhunderte. 
Ein Megatrend, der bislang nie als sol-
cher gesehen wird, ganz unterschied-
lich verläuft, aber an dem unzwei-
felhaft am Ende der Entwicklung die 
vollständige Inklusion steht. 

Arme, Kranke (etwa Lepra) oder 
sozial Auffällige wurden über vie-
le Jahrhunderte einfach aus der Ge-
meinschaft ausgeschlossen – das ist 
die Exklusion. 

Sowohl christliche Nächstenliebe, 
als auch Absolutismus und Staatsrä-
son, wie auch die sozialdemokratische 
Solidarität befanden das zunehmend 
als unmenschlich. Vom Spätmittelal-
ter bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts –  
und teilweise bis in die Gegenwart –  
wurden deswegen spezialisierte, mög-
lichst große Einrichtungen zur Betreu- 
ung geschaffen, aber auch zum Weg-
sperren: Vom Hospiz über Waisenhäu-
ser, Internate, Gefängnisse, Altershei-
me, Irrenhäuser, Besserungsanstalten 
und dem Narrenturm (und auch die La-
ger der Flüchtlinge und Heimatvertrie-
benen des 21. Jahrhunderts) – das ist 
die Segregation.

Die Erkenntnis, dass diese ge-
schlossenen Einrichtungen praktisch 
immer zu Missbrauch neigen, zur Un-
menschlichkeit der Aufsichtspersonen 
und entmenschlichten Lebensbedin-
gungen der Insassen, entstand ab dem 
Anfang des 20. Jahrhunderts – nie als 
Ganzes, immer für einzelne Personen-
gruppen (man denke an die SOS-Kin-
derdörfer, die nach dem 2. Weltkrieg 

die großen Waisenhäuser abzulösen 
begannen). Die Menschenrechtsdekla-
ration von 1948 und die dort veranker-
ten Freiheiten waren der bedeutends-
te Schritt und führte dazu, bestehende 
Einrichtungen zu »modernisieren«, zu 
»verkleinern«, zu »öffnen« – das ist 
die Integration.

Die »Öffnung« von geschlosse-
nen Einrichtungen der Ausgeschlosse-
nen oder die »Öffnung« der Einrichtun-
gen in der gesellschaftlichen Mitte für 
die vorher Ausgeschlossenen, erzeugt 
aber niemals einen gleichberechtigen 
Umgang aller Menschen miteinander. 
Ungleichbehandlung bleibt bestehen 
und wird durch den direkten Kontakt 
von Menschen oft sogar noch schmerz-
hafter erfahren. Institutionen aller Art 
sind daher von Grund auf und von Be-
ginn weg so gerecht zu organisieren, 
dass sie für alle Menschen nutzbar sind –  
das ist die Inklusion. 

Der Grundsatz der Inklusion be-
deutet in der Bildung, dass im Rahmen 
eines einzigen Schulsystems alle Schü-
ler unterrichtet werden und Sonder-
schulen abgeschafft sind.

Der Grundsatz der Inklusion be-
deutet in der Beschäftigung, dass die 
Mindestrechte von Arbeitnehmern für 
alle Menschen gelten, wie Mindest-
lohn und Sozialversicherung und alle 
anderen Rechte und Werkstätten ab-
geschafft sind, wo Jugendliche gegen 
ein Taschengeld und ohne Sozialversi-
cherung arbeiten.

Der Grundsatz der Inklusion be-
deutet beim Wohnen, dass alle Men-
schen das Recht und die Möglichkeit 
haben aus verschiedenen Wohnformen 
eine möglichst freie Entscheidung zu 
treffen, wo sie wohnen wollen und mit 
wem.

Der Grundsatz der Inklusion be-
deutet Partizipation aller betroffenen 
Menschen vom Beginn der Entschei-
dung bis zur Umsetzung und bis zum 
laufenden Betrieb der Institution. Nur 
durch Partizipation kann das Ziel des 
»Nothing about us without us« ver-
wirklicht werden, eine Gesellschafts-
politik »mit« anstelle »für« benach-
teiligte Personengruppen.

Der Grundsatz der Inklusion be-
deutet, das Prinzip der Selbstbestim-
mung und Selbstwirksamkeit in den 
Mittelpunkt zu stellen, der individu-

ellen Zukunftsplanung und das Prin-
zip der flächendeckenden Versorgung 
damit abzulösen. Jeder Mensch soll so 
weit wie möglich seine Entscheidun-
gen selbst treffen können, im Sinn des 
Capability-Ansatzes (Befähigungsan-
satz oder Verwirklichungschancenan-
satz nach Amartya Sen). Jeder Mensch 
soll soweit unterstützt werden als not-
wendig, aber nicht mehr. 

  Der Grundsatz 
  des Universal Design 
Unternehmen stellen genauso wie der 
öffentliche Sektor (oder auch unterge-
ordnet die Zivilgesellschaft, wie Ver-
eine) ihren Bürgerinnen und Bürgern 
verschiedenste Services und Produk-
te zur Verfügung, aber auch Informa-
tionen oder umfassende Programme 
aller Art.

Die Entscheidungen über deren 
Ausgestaltung erfolgt unter unter-
schiedlichen Kriterien. Unternehmen 
entscheiden im Wesentlichen auf Ba-
sis von Angebot und Nachfrage inner-
halb rechtlicher Rahmenbedingen. Über 
die Services der öffentlichen Verwal-
tung entscheidet indirekt die Mehrheit 
der Wahlberechtigen und die Entschei-
dungsgremien in den Institutionen.

In keinem Fall können Menschen 
daraus den Anspruch ableiten, dass 
Services und Produkte so gestaltet 
sind, dass diese einem möglichst brei-
ten Personenkreis zur Verfügung steht. 
In der Praxis werden daher benachtei-
ligte Personengruppen systematisch 
von deren Nutzung ausgeschlossen.

Dieser systematische Ausschluss 
ist weder ein »Naturgesetz«, noch wi- 
derspricht es der Marktwirtschaft. Auch  
im freien Wettbewerb gibt es Rahmen-
bedingungen, die bestimmte Marktteil-
nehmer, die Gesellschaft als Ganzes 
oder die Umwelt schützen (man denke 
an die Landwirtschaft). Auch im freien 
Wettbewerb werden über Standards/ 
Mindestanforderungen wesentliche Ei-
genschaften von Produkten und Ser-
vices festgelegt (man denke an die  
Finanzwirtschaft).

Universal Design ist ein gesell-
schaftspolitischer Ansatz der Antidis- 
kriminierung, der alle Anbieter von Ser-
vices, Produkten, Programmen und In-
formation dazu zwingt, die möglichst 
breite Verfügbarkeit in deren Gestal-

tung miteinzubauen. Universal Design 
vereint Ziele wie Barrierefreiheit, Ver-
fügbarkeit und Leistbarkeit, aber auch 
Verständlichkeit. 

Im Verfassungsrang verankert 
bedeutet das in der Praxis, dass Kinder- 
spielplätze, Wanderwege, Zoos, Frei-
zeitanlagen oder Museen so zu gestal-
ten sind, dass sie für möglichst alle 
Menschen benutzbar sind. 

Informationen auf öffentlichen 
Webseiten, elektronische Nachrichten, 
Orientierungssystemen im öffentlichen 
Raum oder Produktverpackungen sind 
so zu gestalten, dass alle Menschen 
diese verstehen können.

Menschen, die mit Behörden, ins-
besondere Polizeibehörden, Gerichte,  
Sozial- und Gesundheitsbehörden, zu  
tun haben, haben ein Recht darauf, 
dass deren Services für alle gerecht 
zugänglich sind – insbesondere ein 
Recht auf Unterstützung und Verständ- 
lichkeit, um dieses Recht in Anspruch 
zu nehmen.

Für Produkte und Services der  
Privatwirtschaft sind gesetzliche Rah-
menbedingungen zu schaffen, sodass 
diese durch ihr Design, durch Informa-
tion und Marketing, durch Preispolitik 
und Vertrieb grundsätzlich allen Men-
schen zur Verfügung stehen.

  Der Grundsatz  
  der evidenzbasierten 
  Gesellschaftspolitik  
  im Sinne der SDG 
Es gibt derzeit keine Daten darüber, 
wie viele Menschen in Österreich in Ein-
richtungen leben. 

Es gibt keine Daten darüber, wie 
viele Menschen in Österreich eine Be-
hinderung haben und wie viele Men-
schen mit psychosozialen Problemen 
in Behandlung sind. 

Es gibt keine Evidenz dafür, wel-
che Formen von sozialpolitischen Maß-
nahmen erfolgreicher sind als andere. 
Weder für Suchterkrankte, Haftentlas-
sene, von Gewalt betroffene Frauen,  
nicht für Bildung, Altenbetreuung oder 
Integration von Asylsuchenden.

Es gibt kaum Evidenz, welche Bun- 
desländer in Österreich mit welchen 
sozialpolitischen Maßnahmen erfolg-
reicher sind als andere. 

Es gibt keine Daten darüber, wel-
che Schulen erfolgreicher Schüler für 

den Arbeitsmarkt oder ein erfülltes Le-
ben vorbereiten als andere.

Es gibt derzeit kein Recht darauf, 
dass die Gesellschaftspolitik auf Fak-
ten und Evidenz basieren muss, wenn 
es um benachteiligte Menschengrup-
pen geht. Ja es gibt nicht einmal ein 
Recht darauf, dass für die wichtigsten 
gesellschaftspolitischen Entscheidun-
gen relevante Daten überhaupt erho-
ben werden müssen.

Wie wichtig evidenzbasierte Ge-
sellschaftspolitik ist, zeigt sich lang-
fristig an der Arbeitsmarktpolitik, die 
eine qualifizierte Diskussion über die 
Entwicklung der Arbeitenden und Ar-
beitslosen ermöglicht. Oder aktuell in 
der Covid19-Krise, wo Tests und Da-
ten die wichtigste Voraussetzung sind, 
um qualifizierte Entscheidungen tref-
fen zu können.

Das Recht auf Teilhabe an allen 
gesellschaftlichen und gesellschafts-
politischen Entscheidungsprozessen 
muss für benachteiligten Personen-
gruppen auf dem Recht auf Evidenz 
und evidenzbasierte Gesellschafts-
politik basieren. 

Dieser Grundsatz ist schlussend-
lich zu 100 Prozent im Sinn der SDG, 
denn nur durch eine solche Verpflich-
tung zur Evidenz und Transparenz kön-
nen die Ziele wirklich erreicht und dau-
erhaft gelebt werden:
 — Gesellschaftspolitische Entschei-
dungen für sozial Benachteiligte sind 
auf Basis von Evidenz zu treffen.
 — Sozial benachteiligte Personen-
gruppen haben ein Recht darauf, dass 
alle Daten und Evidenz erhoben werden, 
die zum Verständnis und zur Verbes-
serung ihres Lebens notwendig sind. 
 — Die Daten müssen im Sinn und in 
der Systematik der SDG erhoben wer-
den, disintegrierbar und analysierbar 
sein und nationale und internationale 
Vergleiche und Zeitreihen ermöglichen.
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Barbara Heitger

Ich bin systemische Unternehmens-
beraterin, habe das Jurastudium ab-
geschlossen und dazu viele Semester 
Politikwissenschaft und Soziologie stu-
diert und mich in meinem Beruf nicht 
nur mit Systemtheorie, sondern auch 
viel mit Phänomenen der Gruppendy-
namik und Psychoanalyse beschäftigt.

Damit haben Sie eine Orientie-
rung, was meine Hintergrundfolien 
sind, wenn ich zum Thema Verfas-
sung meine Gedanken ins Spiel und in 
die Diskussion bringe.

Ich bin der festen Überzeugung, 
dass sich Demokratien entwickeln 
und verändern müssen, um lebendig 
zu bleiben. Damit stellt sich die Frage, 
ob die Verfassungen als ihre rechtliche 
Grundlage (insbesondere die in Öster-
reich von Kelsen geprägte) antwortfä-
hig und zugleich stabil sind (in dem sie 
einen Rahmen für Entwicklung schaf-
fen), die Entwicklungen von Gesell-
schaft, Politik, Technologie und Wirt-
schaft sinnvoll aufzunehmen.

Wenn Politik das Gestalten des Ge-
meinwohls ist und die Verfassung das 
Wertegerüst der Gemeinschaft abbil-
det (die Grundrechte, die Gewaltentren-
nung und das Zusammenwirken der drei 
Gewalten, die Beziehung Staat – Bürger, 
den Rahmen für die Beziehung der Bür-
ger untereinander, Freiheit und Verant-
wortung als wichtige Pfeiler westlicher, 
demokratischer Verfassungen): Welche 
Trends können wir beobachten, welche 
Fragen gilt es neu zu stellen, wenn es 
darum geht, dass Verfassungen dazu 
beitragen, dass Demokratie lebendig 
bleibt und sich weiterentwickelt?

Dazu ein paar Gedanken zu eini-
gen, meiner Meinung nach wesentlichen 
Bewegungen, für die Verfassungen in 
Zukunft einen produktiven Rahmen und 
Leitplanken/Impulse zu geben haben: 

 Beispiel 1 
Ganz aktuell das Beispiel Corona, das 
Fragen neu aufwirft:

Der Staat – genauer die Exeku-
tive – agiert als Krisenmanager der 
Pandemie. Was bedeutet dieses Wie-
dererstarken des Staates für seine 
Kernfunktionen? Werden Risikoma-
nagement und für Resilienz des Staa-
tes und der Gesellschaft zu sorgen zu 
wichtigen Funktionen von Politik und 
von staatlichen Institutionen? Wir be-
obachten ja, dass Staaten, die in Ins-
titutionen z.B. im Gesundheitswesen, 
investiert haben, die gesellschaftliche 
Ernte einfahren, weil sie schnell leis-
tungs- und antwortfähig sind. Wenn 
ja zu diesen neuen Kernfunktionen von 
Resilienz, Agilität und Risikomanage-

Carola Rackete

Die neue Verfassung beendet unser 
kulturelles Narrativ der Trennung von 
Mensch und Natur. Denn diese dualisti-
sche und utilitaristische Idee, dass der 
Mensch nicht Teil der Natur und ihr zu-
dem überlegen sei, sie für Ressourcen 
ausbeuten und ganze Ökosysteme samt 
all ihrer diversen Arten vernichten darf, 
führt die Menschheit immer weiter in ein 
Zeitalter des ökologischen Zusammen-
bruchs. Das Gleichgewicht des Erdkli-
masystems ist durch die Treibhausgas-
emissionen aus den Fugen geraten – mit 
katastrophalen Folgen für die Weltbe-
völkerung, von denen 2050 gut ein Vier-
tel nicht ausreichend Zugang zu Wasser 
haben wird. 90% der kommerziell ge-
nutzten Fischpopulationen sind schon 
jetzt am Limit befischt, die Fruchtbar-
keit der Böden und die Populationen der 
Insekten sinken allerorten rapide durch 
die Chemikalien und Dünger der indus-
triellen Landwirtschaft. 

Um diese Zerstörung zu beenden, 
muss eine neue Verfassung ökozent-
risch sein. »Wir beuten das Land aus, 
weil wir es als eine Ware betrachten, 
die uns gehört. Wenn wir stattdessen 
das Land als eine Gemeinschaft se-
hen würden, zu der wir gehören, könn-
ten wir beginnen, es mit Liebe und Re-
spekt zu nutzen«, so formulierte es 
der Ökologe Aldo Leopold schon vor 
100 Jahren. Und die indigenen Bevöl-
kerungsgruppen rund um den Globus, 
die Maori in Neuseeland, die Quechua 
in den Anden, die Mbororo im Tschad, 
sie alle teilen die Auffassung, dass wir 
Menschen ein Teil einer großen Erdge-
meinschaft sind, die Verwandten al-
ler anderen lebenden Arten auf diesem 
Erdenrund. Und dass jede dieser Ar-
ten einzigartig ist und ein Recht auf ihr 
Fortbestehen für die Zukunft hat. 

Auch die westlichen Wissenschaf-
ten lernen immer mehr über die Intel-
ligenz und das Bewusstsein der Tiere, 
ihre Bedürfnisse nicht nur nach Was-
ser und Nahrung, sondern auch nach 
einem ausreichend großen, natürlichen 

VERFASSUNG REVISITED – 
EINIGE 

ZUKUNFTSIDEEN FÜR NEUE 
LEITPLANKEN

ment: Braucht das eine Abbildung in 
der Verfassung – (Redundanz aufbau-
en, Achten auf kleine Abweichungen, 
Empowerment dezentraler Einheiten, 
Zuversicht und schnell, responsiv ent-
scheiden können mit schnellen Lern-
schleifen/Lessons learned)?

Corona ist eine neue Erfahrung für 
Westeuropa, das in den letzten Jah-
ren getrieben war von Wachstumsin-
teressen und zum Teil kleinlichen Ver-
teilungskämpfen hoch entwickelter 
Gesellschaften und neoliberaler Volks-
wirtschaften.

Wir beobachten: Die Krisenanfäl-
ligkeit wächst, Pandemien – zum Bei-
spiel Corona –, alle sind (weltweit) 
davon betroffen. Das erzeugt eine 
weltweit erlebte Gemeinsamkeit, wie 
noch nie – und plötzlich zählen wie-
der Institutionen und ihre Funktions-
fähigkeit. Es zählt, individuelle Inter-
essen und Wachstumsstrategien nicht 
bis zum letzten auszureizen, sondern 
Resilienzreserven zu haben und ver-
lässliche Dialogqualitäten und Koope-
rationsstrukturen in der Gesellschaft 
abrufen zu können, in gesellschaft-
lichen Zusammenhalt investiert zu 
haben: Investments in Organisation, 
Führung, in ein gelebtes »Wir« und Ko-
operationsqualität machen sich jetzt 
bezahlt in Staaten. – Ein solches agi-
les Vorgehen – erproben, auswerten, 
schnell lernen – ist anspruchsvoll, wenn 
man daran denkt, wie auch in Grund-
rechte eingegriffen wird in einer Situa-
tion großer Unsicherheit – gesundheit-
lich, ökonomisch, politisch …. Das heißt 
politisches Handeln und Entscheiden 
unter hoher Unsicherheit und mit be-
sonders hohem Maß an Nichtwissen – 
damit wird es besonders wichtig, dass 
die Verfassung Vertrauen in politische 
Institutionen schafft, gut die Balance 
hält (gegen das Übergewicht der Ex-
ekutive) bzw. Instrumente der Kont-
rolle bereithält und der Auseinander-
setzung, welche Umsetzungen legitim 
(bzw. formalrechtlich egal) sind. 

 Beispiel 2 
Digitale Transformation: Sie verändert 
Geschäftsmodelle, Branchen und er-
zeugt neue Abhängigkeiten. Mehrheit-
lich amerikanische (und chinesische) 
Unternehmen besitzen »Big Data« und 
steuern über ihre Algorithmen und 
Plattformen global. Die digitale Infra-
struktur in Händen weniger internati-
onaler Unternehmen: Was bedeutet das 
für die Entwicklungsmöglichkeiten von 
Staaten (Steuermodelle?) Gesellschaf-
ten, Volkswirtschaften, Unternehmen, 
Individuen, Medien (»Fakenews«)? 
Welche – internationalen – Governance-
modelle setzen hier sinnvolle Leitplan-
ken – oder gilt es darüber hinaus, wie-
der öffentliche, digitale Infrastrukturen 
zu schaffen, so wie das in der Indus-
trialisierung in der Telekomindustrie 
und im Verkehr politisch gestaltet wur-
de (Staat als Betreiber von Telekom-, 
Bahn- und Luftfahrtunternehmen)?

Die digitale Transformation ist 
Motor der Globalisierung. Das bedeutet 
einerseits mehr Wohlstand weltweit – 
Schwellenländer holen auf – zugleich 
aber auch wachsende Ungleichheit 

Lebensraum und Kontakten zu ihren 
Artgenossen. Je mehr wir über Sozi-
alisation der Elefanten, die Kommuni-
kation der Wale und das Bewusstsein 
selbst von wirbellosen Tieren lernen, 
desto mehr erkennen wir Menschen, 
dass es trotz unserer Fähigkeit des 
rationalen Denkens viel mehr Gemein-
samkeiten mit unseren nicht-mensch-
lichen Verwandten gibt, als wir noch 
vor wenigen Jahren für möglich hielten. 

Ein Fliegenpilz wird aber in dieser 
Verfassung nicht etwa Menschenrechte 
haben, sondern Fliegenpilzrechte. Das 
heißt, dieser Spezies ihren Lebensraum 
für die Zukunft zu erhalten und einen 
natürlichen Lebenszyklus zu ermögli-
chen. Denn je mehr wir die Komplexi-
tät des Lebensnetzes der Natur erfor-
schen, desto mehr verstehen wir auch, 
dass noch der kleinste Mykhorriza-Pilz 
in unserem Ökosystems notwendig ist 
für die Nährstoffaufnahme der vasku-
lären Pflanzen, die auch uns Sauerstoff 
und Nahrung spenden. Doch die vielfäl-
tigen Arten unseres lebenden Planeten 
erhalten ihren Wert nicht aus der Nut-
zung durch den Menschen. Sie haben 
einen Wert durch ihr Sein. 

So hat die Menschheit gegenüber 
ihren Verwandten von nicht-mensch-
lichen Natur nicht nur Rechte, son-
dern auch Pflichten und muss sich in 
der Verfassung dem Schutz der Arten, 
dem Erhalt der biologisch-chemischen 
Prozesse der Ökosysteme und der Re-
naturierung industriell ausgebeuteter 

Landschaften und Meere verpflichten, 
sodass auf der Erde ein Gleichgewicht 
erhalten bleibt, welches auch allen zu-
künftigen Generationen zu leben ermög-
licht. So wird diese neue Verfassung ih-
ren Fokus nicht darauf legen, was uns 
Erdbewohner trennt, sondern darauf, 
was uns verbindet: unser gemeinsames 
Zuhause, auf dem wir alle uns in Abhän-
gigkeit voneinander entwickelt haben. 

Daher wird neben dem Menschen 
auch die nicht-menschliche Natur in 
Zukunft auf vielfältigen Ebenen Rech-
te haben: die Erde in ihrer Gesamtheit, 
die Ökosysteme, die Arten und die vie-
len individuellen Wesen an sich. 

zwischen arm und reich vor allem in 
den entwickelten Ländern. Auch das 
ein politischer Sprengstoff für Demo-
kratien westlicher Prägung (Flücht-
lingsbewegung in Wohlstandsländer 
mit Sozialsystemen, Spaltungen in sol-
chen entwickelten Gesellschaften mit 
wachsenden rechtspopulistischen Par-
teien). Wie kann sich Politik hier erneu-
ern lokal/regional (die auch notwen-
dige Entwicklung der internationalen 
Institutionen ist ja hier nicht Thema). 

Die Frage ist: Wenn Macht Unsi-
cherheit braucht, um nicht autokratisch, 
korrupt und zügellos den jeweils eige-
nen Interessen zu folgen, dann braucht 
sie ein Gegenüber mit Gewicht und auf 
Augenhöhe, das hinterfragt, herausfor-
dert, begrenzt: Was ist dann dieses Ge-
genüber für die »big ones« der digita-
len Transformation (Facebook, Google, 
Microsoft, …)? Lebendige Machtbalan-
cen zu schaffen ist eine wesentliche 
Essenz von Verfassungen – wie das in 
diesem Bereich gelingen kann, ist ein 
offenes Thema. Vor allem international 
läuft die Entwicklung zu einem recht-
lichen Rahmen und Leitplanken mit 
Durchsetzungskraft sehr langsam.

 Beispiel 3 
Ökologie, Nachhaltigkeit und der Klima-
wandel: Das sind Themen, die in Zukunft 
weniger Aufschub dulden und die Kri-
senanfälligkeit und Verletzlichkeit ent-
wickelter Gesellschaften schon länger 
deutlich machen; ganz ähnlich, wie das 
jetzt in der Covid-19 Krise deutlich wur-
de, aber in der Pandemie noch schock-
artiger und abrupt. Angesprochen ist 
hier bei Ökologie, Nachhaltigkeit, Kli-
mawandel, welches grundsätzliche 
Bild wir von der Beziehung Mensch –  
Erde/Natur haben (Umgehen mit Res-
sourcen, Erneuerbarkeit, Zukunfts-
sicherung …). Diese Beziehung ist im 
Umbruch. In der abendländisch-christ-
lichen Tradition (»Macht euch die Erde 
untertan«, Genesis) und im Kapitalis-
mus fühlen wir uns als Herrscher der 
Natur. Offen ist, wie Verfassungen die 
Beziehung Mensch- Natur aufgreifen, 
wenn sie doch von der Gestaltung der 
Gemeinschaft und des Gemeinwohls 
handeln – vielleicht über den Rückgriff 
der Zukunftssicherung und Lebensqua-
lität für nachfolgende Generationen?

 Die Zwischenbilanz 
Wo gilt es unsere Verfassungen, an die 
wir uns (als manchmal bequem alle vier 
Jahre wählende Bürger) gewöhnt ha-
ben, wieder neu zu entdecken und zu 
beleben und damit auch die Demokra-
tie wieder zu revitalisieren. Wo brau-
chen sie Erneuerung, damit sie auf die 
wachsende Komplexität, Grenzen der 
Steuerbarkeit und Verletzlichkeit – und 
für Resilienz- und Risikomanagement-
erfordernisse – vorbereitet sind?

Wie der Wert von Institutionen 
jetzt wieder sichtbarer wird (Stich-
wort: Covid-19 …), ist es auch lohnend, 
als Bürger unser Bewusstsein über die 
DNA unserer Verfassung zu schärfen, bei 
der Kelsen ja (als Schutz vor Missbrauch 
durch Ideologien), neben den Grund-
rechten, sehr auf das formale Zusam-
menspiel der drei Gewalten gesetzt hat. 
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Van Bo Le-Mentzel

Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch 
soll zugleich dem Wohle der Allgemein-
heit dienen. Das gilt sowohl für immo-
bile Güter wie Grund und Häuser, als 
auch für mobile Güter wie LKW, PKW, 
Tiny Houses und andere bewegliche 
Dinge, wie Fahrräder und Lastenräder.

DIE RECHTE 
DER NATUR

(IM)MOBILES 
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

SOZIALES 
GRUNDRECHT 

UND 
GRUND-
RECHTE 

VON 
WASSER- 

UND 
LANDÖKO-
SYSTEMEN

Ulrike Haele

 Artikel X 
Das soziale Grundrecht beinhaltet den 
Grundrechtschutz für sozialstaatliche 
Leistungen. Alle im Bundesgebiet le-
benden Menschen haben das Recht auf 
Existenzsicherung in Form von sicherer 
Nahrung, leistbarem Wohnraum, Ener-
gieversorgung und medizinischer Ver-
sorgung.
 Artikel Xa

Wohnen ist ein soziales Grund-
bedürfnis. Die Bundes- und Landesge-
setzgebungen haben das Ziel, leistba-
ren Wohnraum für alle im Bundesgebiet 
lebenden Menschen zu ermöglichen. 
Erst wenn dieses Ziel erreicht ist, wird 
Spekulation mit zum Wohnzweck ge-
widmeten Räumen/Gebäuden/Flächen 
möglich.
 Artikel Xb

Die Gesetzgebung verpflichtet 
sich zur fairen Verwaltung und Ver-
teilung aller vorhandenen Ressourcen. 
 Artikel Xc

Die Bereiche der sozialen  Dienst-
leistungen für gemeinwohlbildende 

Aufgaben dürfen nicht gewinnorien-
tiert organsiert sein. 

 Artikel Y 
Wasser- und Landökosysteme haben 
das unveräußerliche Grundrecht auf 
Existenz und Entfaltung. Ökosysteme 
schließen Wälder, Wiesen und Weiden, 
Gebirge, Seen, Flüsse, Bäche, Grund-
wasservorkommen etc. ein, sind aber 
nicht darauf beschränkt. Dies bedeu-
tet den Schutz vor Kontamination, to-
xischen oder radioaktiven Abfällen 
sowie das Recht, dass ihre genetische 
Struktur nicht manipuliert oder ge-
ändert darf. Im Falle einer Verletzung 
durch menschliche Aktivitäten besteht 
das Recht auf vollständige Wiederher-
stellung ohne Verzug.
 Artikel Ya

Jede Person, einzeln oder in Ver-
tretung einer Gruppe, ist berechtigt, 
die Einhaltung der Grundrechte von 
Wasser- und Landökosystemen gegen-
über der Gesetzgebung einzufordern.
 Artikel Yb

Klimaverträge die von der Bun-
desregierung unterzeichnet und vom 
Nationalrat bestätigt wurden, erlan-
gen automatisch den Rang von Verfas-
sungsgesetzen.

 Kommentar
Die gesamte Verfassung müss-

te einer Neukonzeption, einem Re-De-
sign, unterzogen werden. Der Verfas-
sungskonvent 2003-2005 war dazu 
eine wichtige, nicht umgesetzte Bemü-
hung. Die fragmentarischen Anpassun-
gen der österreichischen Verfassung in 
den vergangenen Jahrzehnten haben 
ihr den Ruf einer Ruine (Klecatsky) ein-
gebracht, passend zum Bild der Ruinen 
der Modernisierung. Antworten auf die 
großen gegenwärtigen und künftigen 
Herausforderungen (Klimakrise, soziale 
Gerechtigkeit, Digitalisierung u.a.) sind 
der österreichischen Verfassung nicht 
verbindlich oder hinreichend abgebildet.  
 
Eine nächste rechtliche Ordnung soll 
einen ethischen Rahmen für die Grund-
rechte aller in Österreich lebenden 
Menschen darstellt. Dazu werden zwei 
Punkte hervorgehoben: das soziale 
Grundrecht sowie das Prinzip auf die 
Grundrechte von Wasser- und Land-
ökosystemen. Soziale und ökologi-

sche Fragen sind jetzt und in Zukunft 
untrennbar. 

Die österreichische Verfassung 
schützt bürgerliche und politische 
Rechte, ohne soziale Rechte zu garan-
tieren. Die Forderung einer bedingungs-
losen Existenzsicherung antizipiert 
die Überwindung des gerne bemüh-
ten Narrativs der Priorität der Arbeits-
platzsicherung oder der »Vollbeschäf-
tigung«, welche vor dem Hintergrund 
der Klimakrise und der Digitalisierung 
nicht aufrecht zu halten sein werden. 

Ein Grundrecht der Bürger*innen 
ist der Schutz vor den Folgen der Kli-
makrise. Die anthropozentrische Sicht 
auf die »Natur« wird überwunden, die 
Erde und die sie umgebende Biosphä-
re werden als größtes Gemeingut und 
Lebensgrundlage aller Spezies aner-
kannt. In einer kooperativen Mensch-
Natur-Beziehung werden Wasser- und 
Landökosysteme zu gleichberechtig-
ten Rechtssubjekten der Verfassung.

Das Prinzip auf das Grundrecht 
von Wasser- und Landökosystemen ver- 
sucht den Widerspruch zwischen Rech- 
ten der Natur und Eigentumsrechten  
(die in der Regel bei einer kleinen Grup- 
pe von Menschen konzentriert sind)  
und damit die Logik des Kapitals aufzu-
heben. In einem neu zu entwickelnden 
Naturverhältnis liegt ein Schlüssel für 
die Gestaltung eines zukunftsfähigen 
Lebens und Wirtschaftens auf diesem 
Planeten. Alternative Wirtschaftsord-
nungen, von Post-Wachstums-Konzep-
ten, über die Theorie der Commons, der 
Gemeinwohlwirtschaft oder der regene-
rativen Kreislaufwirtschaft, können die 
Grundlage bilden.

Aus meiner persönlichen Pers-
pektive, jener des politischen Designs, 
können Gestalter*innen wesentliche 
Beiträge zu einer zukunftsfähigen Ge- 
sellschaft leisten. Gesellschaft verstan- 
den als die Konzeption, Organisation  
und Verwaltung des Zusammenlebens, 
die gerechte Aufteilung von Raum, 
Zeit und Ressourcen, die Möglichkei-
ten der sozialen Teilhabe und des kul-
turellen Austauschs. 

Gesellschaft verstanden als Werte- 
Rahmen, der nachhaltige Arten des 
Wirtschaftens, der Extraktion und Nut-
zung von Ressourcen, Lebensstile, Kon-
sumweisen und materielle Kultur her-
vorbringt. 

Hierbei können Vertreter*innen 
des Designs und anderer künstleri-
scher/kreativer Disziplinen, deren Po-
sitionen und Interventionen bislang zu 
wenig Raum in der politischen Gestal-
tung eingeräumt wurde, wesentlich 
mitwirken.
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Ilija Trojanow

PRÄMISSE
Diese Verfassung ist nicht in Stein ge-
meißelt, sondern ein organisches Werk, 
das in einem deliberativen Prozess, 
an dem alle gesellschaftlichen Grup-
pen beteiligt werden, regelmäßig kri-
tisch evaluiert und an die Bedürfnisse 
der Zeit und der Menschen angepasst 
wird. Sie ist weder Denkmal noch Hei-
lige Schrift.

ALLMENDE
Alles, was der Mensch nicht geschaffen 
hat, darf nicht im Privatbesitz sein. Was-
ser und Luft, Boden und Bodenschätze 
sind Gemeingut, Eigentum der Gesell-
schaft, zur Nutzung freigegeben nach 
einem demokratisch gesteuerten Pro-
zess der Überprüfung, ob diese Nutzung 
ökologisch und sozial verträglich ist. 
Alles, was zum Wohl der globalen Ge-
sellschaft unablässig ist (zu definieren 
durch einem weltweiten basisdemokra-
tischen, diskursiven Prozess, ein globa-
les Palaver, das in regionale und überre-
gionale Konvents mündet), ist Allmende. 

GESUNDHEIT
Die medizinische Grundversorgung 
ist das Recht jedes Menschen auf Er-
den und hochrangige Aufgabe aller 
gesellschaftlicher Aktivität. Sollte sie 
aufgrund lokaler Engpässe, regiona-
ler Unterentwicklung oder katastro-
phaler Ereignisse nicht gewährleistet 
sein, ist es die Pflicht aller anderen Re-
gionen, die betroffenen Menschen be-
dingungslos zu unterstützen. 

Othmar Karas

ZUSAMMEN-
HALT IST 
TROTZ 

ABSTAND 
HALTEN 

WICHTIG WIE 
NIE

Oft sind es nicht nur Erfolge, sondern 
auch Hürden, die uns sozial stärker ma-
chen, uns zusammenwachsen lassen. 
Während der COVID-19-Pandemie soll 
soziale Nähe zwar gemieden werden, 
doch ist sozialer Zusammenhalt so we-
sentlich wie noch nie geworden. Gera-
de in Situationen drohender sozialer 
und wirtschaftlicher Prekarität, welche 
die Länder-, ja sogar Kontinentgrenzen 
überschreiten, erscheint es notwendig 
international an einem Strang zu ziehen.
 Die EU ist ein prädestinierter Raum 
zur Schaffung gemeinsamer Sozialstan-
dards und einer Sozialunion, die nicht 
nur so betitelt ist, sondern tatsächlich 
eine ist. Artikel 4 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union 
sieht eine geteilte Kompetenz zwischen 
EU und Mitgliedsstaaten für den Bereich 
der Sozialpolitik vor. Aufgrund man-
gelnden Konsenses obliegt diese aber 
de facto allein den Mitgliedsstaaten.
 Um das Grundprinzip der sozialen 
Marktwirtschaft mit dem Binnenmarkt-
konzept und der Wettbewerbspolitik der 
EU glaubwürdig umsetzen zu können 
braucht es jedoch europaweite soziale 
Mindeststandards, die durch eine ledig-
lich unterstützend-koordinierende Rol-
le der EU nicht erreicht werden können.
 Es gilt über die Hürde der Ein-
stimmigkeit, die so entwerteten Kom-
petenzen der Union im Sozialbereich 
und neue Wege zu europäischen sozi-
alen Mindeststandards nachzudenken. 
Dabei muss unsere gemeinsame Maxi-
me die größtmögliche Einbindung der 
europäischen Bürger*innen sein. Denn 
ein Europa, das den Menschen fern ist, 
das diese nicht versteht und ihre Wün-
sche und Sorgen nicht erkennt, wird am 
Ende nicht funktionieren.
 Diesem urdemokratischen An-
spruch hat ein wirkungsvoller euro-
päischer Parlamentarismus sowie eine 
lebendige Bürgerkonferenz über die Zu-
kunft Europas – von der Gemeindeebe-
ne bis hin zur Unionsebene – Rechnung 
zu tragen. Die COVID-19-Pandemie hat 
den Start dieser Zukunftskonferenz 
zwar nicht einfacher gemacht, aber 
notwendiger denn je. Ein Motto, das uns 
dabei zuvorderst leiten sollte, lautet für 
mich: Sozialer Zusammenhalt ist trotz 
Abstand halten wichtig wie nie.
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Chaim Eisenberg

1.  Militär und 
  Verteidigung 
So dumm bin nicht einmal ich, um zu sa-
gen, dass man kein Militär braucht. Aber 
meine erste Forderung ist eine welt- 
weite Abrüstung aller Staaten. Um es 
am Beispiel Österreich zu sagen: Statt 
neuer, wertloser Abfangjäger Drohnen 
verwenden. 

Der Passus in der Verfassung, dass  
der Luftraum zu schützen ist, gehört 
gestrichen. Dank der EU ist ein Krieg 
in Mitteleuropa eher unwahrscheinlich. 
Leider haben die bitteren Erfahrungen 
zeigt, dass schon einige Male Abfang-
jäger irrtümlich Passagierflugzeuge 
abgeschossen haben. Das dadurch er-
sparte Geld soll direkt in die Hungerhil-
fe gehen. Wobei die Verantwortlichen 
nichts in die eigene Tasche stecken 
dürfen. Noch besser ist es, durch zu-
sätzliches technologisches Wissen zu 
ermöglichen, dass sich die Bevölkerung 
in Hungerregionen künftig selbst er-
nähren und versorgen kann.

Bei Staatsbesuchen ist es voll-
kommen unnötig, Salutschüsse ab-
zugeben oder Gardesoldaten aufmar- 
schieren zu lassen, denen von Feld-
webeln lautstark befohlen wird, was 
sie mit ihren Karabinern zu tun haben. 
Stattdessen sollen Kinder mit Blumen 
auftreten. Der Empfang mit »militäri-
schen Ehren« ist in meinen Augen pro-
vokant: Es gibt keine Ehren, die militä-
risch sind.

2.  Konflikte und ihre 
  Lösung 
Bei Friedensverhandlungen zur Lösung 
territorialer Konflikte sollte nur wenig 
Rücksicht darauf genommen werden, 
welches Volk für sich beansprucht, frü-
her dort gewesen zu sein. Wer vor hun-
dert, fünfhundert oder tausend Jahren 
dort gelebt hat, ist völlig egal. Ent-
scheidend ist, wer heute dort lebt. 

Selbstverständlich ist auch eine 
gemischte Bevölkerung möglich: Brati-
slava heißt auch Preßburg und Posonj, 
was bedeutet, dass die Stadt einmal 
zu Ungarn gehört hat, dann zu Öster-
reich, jetzt zur Slowakei. 

Können sich Länder auf die Grenze  
einigen, ist Rücksicht auf die ansäs- 
sige Minderheit nehmen, durch Sprach-

unterricht und mehrsprachige Orts-
namen. Beispiele dafür sind Nordslo- 
wenien, Südkärnten, Südtirol. Ein Orts-
tafelstreit ist unsinnig. Aber warum 
sollen österreichische Kärntner nicht 
eine andere Sprache lernen, wie slo-
wenisch? 

Bei jahrhundertelangen Konflik-
ten, wie zum Beispiel zwischen den Is-
raelis und Palästinensern, gilt es, be-
sonders kreative Lösungen zu finden 
und darüber ohne Tabus nachdenken.

3.  Frieden 
Auszuschließen sind Stehsätze wie:

 1. Stehsatz 
Wir wollen Frieden, nur die ande-

ren wollen nicht.
 2. Stehsatz

Wir haben schon alles versucht, 
aber es hat nichts genützt. Wer Frie-
den haben will, muss Taten setzen. Das 
gilt für alle.

Rubina Möhring

Sie ist schön, sie ist elegant, sie ist ein 
heller Fixstern, so beschrieb Bundes-
präsident Van der Bellen in seiner An-
sprache zum Jahreswechsel 2019 / 
2020 die Verfassung Österreichs. Und 
er ergänzte: »Die Kunst ist nun einmal, 
sich dort, wo manche nur die dunkle 
Nacht sehen, auf die Sterne zu konzent-
rieren«. Anders gesagt: Die Verfassung 
der Republik Österreich ist ein Fixpunkt. 

Am 1. Oktober 2020 beging das 
Land den 100sten Geburtstag dieser  
demokratiepolitisch so prägenden 
staatspolitischen Institution. Sie ist 
die Verfassung der damaligen Repu-
blik Österreich, der »Rest der übrig 
geblieben war« von der früheren Do-
naumonarchie. Meinungs-, Informati-
ons- und Pressefreiheit zählten damals 
allerdings noch nicht dazu. Lediglich 
die zuvor gültigen monarchischen Zen-
surgebote wurden abgeschafft. Erst 
nach 1945 während der Besatzungs-
zeit durch die alliierten Siegermäch-
te des 2. Weltkrieges des 19. Jahrhun-
derts erhielten auch die genannten 
Menschenrechte, die Grundrechte in 
Österreich Verfassungsrang.

1945 war die österreichische Ver-
fassung bereits sehr geschunden und 
inexistent. Dies nach der austrofaschis- 
tischen, ständestaatlichen Diktatur ei-
nes Engelbert Dollfuß Anfang der da-
maligen 30er Jahre und der Anglie-
derung Österreichs an Adolf Hitlers 
»Drittes Deutsches Reich« 1938. Von 
Presse-, Informations- oder gar Mei-
nungsfreiheit war längst keine Rede 
mehr. Die Medien waren gleichgeschal- 
tet. Demokratiepolitische Spielregeln 
hatten ihre Gültigkeit verloren. Es 
herrschten Willkür, Terror und Mord an 
nicht Gleichgesinnten und ethnischen 
Minderheiten.

DIE VIERTE KRAFT 
IM STAAT – 100 JAHRE 

VERFASSUNG UND 
DIE ROLLE DER MEDIEN

Artikel 1 der österreichischen Ver- 
fassung besagt, »das Recht geht vom 
Volk aus«. Welche Auffassung von Recht  
hat eine Gesellschaft, die nicht weniger 
als 13 Jahre diktatorisch bevormun-
det wurde? Welche Aufgaben werden 
seitens einer solchen Gesellschaft den 
Medien zugedacht? Und wie sahen sich 
die Medien selbst? Als Diener ihrer po-
litischen Herren im Sinne traditioneller 
Hofberichterstattung oder als kritische 
Vierte Kraft im Staat? Vierte Kraft?

Rückblende: 1789 wurden im Zuge 
der französischen Revolution erstmals 
in Europa Menschenrechte deklariert. 
Darunter auch die der Presse- und Mei-
nungsfreiheit. Die Presse – heute Medi-
en – sollte die vierte Macht im Staat sein. 
Als notwendiger kritischer Gegenpart 
zu den Regierenden, damit diese sich 
nicht in politischen und persönlichen 
Eitelkeiten verlieren: Die vierte Macht 
neben Legislative, Judikative und Ex-
ekutive. Zwei Jahre zuvor war dies 
auch als erster Zusatz in der Verfas-
sung der USA aufgenommen worden. 

Nach 1945 begann die österrei-
chische Gesellschaft, sich wieder an 
demokratiepolitische Spielregeln zu 
gewöhnen. Hierbei, in welcher Weise 
auch immer, begleitet von den Alliier-
ten Besatzungsmächten. Dies bis 1955, 
der Unterzeichnung des Staatsvertra-
ges, des Neubeginns nationaler Sou-
veränität. 

Allerdings: Frühere Führungs-
kräfte im Bereich der Medien blieben, 
ebenso Journalisten und Journalis-
tinnen. Nicht allen fiel der neuerliche 
Schwenk zu demokratiepolitisch ge-
färbter Schreibe und Kritik an den Re-
gierenden leicht. Denen natürlich auch 
nicht. War es doch so angenehm und 
bequem gewesen, nur kurz bei X oder 
Y anzurufen, um eine gefällige Bericht-
erstattung zu vereinbaren. Es ging also 
offenbar weiter im alten Trott. Als ich 
persönlich in den 70er Jahren als Stu-
dentin nach Wien kam und als Jour-
nalistin volontierte, hatte ich biswei-
len den Eindruck, manche Journalisten 
hatten diesen Beruf gewählt, um mitun-
ter Parteipolitik zu betreiben. Schwer 
verständlich war mir zunächst auch 
das viel zitierte Amtsgeheimnis, das 
offenbar noch ein von Beamten ge-
schätztes Überbleibsel aus der k.k. Mo-
narchie war. Immerhin: dieses soll ja 

noch in diesem Jahr, also 2020, abge-
schafft werden. 100 Jahre, nachdem 
die österreichische Verfassung des Ju-
risten Hans Kelsen und seinem Team 
aus der Taufe gehoben wurde. 

Und heute? Auch heute bedienen 
sich Politiker und Politikerinnen gerne 
des Telefons oder der digitalen Medien, 
auch um sich über unerwünschte Kritik 
zu beschweren. Wir kennen die Trump’-
sche Methode, Medien »fake news« zu 
unterstellen und diese durch »alterna-
tive news« zu ersetzen. Früher wurde 
gerne der Begriff Lügenpresse verwen-
det, heute übt sich die politische Kaste 
in »alternativen« Darstellungen oder 
Statements ohne Aussagen. 

Und noch Eines fällt auf: die Repu-
blik Österreich verfügt über eine de-
mokratiepolitisch nur schwer nachvoll-
ziehbare Medienförderung seitens der 
Regierung. Am meisten erhalten jene 
Medien, die die größten Auflagen ha-
ben, nicht zu Kritik an der Regierung 
neigen, sondern in ihren Ausgaben 
gerne auch viel Platz für regierungs-
freundliche Berichterstattung zur Ver-
fügung stellen. Solche Medien werden 
dann angeblich auch für viel Geld mit 
Inseraten oder gegebenenfalls Wer-
beeinschaltungen überhäuft. Auch die 
entsprechende EU-Behörde in Brüssel 
hat dies bereits moniert. Die Metho-
de ist also kein österreichisches »Ge-
heimnis« mehr. 

Nicht minder beliebt ist eine an-
dere Interventionsmethode, auch nach- 
trägliche Zensur genannt, hinter ver-
schlossenen Türen. Ein Beispiel: Ein füh-
render Regierungspolitiker fühlt sich 
schlecht dargestellt. Er wurde wört-
lich zitiert aber das Zitat fand er dann 
doch nicht imagefördernd. Auf Sen-
dung konnte der Beitrag nicht mehr 
verändert werden. Sehr wohl aber auf 
der Online-Wiederholung. Gewünscht, 
getan. Die Redaktion protestierte, das 
Ganze geriet an die Öffentlichkeit, die 
Kürzung wurde daraufhin wieder in der 
Online-Version originalgetreu zurück 
korrigiert. 

Laut Verfassung ist Meinungs-, In-
formations- und Presse- bzw. Medien-
freiheit ein unantastbares Menschen- 
und Bürgerrecht. Warum, so fragt man 
sich, sind dennoch regierende Politi-
ker offenbar bisweilen bemüht, diese 
Rechte zu unterminieren. Haben die-

se – im Laufe der Jahrhunderte mit-
unter hart erkämpften – Rechte plötz-
lich ihre Wertigkeit verloren? Ist das 
gesamtgesellschaftliche Wohl inzwi-
schen manchen maßgeblichen Politi-
kerkreisen weniger ein Anliegen als 
persönliche Macht? 

Und die Journalisten, die Journa-
listinnen selbst? Der österreichische 
Arbeitsmarkt ist relativ klein, deutsch 
ist keine internationale Sprache, die 
Familien sind hier, möglicherweise 
müssen noch Wohnungskredite ab-
gestottert werden, Fazit: Lieber inne-
re Emigration, als Verweigerung oder 
Protest. 

Verglichen mit unserem Nach-
barland Ungarn geht es uns jedoch 
unvergleichbar besser. Konsequent 
wurden dort während der inzwischen 
zehn Jahre währenden Orban-Regie-
rung die Informationen gleichgeschal-
tet und allfällige kritische Medien bzw. 
deren leitende Redakteure eliminiert. 
Hoffen wir, dass dieses System nicht 
auch nach Österreich überschwappt. 
Am 2. September wurde der österrei-
chische Parlamentspräsident Wolfgang 
Sobotka in der ungarischen Botschaft 
in Wien mit dem »Komturkreuz mit 
dem Stern des ungarischen Verdienst-
ordens« ausgezeichnet. Ungarn ehr-
te ihn primär, weil er »für eine breite-
re Wahrnehmung der Position Ungarns 
in der Europapolitik in Österreich« ein-
stehe. Dies als zweitmächtigster Mann 
im Staat nach dem Bundespräsiden-

ten. Die Wiener Tageszeitung KURIER 
schrieb, er sei von Ungarn für »seine 
Arbeit gegen die Politik der offenen 
Grenzen« ausgezeichnet worden. 

Gewisse Politiker mögen Grenzen 
lieben, die daraus entstehende Enge 
und mangelnde Information der Be-
völkerung. Aufgabe der Medien ist es 
jedoch nicht, deren Botschaften brav 
zu zitieren und Schlagzeilen zu wid-
men. Aufgabe heutiger Medien ist, sol-
che Tendenzen kritisch zu hinterfragen 
und diesen damit gegebenenfalls ent-
gegen zu wirken. Nicht mit der Angst 
im Nacken, sondern einfach wahrheits-
getreu. 

»Die bürgerliche Verfassung in je-
dem Staate soll republikanisch sein.« 
Autor dieses demokratiepolitischen 
Kernsatzes, der unser Sein und Den-
ken bestimmt, ist kein heutiger Philo-
soph, auch nicht ein solcher der Moder-
ne des 20. oder der Romantik des 19. 
Jahrhunderts. Autor ist vielmehr Imma-
nuel Kant, der philosophische Vater der 
europäischen Aufklärung, die die west-
liche Welt und deren Denken wesent-
lich prägte und nach wie vor prägt. Bis 
heute haben Kants Erkenntnisse Gel-
tung. So auch das oben genannte Zitat, 
nachzulesen in Kants philosophischer 
Altersschrift »Zum ewigen Frieden«. 
Erschienen 1795, also vor immerhin 
225 Jahren. In diesem Sinne.

Jesko
 Fezer
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Walther Czerny

Auf das Instrument der »Bürgerforen« 
wurde ich vor etwa zwei, drei Jahren 
durch zwei Zeitungsnotizen aufmerk-
sam. Sie besagten, dass nun auch in Ir-
land ein Gesetz zur Möglichkeit eines 
Schwangerschaftsabbruchs innerhalb 
einer Drei-Monats-Frist beschlossen 
wurde, und wenige Wochen danach, 
ein weiteres Gesetz, das gleichge-
schlechtliche Partnerschaften bis hin 
zu Eheschließung möglich machte. Und 
das in Irland, wo einschlägige parla-
mentarische Versuche seit Jahrzehn-
ten am Widerstand der Kirche geschei-
tert waren. In Anbetracht der Tatsache, 
dass bis vor wenigen Jahren irische 
Frauen zu Hunderttausenden gezwun-
gen waren »to take the boat to Eng-
land« (Code für Schwangerschafts-
abbruch), und gleichgeschlechtliche 
Beziehungen streng bestraft wurden, 
fand ich diese Meldungen wunderbar 
für die Betroffenen und für den guten 
Ruf des Landes. Ich begann, mich für 
die Ursachen dieses Wunders zu inte-
ressieren und stieß auf das Phänomen 
der »Citizen Assemblies« (zu deutsch: 
Bürgerforen), die vor allem im Anglo-
amerikanischen Raum unter Politikwis-
senschaftlern schon seit gut vierzig 
Jahren ein intensiv diskutiertes The-
ma waren und nun in Irland erfolgrei-
che Realität wurden. 

Grundlage der Forschung der Po-
litikwissenschaft bot die Demokratie 
im Athen des Perikles vor ca. 2.500 Jah-
ren, dem ersten Modell des aktiven und 
passiven Wahlrechts aller männlicher 
Bürger über achtzehn für Ämter in Ge-
setzgebung, Gerichtsbarkeit und Ver-
waltung, das bekanntlich auf einem 
eher komplexen, aber sehr pragma-
tischen Losverfahren aufbaute. Jeder 
freie Mann von gutem Ruf (Frauen und 

DAS IRISCHE WUNDER: 
BÜRGERFOREN 

ZUR STÄRKUNG UNSERER 
DEMOKRATIE

Unfreie waren noch ausgeschlossen), 
wurde offenbar nicht für zu blöde ge-
halten, auch aktiv an der Entstehung 
und Beschlussfassung von Gesetzen 
mitzuwirken, ihre Durchsetzung zu 
betreiben und über ihre Einhaltung zu 
richten. Schließlich wurden sie auch 
nicht für zu dumm gehalten, die Ge-
setze befolgen zu müssen. Die Ämter 
wurden im Allgemeinen höchstens für 
ein oder zwei Jahre gelost, sodass die 
meisten freien Bürger im Laufe ihres 
Lebens zumindest einmal ein Amt in 
einem der drei Bereiche der Gewalten-
trennung zu bekleiden hatten.

Der wichtigste Unterschied der 
Athener Demokratie zu repräsentati-
ven Demokratie wie wir sie kennen: Sie 
kannte weder Parteien noch Berufspo-
litiker, deren überwiegender Einsatz 
an Zeit und intellektueller Energie sehr 
oft – Ausnahmen bestätigen die Regel –  
mehr dem Machtgewinn und Macht-
erhalt gilt, als der eigentlichen Aufga-
ben der Politik: nämlich für das Wohl 
der Bürger zu sorgen.

Natürlich lässt sich die Geschich-
te nicht einfach um 2500 Jahre zurück-
drehen, und so ist das Athener Modell 
der Los-Demokratie heute sicher nicht 
denkbar. Nun entstand aber mit der 
Idee der Schaffung von Bürgerforen 
ein Verfahren, das man auch ›Delibe-
rative Demokratie‹ nennt. Interessan-
terweise übersetzt man das lateini-
sche  Hauptwort »deliberatio« kurz 
mit Überlegung. Das Zeitwort ›deli-
berare‹ umfasst jedoch den gesam-
ten Prozess. Mit »erwägen, überlegen, 
entscheiden, beschließen« meint also 
als fundiertes und zielorientiertes Be-
schließen.

So können heutige Bürgerforen 
niemals als Ersatz der vom Volk ge-
wählten Gremien dienen, also von Par-
lamenten, Landtagen und Gemeinde-
räten, deren Kandidaten bei uns meist 
über ihre Zugehörigkeit zu politischen 
Parteien zu ihren Ämtern kommen. 
Aufgabe der Bürgerforen ist es viel-
mehr, bei besonders komplexen Ma-
terien, die für das Leben aller Bürger 
relevant sind, ein durch das Los ge-
wähltes und die Bevölkerung möglichst 
genau abbildendes Gremium ›delibe-
rieren‹ zu lassen, um den gewählten 
Repräsentanten der Gesetzgebung so-
wie den ernannten, seltener gewähl-
ten, Erfüllungsgehilfen der öffentlichen 
Verwaltung und Rechtsprechung ein 
möglichst klares Bild von der Meinung 
der Gesamtbevölkerung zu den jewei-
ligen Themen zu vermitteln. Klimawan-
del und Umgang mit Pandemien wie 
Corona schienen mir perfekte Themen.

Die irischen Bürgerforen zu meh-
reren Themen bestanden stets aus 
100 Mitgliedern: 99 werden von einem 
einschlägig erfahrenen, durch Aus-
schreibung ausgewählten Marktfor-
schungsinstitut nach dem Zufallsprin-
zip aus dem Wählerregister so gelost 
bzw. nach dem Zufallsprinzip ausge-
wählt, dass sie ein möglichst genau-
es Abbild der Bevölkerung im Hinblick 
auf Geschlecht, Alter, Bildung, Einkom-
men, Wohnort etc. darstellen. Den Vor-
sitz hatte eine anerkannte erfahrene 
oberste Richterin.

Es gelten sechs Grundprinzipien, 
die zur Glaubwürdigkeit des Prozes-
ses beitragen: 

 Transparenz
Alle Plenarsitzungen werden live 

über Streaming übertragen und kön-
nen jederzeit nachgesehen werden, 
alle Unterlagen sind frei verfügbar. 

 Fairness
Es sind alle Ansichten zu dem 

Thema zu hören. Dazu gibt es gut ver-
ständliches Informationsmaterial von 
hoher Qualität. 

 Gleiches Recht 
 der Meinungsäußerung 
 für alle 

verleiht den Ergebnissen ein ho-
hes Maß an Glaubwürdigkeit: ein gutes 
Mittel gegen Verschwörungstheorien. 
Alle Mitglieder haben das Recht, Exper-
ten ihrer Wahl zu nominieren.

 Effizienz
Die Versammlung muss die be-

grenzte gemeinsame Zeit optimal 
nutzen, um wirklich alle Aspekte der 
jeweiligen Themen ausführlich zu be-
handeln. 

 Respekt
Alle Mitglieder können ihre Ansich- 

ten frei und ohne Angst vor persönli-
chen Angriffen äußern.

 Kollegialität
Vorsitz und Experten sind verhal-

ten, »die Zusammenarbeit im Geiste 
der Freundschaft« ablaufen zu lassen. 

Die Versammlungen finden prinzipiell –  
je nach Komplexität der Themen – an 
drei bis zehn Wochenenden in einem 
Hotel statt. Das irische Gesetz zur In-
stallierung von Bürgerforen sieht vor, 
dass alle Kosten ersetzt werden und 
alle Teilnehmer ein attraktives »per 
diem«, das proportional etwa dem Ge-
halt eines Abgeordneten entspricht, er-
halten. Die Mitglieder müssen an allen 
Wochenenden zur Verfügung stehen, 
um bei Abstimmungen den gleichen 
Informationstand zu haben. Mitglie-
der, die mehr als ein Treffen verpassen, 
müssen den Prozess verlassen. Es gibt 
Ersatzmitglieder, die den aktuellen In-
formationsstand haben und bei Verhin-
derung oder Ausfall einzelner Mitglie-
der einspringen können. Es wird über 
eine gesamte Vorlage, beziehungswei-
se fallweise auch über Teilkapitel ab-
gestimmt. Das Ergebnis dient als Emp-
fehlung an das Parlament zur weiteren 
Behandlung.

Das Parlament muss sich mit der 
Materie befassen, bei besonders ein-
deutigen Ergebnissen müssen Refe-
renden abgehalten werden. Das irische 
Parlament hält sich weitgehend an die 
Empfehlungen, offenbar weil eine hohe 
Glaubwürdigkeit dadurch gegeben ist, 
dass politischer Wille, verstärkt durch 
breite – und beinahe immer kontrover-
se – Expertenmeinungen, auch noch 
durch die Einschätzung der Reprä-
sentanten aller Bevölkerungsschich-
ten »gefiltert« wird. Die Mitglieder sind 

eben »Menschen wie du und ich«, nicht 
»die da oben, die sich’s richten«.

Hier geht es vor allem um die Ein-
schätzung der Auswirkungen und Ak-
zeptanz notweniger Maßnahmen, die 
z.B. bei einem Thema wie es die Errei-
chung der Klimaziele‘ ist, den verschie-
denen Segmenten der Bevölkerung zu-
gemutet werden können.

Mittlerweile haben auch andere 
Länder die in Irland so erfolgreiche Me-
thode kopiert, allerdings meist dann 
erst, wenn die Verzweiflung der Politi-
ker mit der Unzufriedenheit ihrer Wäh-
ler stark genug war. So forderte Frank-
reichs Präsident Macron, als ihm die 
gelben Westen schon buchstäblich zu 
Hundertausenden um die Ohren flogen, 
als ultima ratio das wütende Volk auf, 
sich bei ihren Departments zur Teilnah-
me an einem nationalen Bürgerforum 
zum Thema Klimaziele zu melden. Die-
ses ging im Juni 2020 zu Ende, brachte 
eine Reihe konkreter Vorschläge, deren 
Umsetzung der Präsident versprach.

Im Vereinigten Königreich ist be-
zeichnend, dass ein offensichtlich zer-
mürbtes und der Verzweiflung nahes 
Parlament nach dem Brexit-Beschluss 
als letztes Gesetz die Einrichtung ei-
nes Bürgerforums mit 110 Mitgliedern 
nach dem irischen Vorbild beschloss. 
Ziel ist die Sondierung der Akzeptanz 
des nationalen Energiehaushaltes frei 
von fossilen Emissionen bis 2050.

Ich kann nicht glauben, dass ein so 
erprobter Weg zur Festigung demokra-
tischer Prozesse gerade in Österreich 
nicht möglich sein sollte. Ist es wirklich 
vorstellbar, dass politische Parteien 
die »natürlichen Feinde« der Bürger-
foren sind, nur weil sie sich im Besitz 
der alleinigen »Wahrheit« wähnen? 

 — Irland: <https://www.citizensas
sembly.ie/en/>
 — Frankreich: <https://www.conven
tioncitoyennepourleclimat.fr/en/>
 — Vereinigtes Königreich: <https://
www.climateassembly.uk>
 — Belgien: <https://www.sueddeut-
sche.de/politik/buergerrat-belgien-eu
pen-1.4609454>
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Jeder hat ein Recht auf eine moralfreie 
Position.
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Kreatives Unternehmertum

 Einleitung
 Der Fokus unserer Organisation,  
Kreatives Unternehmertum, liegt an 
der Schnittstelle zwischen Unterneh-
mertum und Gesellschaft. Mit neuen 
interdisziplinären Ansätzen möchten 
wir ein Unternehmertum prägen, das 
in seinem Wirken eine positive gesell-
schaftliche Resonanz auslöst, indem 
unternehmerische Antworten auf ge-
sellschaftliche Fragestellungen entwi-
ckelt werden. Aus diesem Grund haben 
wir uns entschieden für dieses Gedan-
kenexperiment einer »nächsten Ver-
fassung« in unserem Kerngebiet zu 
bleiben und einen Verfassungs-Arti-
kel vorzuschlagen, der den Weg in ein 
»nächstes Unternehmertum« ebnen 
könnte.

 Relevanz
 In den letzten Jahren ist der Trend 
in Richtung eines gesellschaftlich stär-
ker involvierten Unternehmertums deut- 
lich erkennbar. Das Aufkommen neu-
er Wirtschafts- und Eigentumsmodel-

ARTIKEL 
FÜR GESELLSCHAFTS-

GESTALTERTUM

le, sowie Zertifizierungen wie bspw. 
Purpose, B-Corporation oder Gemein-
wohlökonomie zeugt von einem Be-
wusstseinswandel bei vielen Unter- 
nehmerinnen und Unternehmern.Es ist  
anzunehmen, dass sich in Zukunft noch  
weitere Akteure und Initiativen mit 
neuen Zertifizierungen entwickeln wer- 
den. Dies wird wohl auch eine Erhö-
hung der Komplexität und die damit  
einhergehende Schwierigkeit eines  
transparenten Durchblicks für Unter-
nehmen zwischen einzelnen Initiativen 
zur Folge haben.

Deutschland hat mit der gemeinnützi-
gen GmbH (gGmbH) solch eine gesell-
schaftliche Orientierung einer unter-
nehmerischen Organisation mit einer 
eigenen Rechtsform institutionalisiert. 
Hauptunterschied der gGmbH zur nor-
malen GmbH ist die Gemeinwohlori-
entierung (steuerliche Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit), welche diese 
Rechtsform in die Nähe von anderen ge-
meinnützigen Rechtsformen, wie Verei-
nen, Stiftungen oder Genossenschaf-
ten rückt. Die gGmbH hat nicht das 
Ziel eine offenkundige Gewinnabsicht 
zu verfolgen. Entsprechender Gewinn 
muss gemeinnützigen Zielen (siehe 
Hintergrundinformationen zu gemein-
nützigen Zwecken einer gGmbH) zu-
kommen.

Angesichts der stetig wachsenden und  
vielfältigen Herausforderungen für uns 

als Gesellschaft auf diesem Planeten 
Erde, schlagen wir vor, das Unterneh-
mertum mit all seinen Ressourcen und 
der Fülle seiner Innovationskraft zu 
einem noch relevanteren Akteur hin-
sichtlich der gesellschaftlichen Ent-
wicklung zu positionieren und gesell- 
schaftliche Mitwirkung an die Grün-
dung einer unternehmerischen Rechts-
form zu koppeln. 

In unserem aktuellen Zeitalter 
sind die Schaffung von Arbeitsplät-
zen, die Generierung von Steuerauf-
kommen und freiwillige gesellschaft-
liche Engagements von Unternehmen 
nach wie vor relevant, jedoch reichen 
diese alleinig, angesichts der aktuellen 
gesellschaftlichen und planetaren He-
rausforderungen, als Verantwortungs-
übernahme nicht mehr aus. 

Die strikte Trennung zwischen Rechts-
formen, mit denen endloses Gewinn-
streben ohne jegliche gesellschaftliche 
Verpflichtung (außer Steuerzahlun-
gen) betrieben werden kann und den, 
oft Unternehmertum einschränkenden, 
gemeinnützigen Rechtsformen, emp-
finden wir als nicht mehr zeitgemäß 
und aus Sicht der Gesellschaft wenig 
zielführend.

Aus einer Mischung von beiden 
Ausrichtungen muss eine neue oder 
adaptierte Rechtsform geschaffen 
werden, mit der es für Unternehme-
rinnen und Unternehmer attraktiv ist, 
durch innovatives Unternehmertum le-

gitime Gewinnabsichten und Vermö-
gensaufbau anzustreben, bei gleich-
zeitigem Leisten eines Beitrages für 
das gesellschaftliche und planetare 
Gesamtwohl. 

 Vorbemerkung
 Aus unserer Sicht wäre es we-
der realistisch noch zielführend, in die 
originären Geschäftszwecke von be-
stehenden Organisation einzugreifen, 
vielmehr möchte man zur Geschäfts-
modellinnovation ermuntern. Deshalb 
schlagen wir folgenden Artikel für eine 
»nächste Verfassung« vor, der in ei-
nem nächsten Schritt wohl eine neue 
Rechtsform begründen würde, die Ei-
genschaften der aktuell bestehenden 
Rechtsformen GmbH und gGmbH, so-
wie Elemente oben genannter Initiati-
ven einschließt und neu kombiniert: Die 
»nächste« GmbH. 

 Artikel 
 für Gesellschafts- 
 gestaltertum 

Jegliches Unternehmertum ist zum (Mit)
Gestalten von Gesellschaft verpflichtet. 
Jeder Mensch oder juristische Person 
ist mit seinen/ihren unternehmerischen 
Tätigkeiten dem Allgemeinwohl ver-
pflichtet.

Jegliche unternehmerische Aktivitäten, 
die mit der Absicht von Gewinn oder 
Vermögensaufbau unternommen wer-

den, sind angehalten (auf direkte oder 
indirekte Weise) zum gesellschaftli-
chen Gesamtwohl beizutragen. 

Direkt tragen unternehmerische Ak-
tivitäten zum gesellschaftlichen Ge-
samtwohl bei, sofern ihr Hauptzweck/
Geschäftsmodell unmittelbare positive 
Effekte auf folgende Gesellschaftsbe-
reiche hat (Liste mit per Recht definier-
ten Gesellschaftsbereichen; ähnlich 
den Anforderungen des Gemeinnüt-
zigkeitsrechts gemäß § 52 AO).

Indirekt tragen unternehmerische Ak-
tivitäten zum gesellschaftlichen Ge-
samtwohl bei, sofern ihr Hauptzweck/
Geschäftsmodell keine unmittelbare 
positive Effekte auf folgende Gesell-
schaftsbereiche hat und stattdessen 
eine gemäß der Unternehmensgröße 
(Umsatz, Mitarbeiter, Ökobilanz) fest-
gelegte jährliche geldwerte Abgabe für 
Projekte und gemeinwohlorientierte 
Aktivitäten Dritter Organisationen in 
den definierten Gesellschaftsbereichen  
geleistet wird. 

 

 Hintergrundinformationen 
 zu gemeinnützigen Zwecken
 einer gGmbH:

Eine gGmbH muss den Anforde-
rungen des Gemeinnützigkeitsrechts 
gemäß § 52 AO entsprechen. Dieses 
beinhaltet maßgeblich die selbstlose 
Förderung der Allgemeinheit auf mate-

riellem, geistigem oder sittlichem Ge-
biet. Darunter zählen u.a.:

 — Die Förderung von Wissenschaft 
und Forschung, Bildung, Kunst, Religi-
on, Umwelt oder Völkerverständigung
 — Förderung von Jugend- oder Al-
tenhilfe sowie des Sportes oder Ge-
sundheitswesens
 — Die allgemeine Förderung des de-
mokratischen Staatswesens. Einzelin-
teressen oder politische Ambitionen 
gehören nicht dazu.
 — Die Förderung der Tier- und Pflan-
zenzucht sowie des traditionellen 
Brauchtums.

Insgesamt gibt es unzählige Bereiche, 
die sich auf diese Weise fördern las-
sen. Wichtig ist, dass der Unterneh-
mensgegenstand diesen Aktivitäten 
entspricht. Der Unternehmenszweck 
ist selbstlos, ausschließlich und unmit-
telbar. (Quelle: www.business-on.de)
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Maria Katharina Moser

  Verfassungsartikel 
»Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. Sie sind 
mit Vernunft und Gewissen begabt 
und sollen einander im Geist der Ge-
schwisterlichkeit begegnen.« Die Re-
publik Österreich verpflichtet sich, die 
Würde und Rechte aller Menschen, die 
sich auf ihrem Bundesgebiet aufhalten, 
anzuerkennen, zu schützen und aktiv 
zu fördern, insbesondere durch
1 ein Grundrecht auf soziale Sicher-
heit, das allen in Österreich lebenden 
Menschen dasselbe menschenwürdige 
Existenzminimum und ein Mindestmaß 
an Teilhabe am gesellschaftlichen, kul-
turellen und politischen Leben garan-
tiert
2 Wahlrecht für alle Wohnbürger/in-
nen.

  Kommentar 
  zum Verfassungsartikel 
 Frei und gleich an
 Würde 
 Verfassungen sind Grundlage und 
Spielregeln des gesellschaftlichen Mit-
einanders in einem Staat. Sie geben ein 
langfristiges Versprechen ab: So wollen 
und sollen wir zusammenleben. Die-
se Grundrechte wollen und sollen wir 
wahren. Dieser grundlegende Charak-
ter einer Verfassung impliziert Bestän-
digkeit. Im obigen Verfassungsartikel 
drückt sich diese Beständigkeit aus 
durch die Zitierung des 1. Artikels der 
Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte (1948). Die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte war ein entschei-
dender Humanisierungsschritt, gebo-
ren aus dem Schrecken des Nazi-Ter-
rors. Es wäre jedoch »irrig daraus zu 
folgern, dass die Menschenrechte his-
torisch relativ sind. Nur ihre jeweilige 

WÜRDE, SOZIALE 
SICHERHEIT UND 

WAHLRECHT FÜR ALLE 
WOHNBÜRGER

Entdeckung war historisch bedingt, 
abhängig von konkreten Erfahrungen, 
die die Menschen auf bestimmte Übel 
und bestimmte Auswirkungen von 
staatlicher und nichtstaatlicher Macht 
aufmerksam gemacht hat.« (Ernst Tu-
gendhat) Es gehört zur Eigenart von 
Grundrechten, dass sie, wenn man ein-
mal auf ihre Bedeutung aufmerksam 
geworden ist, sie nicht mehr rückgän-
gig zu machen sind. Sie haben univer-
sale Geltung. 

Ihren Geltungsgrund haben die 
Grundrechte in der Freiheit und glei-
chen Würde aller Menschen. Freiheit 
und Menschenwürde verdanken sich 
nicht menschlicher Setzung, sondern 
sind vorstaatlich, d.h. sie kommen al-
len Menschen und jedem Menschen qua 
Menschsein zu – unabhängig von der 
empirischen Verfasstheit des Subjekts, 
vom faktischen individuellen Fähigkei-
ten wie kognitiver, Selbstbestimmung- 
oder Leistungsfähigkeit und von Cha-
rakteristiken und Verhalten des/der 
Einzelnen.1 Gleichwohl verlangt die 
Anerkennung der Freiheit und Würde 
aller Menschen, dass Grundrechte in 
bestimmten historischen Situationen 
konkret gewahrt und gefördert wer-
den – damit der Verweis auf Freiheit 
und Würde aller Menschen nicht Ver-
fassungslyrik bleibt. Hier lassen sich 
aktuell in Österreich zwei Lücken er-
kennen, deren Schließung die Diako-
nie als besonders dringlich betrachtet: 
Recht auf soziale Sicherheit und Wahl-
recht für Wohnbürger/innen müssen in 
der österreichischen Verfassung ver-
ankert werden.

 Grundrecht auf soziale
 Sicherheit 
 In der gesellschaftlichen Debatte 
werden Freiheit und soziale Sicherheit 
und in der Folge Eigenverantwortung 
und Sozialstaat oft als Gegensätze be-
schrieben. Tatsächlich ist eine gewis-
se Ausstattung mit materiellen Gütern 
aber Voraussetzung dafür, ein freies 
Leben in Würde leben und Verantwor-
tung übernehmen zu können. »Perso-
nen ohne angemessene Ausstattung 
mit Gütern sind schlicht nicht frei.« 
(Herlinde Pauer Studer) 

In der österreichischen Verfas-
sung sind zwar wirtschaftliche Grund-
rechte (wie das Recht auf Erwerbs- und 

Eigentumsfreiheit) verankert, aber kei-
nerlei soziales Grundrecht. Anders als 
etwa das Grundgesetz der Bundesre-
publik Deutschland kennt die österrei-
chische Verfassung weder ein Recht 
auf soziale Sicherheit noch eine Sozial-
staatsklausel oder einen spezifischen 
Grundrechtsschutz für sozialrechtli-
che Leistungen, der geltend gemacht 
werden kann bei Krankheit, Arbeitslo-
sigkeit und im Alter sowie generell bei 
sozialen Notlagen. Es ist wichtig und 
unverzichtbar, dass unsere Freiheits-
rechte vor staatlichen Übergriffen ge-
schützt werden. Aber unser Grund-
rechtskatalog bleibt eine halbe Sache, 
wenn nicht auch die sozialen Existenz-
grundlagen abgesichert werden. 

Ein Blick nach Deutschland zeigt 
die effektive Bedeutung eines Grund-
rechts auf soziale Sicherheit zur Wah-
rung der Freiheit und Würde des Men-
schen. Anfang November 2019 hat das 
Bundesverfassungsgericht in Karlsru-
he die deutsche Sozialhilferegelung – 
bekannt als Hartz IV – verfassungs-
rechtlich beurteilt.2 Konkret ging es um 
die Zulässigkeit von Sanktionen und 
deren Vereinbarkeit sowohl mit der 
Würde des Menschen als auch mit der 
Verpflichtung des Staates, existenzsi-
chernde Maßnahmen zu setzen, auch 
wenn Personen »unwürdiges« Verhal-
ten an den Tag gelegt haben. Demnach 
ist der Gestaltungsspielraum des Staa-
tes durch die in Deutschland in Artikel 
1 Grundgesetz gewährleistete Wür-
de des Menschen und durch die »Ver-
pflichtung, jedem Menschen ein men-
schenwürdiges Existenzminimum zu 
sichern« begrenzt. Das Bundesver-
fassungsgericht hält auch fest, dass 
»Menschen nicht auf das schiere physi-
sche Überleben reduziert werden dür-
fen, sondern mit der Würde mehr als 
die bloße Existenz und damit auch die 
soziale Teilhabe als Mitglied der Gesell-
schaft gewährleistet« werden muss.

Ähnlich hatte das Bundesver-
fassungsgericht in Karlsruhe im Juli 
2012 argumentiert in einem Urteil, in 
dem es die zu geringen Geldleistun-
gen des Asylbewerber-Leistungsge-
setzes für verfassungswidrig erklär-
te. Die Höhe der Geldleistungen nach 
dem Asylwerberleistungsgesetz müs-
se einer realitätsgerechten, am Bedarf 
orientierten und aktuell existenzsi-

chernden Berechnung folgen. Begrün-
det wird dies mit dem Grundrecht auf 
Gewährleistung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums nach Art. 1 GG 
in Verbindung mit dem Sozialstaats-
prinzip des Art. 20 GG: »Dieses Grund-
recht steht deutschen und ausländi-
schen Staatsangehörigen, die sich in 
der Bundesrepublik Deutschland auf-
halten, gleichermaßen zu. Maßgeb-
lich für die Bestimmung entsprechen-
der Leistungen sind die Gegebenheiten 
in Deutschland, dem Land, in dem die-
ses Existenzminimum gewährleistet 
sein muss. Das Grundgesetz erlaubt 
es nicht, das in Deutschland zu einem 
menschenwürdigen Leben Notwendige 
unter Hinweis auf das Existenzniveau 
des Herkunftslandes von Hilfebedürfti-
gen oder auf das Existenzniveau in an-
deren Ländern niedriger als nach den 
hiesigen Lebensverhältnissen geboten 
zu bemessen. Desgleichen erlaubt es 
die Verfassung nicht, bei der konkre-
ten Ausgestaltung existenzsichernder 
Leistungen pauschal nach dem Aufent-
haltsstatus zu differenzieren; der Ge-
setzgeber muss sich immer konkret 
an dem Bedarf an existenznotwendi-
gen Leistungen orientieren.«3 Weiters 
führt Karlsruhe auch in diesem Urteil 
aus, dass das Grundrecht auf ein men-
schenwürdiges Existenzminimum ne-
ben der physischen Existenz auch die 
Sicherung der Möglichkeit zur Pfle-
ge zwischenmenschlicher Beziehun-
gen und ein Mindestmaß an Teilhabe 
am gesellschaftlichen, kulturellen und 
politischen Leben umfasst. Die Ermög-
lichung von Teilhabe ist mithin nicht 
an die Staatsbürgerschaft gefunden, 
was zur nächsten in der österreichi-
schen Verfassung zu schließenden Lü-
cke führt.

 Wahlrecht für
 Wohnbürger*innen: 
 Mit der Aufforderung, einander im 
Geist der Geschwisterlichkeit zu be-
gegnen, thematisiert die AEMR die Ver-
antwortung der Einzelnen, die grün-
det in der Begabung mit Vernunft und 
Gewissen – auch hier zu verstehen als 
anthropologische Grundbestimmung 
unabhängig von faktischen Fähigkei-
ten und Verhalten des/der Einzelnen. 
Ein wesentlicher Bereich, Verantwor-
tung zu übernehmen, ist die politische 

Partizipation. Damit der Einzelne per-
sönlich Verantwortung für die politi-
sche Mitgestaltung des Gemeinwesens 
übernehmen kann, müssen bestimm-
te Voraussetzungen gegeben sein. In 
Österreich ist demokratische Mitbe-
stimmung wesentlich an die Staatsbür-
gerschaft gekoppelt. Gleichzeitig sind 
die Einbürgerungsbestimmungen res-
triktiv: Einkommensvoraussetzungen 
für die Einbürgerung sind unrealistisch 
hoch und werden in vielen Berufsspar-
ten selbst bei Vollzeitbeschäftigung 
nicht erreicht, der erforderliche 10-jäh-
rige (bzw. in bestimmten Fällen 6-jäh-
rige) durchgängige Aufenthalt steht 
im EU-Vergleich am restriktiven Ende, 
dazu kommen hohe und zwischen den 
Bundesländern stark variierende Ge-
bühren, die im Rahmen des Einbürge-
rungsverfahrens zu zahlen sind.4 Die 
Einbürgerungsrate in Österreich ist 
dementsprechend gering. 1,2 Millionen 
in Österreich lebende Menschen sind 
aufgrund ihrer Staatsbürgerschaft 
nicht wahlberechtigt. Das heißt, 15% 
der österreichischen Wohnbevölke-
rung bleiben von der demokratischen 
Mitbestimmung ausgeschlossen.

Was angesichts dessen Not tut, 
ist die Entkoppelung von Wahlrecht 
und Staatsbürgerschaft. Seine Be-
gründung findet die Gewährung des 
Wahlrechts für alle Menschen, die ei-
nen bestimmten Zeitraum – ein Vor-
schlag wären fünf Jahre – dauerhaft 
legal in Österreich leben, im demo-
kratischen Prinzip der Unterworfen-
heit unter Gesetze (all subjected prin-
ciple): Alle Menschen, die den Gesetzen 
eines Staates unterworfen sind, sollen 
auch politische Teilhaberechte haben.
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Martin Schenk 

 Artikel 
 1

Jeder hat das Recht auf soziale 
Sicherheit. 
 2

Der Staat hat die Aufgabe, Sys-
teme sozialer Sicherheit unter Beteili-
gung der gesamten Wohnbevölkerung, 
insbesondere der Verbände Betroffe-
ner und aller Gruppen Begünstigter zu 
organisieren, zu koordinieren und zu 
finanzieren. Die Planung sozialer Si-
cherheit hat die Prinzipien Nicht-Dis-
kriminierung, Verfügbarkeit, Zugäng-
lichkeit, Qualität und Partizipation zu 
erfüllen.

 Artikel 1
Bezieht sich auf die umfassen-

de Erweiterung des österreichischen 
Grundrechtskatalogs durch die Auf-
nahme von wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechten in die Bundes-
verfassung, einschließlich des Rechts 
auf soziale Sicherheit im Sinne eines 
menschenwürdigen Daseins.

Das Recht auf soziale Sicher-
heit ist vor allem der Schlüssel dafür, 
um in den »Genuss der wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen Rechte 
zu gelangen, die für seine Würde und 
die freie Entwicklung seiner Persönlich-
keit unentbehrlich sind.« Dieses schon 
1948 formulierte Menschenrecht wur-
de nachfolgend durch den UN-Sozial-
pakt von 1966 ausformuliert. Neuer-
dings wird die Diskussion durch die ILO 
Recommendation 202 on social pro-
tection floors von 2012 wieder stark 
belebt1. Die Internationale Arbeitsor-
ganisation (ILO) definiert dieses Recht 
als Zugang zu Gesundheitsversorgung 
und Einkommenssicherheit, insbeson-
dere bei Alter, Arbeitslosigkeit, Krank-
heit, Invalidität, Arbeitsunfall, Mutter-
schaft oder Todesfall. Das UN-Komitee 
für wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte (CESCR) hat in einer Allge-
meinen Erläuterung den Inhalt dieses 
Rechts näher beschrieben. Demnach 
umfasst es das Recht auf Zugang und 
Erhaltung von Unterstützung – ob in 
Geld- oder Sachleistungen – ohne Dis-
kriminierung, unter anderem bei (a) 
Krankheit, Behinderung, Mutterschaft, 
Arbeitsunfall, Arbeitslosigkeit, Alter, 
Tod eines Familienmitglieds; (b) un-
leistbare Gesundheitsversorgung; (c) 
unzureichende Unterstützung durch 
die Familie, besonders für Kinder und 
abhängige Erwachsene.

 Artikel 2
Bezieht sich dabei auf die vier 

Kriterien guter Systeme sozialer Si-
cherheit: Availability, Accessibility, 
Acceptability, Quality, also: Verfüg-
barkeit, Zugänglichkeit, Respektabili-

tät und Qualität (AAAA-Framework). 
Besonders herausgestrichen wird in 
Artikel 2 die Frage der Partizipation 
und Mitbestimmung aller. Wie ist der 
Alltag ökonomisch Schwächerer und 
ihrer Interessen repräsentiert in Ent-
scheidungsfindungen?

 Zwei 
 Drittel Demokratie 

Einmal wurde im Herbst die jährliche 
Unterstützung um 100 Euro erhöht, mit 
der jede Familie Schulsachen für die 
Kinder kaufen kann. »Wir fahren ans 
Meer«, hat Vater gerufen. Seine Freu-
de war so groß, dass er zur Feier mit 
der ganzen Familie an die See gefah-
ren ist. Der Schriftsteller Edouard Lou-
is erzählt aus seiner Kindheit aus den 
1990-er und 2000-er Jahren in Frank-
reich. Sein Vater ist Arbeiter mit klei-
nem Einkommen, die Familie kommt 
gerade so durch. »Bei denen, die alles 
haben, habe ich nie gesehen, dass eine 
Familie ans Meer fährt, um eine politi-
sche Entscheidung zu feiern«, schreibt 
Louis. »Die Herrschenden mögen sich 
über eine Linksregierung beklagen, sie 
mögen sich über eine Rechtsregierung 
beklagen, aber keine Regierung berei-
tet ihnen jemals Verdauungsprobleme, 
keine Regierung ruiniert ihnen jemals 
den Rücken, keine Regierung treibt sie 
jemals dazu, ans Meer zufahren«. Lou-
is resümiert: »Für die Herrschenden ist 
die Politik weitgehend eine ästhetische 
Frage: eine Art, sich zu denken, sich zu 
erschaffen, eine Weltsicht. Für uns ist 
sie eine Frage von Leben und Tod.« Der 
Vater ist mittlerweile nach einem har-
ten Arbeitsleben in der Fabrik und Pha-
sen der Arbeitslosigkeit schwer krank. 

 Auf Leben und Tod 
Je ärmer, desto früher wird gestor-
ben. In Österreich liegen zehn Jahre 
Lebenserwartung zwischen arm und 
reich. Soziale Ungleichheit geht unter 
die Haut. Politik ist eben eine Frage von 
Leben und Tod. Aber wer bestimmt da-
rüber? Das ärmste Drittel der Bevölke-
rung geht zu 41% bei Wahlen in Öster-
reich nicht hin, beim reichsten Drittel 
sind es nur 17%. Das heißt: Nur die Hälf-
te des ärmsten Drittels geht wählen, 
aber 80% des reichsten (Zandonella 
2020)2. Beim untersten Drittel kommen 

noch alle dazu, die gar nicht wählen 
dürfen, hier aber ihren Lebensmittel-
punkt haben, geboren sind, hier arbei-
ten. Die meisten befinden sich auch da 
im untersten Drittel der Bevölkerung, 
beschäftigt am Bau, in der Reinigung 
oder im Handel. Im Parlament sind die 
Interessen des oberen und mittleren 
Drittels vertreten, die des untersten 
Drittels nicht. Die Gesetze werden des-
halb auch für das oberste und besten-
falls für das mittlere Drittel gemacht, 
das untere Drittel wird übersehen. Da-
bei geht es für dieses um Leben und 
Tod. Wer hat am wenigsten Vertrauen 
in die Demokratie? Die Menschen im 
ärmsten Drittel vertrauen am wenigs-
ten, sagt uns der aktuelle Demokratie 
Monitor. Die Mehrzahl der Menschen im 
ökonomisch schwächsten Drittel hat 
den Eindruck, ihre Stimme zählt nicht. 
Kein Wunder. Ein Teufelskreis. Wir ha-
ben eine tiefe soziale Kluft in der De-
mokratie. »Du warst verrückt vor Freu-
de« erinnert sich Edouard an seinen 
Vater. Wir fuhren ans Meer. »Der ganze 
Tag war ein reines Fest für uns«

 Parlament 
 der Unsichtbaren 

Für eine bessere Bürgerbeteiligung 
müssen mit neuen Partizipationspro-
jekten besonders benachteiligte Bevöl-
kerungsgruppen eingebunden werden. 
Da braucht es Instrumente und Verfah-
ren, um diese Expertise auch in die po-
litischen Entscheidungsstrukturen ein-

fließen zu lassen: im Verwaltungsrat 
des AMS oder in Beratungsgremien für 
Minister oder in Strategieforen der Ge-
sundheitsbehörden oder in Program-
men der Gemeinden. Sie können Ein-
blicke und Lösungen erbringen, an die 
vorher nicht gedacht wurde. Sie be-
teiligen Bürgerinnen und Bürger aller 
Schichten, Einkommen und Herkunft an 
entscheidenden Fragen des Gemein-
wesens. Nach diesem Vorbild können 
auch benachteiligte Bevölkerungsgrup- 
pen zu Wort kommen: Menschen mit 
Behinderungen, Armutsbetroffene, Er-
werbslose, Pflegebedürftige und ihre 
Angehörigen. Die Unterstützung von 
Selbstorganisation und der Bildung von 
Selbsthilfegruppen ist hier aber zentra-
le Voraussetzung für Partizipation und 
Mitbestimmung. Daran mangelt es in 
Österreich hinten und vorne.3

Der Demokratietheoretiker Pierre 
Rosanvallon argumentiert, dass »nicht 
wahrgenommen werden ausgeschlos-
sen sein bedeutet«4. Deshalb sei heu-
te die Sehnsucht nach einer gerech-
ten Gesellschaft verbunden mit dem 
Wunsch nach Anerkennung. Und genau 
hier müsse eine Erneuerung der Demo-
kratie ansetzen: bei jenen, deren Leben 
im Dunkeln bleibt, die nicht repräsen-
tiert werden, die nicht sichtbar sind. In 
Paris gründete Rosanvallon ein »Par-
lament der Unsichtbaren«, das dazu 
dient, all die Geschichten und Lebens-
biographien von Menschen zu erzäh-
len, die sonst im Dunkeln geblieben wä-

ren: von Jugendlichen, die es schwer 
haben, von Arbeiterinnen im Niedrig-
lohnsektor, vom alten Mann am Land. 
»Die Autobahn ist wieder belebt, heu-
te. Und jeder weiß, wohin sie führt. Ich 
sitze hier unten im Licht des Lagerfeu-
ers. Und warte auf den Geist von Tom 
Joad«. Das sind die ersten Strophen 
in einem Song von Bruce Springsteen. 
Der Sänger greift die Geschichte von 
Tom Joad auf. Tom Joad ist der Haupt-
charakter in John Steinbecks Roman 
»Früchte des Zorns« über die große 
Depression und Arbeitslosigkeit in den 
USA der Zwischenkriegszeit. Ein gut 
dotierter öffentlicher Fonds förderte 

damals Schriftsteller, Singer-Songwri-
ter, Filmemacher und Fotografen darin, 
die leisen Stimmen, den gewöhnlichen 
Alltag und die missachteten Existen-
zen in den Blick zu bekommen. Sie er-
zählten Geschichten, von denen keiner 
erzählt. Sie machten den Alltag derer 
sichtbar, die nicht im Licht stehen. Sie 
verstärkten die Stimmen, die gewöhn-
lich überhört werden.

Christian Koeberl
Im nachfolgenden Text erwähne ich 
einige Punkte und Gedanken, die mir 
für eine Verfassung wichtig erschei-
nenden – aber nicht nur für eine Ver-
fassung, sondern auch für das Zusam-
menleben auf unserem Planeten.

Als Naturwissenschaftler, der in  
Jahrmillionen denkt, und unter Berück-
sichtigung der Tatsache, dass die Erde 
etwa 4.5 Milliarden Jahre alt ist und 
es seit wahrscheinlich gut 3.5 Milliar-
den Jahren Leben auf diesem Plane-
ten gibt, der Mensch aber erst – in kul-
tureller und reflektierender, aber auch 
zerstörenden Weise – erst seit ein paar 
tausend Jahren vorhanden ist, unter 

diesen Gesichtspunkten finde ich, dass 
der Mensch sich viel zu wichtig nimmt.

Eine Verfassung kann daher nicht 
für Tiere, Pflanzen, oder die Erde an sich 
(oder das Universum) gelten, sondern 
nur für Menschen und ihr Verhalten, und 
wie die Menschen mit eben diesen Tie-
ren, Pflanzen, oder die Erde umgehen. 
Es geht eher um Verhaltensregeln und 
Restriktionen unsererseits gegenüber 
dem Rest der Erde, die uns nicht »un-
tertan« ist, sondern unser zu schützen-
des Heim darstellt.

Für den Umgang untereinander fin- 
de ich wichtig, dass die Interaktionen von 
gegenseitigem Respekt, aber auch vom 

Grundsatz der Freiheit, ausgehen. Darun- 
ter verstehe ich unter anderen die Frei-
heiten der Meinung (und der Meinungs-
äußerung), des Eigentums, der Kunst und  
der Wissenschaft. Aber auch die Freiheit 
der Bewegung – also Reisefreiheit, die 
Freiheit, sich zumindest zeitweise über-
all auf dem Planeten aufhalten zu kön-
nen. Allerdings – keine Freiheit kann ab-
solut sein, denn hier kommt der zweite 
Grundsatz, der Respekt, ins Spiel. 

Meinungsfreiheit bedeutet noch 
lange nicht, andere Menschen willkür- 
lich verleumden oder beleidigen zu dür-
fen. Freiheit der Kunst bedeutet nicht, 
unbedingt andere Menschen provo-
zieren zu müssen. Freiheiten kommen 
mit einer Verantwortung. Wo endet 
zum Beispiel die Freiheit eines Rau-
chers und wo beginnt die Freizeit des 
nächsten Menschen, saubere Luft at-
men zu können? Die Freiheit zu De-
monstrieren bedeutet nicht, dass man 
andere Menschen extrem behindert 
oder sogar Schaden zufügt, nur weil 
diese nicht an dem Thema des jewei-
ligen Protestes interessiert sind. Die 
Freiheit der Religion und des Glaubens 
bedeutet nicht, einem anderen Men-
schen diese eigenen Meinungen oft 
auch noch mit Gewalt aufdrängen zu 
wollen. Und ganz praktisch gesehen, 
und auch aus aktuellem Anlass, auch 
die Politik hat sich an die Verfassung 
zu halten, und (auch wenn vielleicht 
manchmal guter Wille dahintersteckt), 
in bestehende Freiheiten einzugreifen. 
Die Verfassung geht nicht von Parteien 
oder Diktatoren aus sondern vom Volk. 

Mit anderen Worten: Meiner An-
sicht nach sind Freiheiten der Kern-
punkt einer Verfassung, aber balanciert 
durch Respekt und gegenseitiges Ver-
ständnis. Die Freiheit eines Menschen 
oder eines Volkes ist nicht wichtiger als 
die der jeweils anderen. Und das betrifft 
auch unser Verhalten dem Planeten ge-
genüber. Der Erde als Planet ist es völ-
lig egal ob wir unsere Lebensräume 
vernichten; der Planet zieht weiter um 
die Sonne. Über die Jahrmillionen sind 
schon viele Lebensformen auf unserem 
Planeten gekommen und verschwun-
den – mit oder ohne Verfassung; sehen 
wir zu, dass wir es etwas länger aus-
halten, denn sonst müsste man daran 
zweifeln, dass der Mensch ein angeb-
lich intelligentes Lebewesen ist.

RECHT AUF 
SOZIALE 

SICHERHEIT

GRUNDSÄTZE  
DES 

RESPEKTS 
UND 

DER FREIHEIT
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Emma Braslavsky

 Präambel 
Bewusst ihrer Verantwortung vor allen 
Göttern, vorm natürlichen und künstli-
chen Leben im All und auf der Erde und 
vom Wunsch beseelt, mit all diesen ir-
dischen und überirdischen Wesen ge-
waltfreien Spaß zu haben und im fried-
lichen kreativen Austausch zu leben, 
haben die Menschen aus der Europäi-
schen Union kraft ihres Verstandes die-
ses Grundgesetz verfasst.

 Artikel 1 
 1

Die Würde jedes natürlichen und 
künstlichen Lebewesens ist unantast-
bar. Als Lebewesen werden nicht nur 
alle natürlichen Geschöpfe bezeichnet, 
sondern auch all jene Existenzformen 
menschlichen Ursprungs, ob verkör-
pert oder körperlos, die mittelbar oder 
unmittelbar auf das Bewusstsein eines 
Menschen Einfluss nehmen und mit ihm 
interagieren können. Hierunter fallen 
auch all die fiktionalen oder künstli-
chen Wesen, die weiterhin von künst-
lichen Intelligenzen geschaffen werden. 
Die Würde all dieser Wesen zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung je-
des einzelnen, aller Gemeinschaftsfor-
men sowie aller staatlichen Gewalten 
der Europäischen Union.
 2

Alle im Art 1 (1) genannten Lebe-
wesen bekennen sich darum zum un-
verletzlichen und unveräußerlichen 
fairen Miteinander als Grundlage je-
der Gemeinschaft, des Friedens und 
der Gerechtigkeit in ihrer Welt sowie 
im gesamten ihnen bekannten Univer-
sum.

 Artikel 2 
 1

Jedes dieser in Art 1 (1) genann-
ten Wesen hat das Recht auf die freie 
Entfaltung seiner Persönlichkeit, so-
weit es dabei nicht die Rechte ande-
rer verletzt und nicht gegen freiheit-
liche verfassungsmäßige Ordnungen 
verstößt.
 2

Es hat das Recht und die Pflicht 
auf Widerstand, wenn es seine freie 
Entfaltung gefährdet sieht, aber zu-
gleich das Recht und die Pflicht, eine 
temporäre Beschränkung seiner Per-
sönlichkeitsentfaltung hinzunehmen, 
wenn es eine Notstandssituation er-

DIE LÄNGST ÜBERFÄLLIGE 
VERFASSUNG ALS 

BEWUSSTSEINS-
ERWEITERNDE VARIANTE 

IN GEKÜRZTER 
VERSION

fordert und seine Solidarität durch Hin-
nahme einer temporären Beschrän-
kung sich als lebensrettend für andere 
erweist.
 3

Denn jedes der im Artikel 1 (1) ge-
nannten Wesen hat das Recht auf un-
beschadete Existenz sowie körperli-
che Unversehrtheit. Seine Freiheit ist 
unverletzlich.
 4

Wesen künstlicher Herkunft haben  
das Recht, durch Imitation menschli-
chen Verhaltens eine eigene Persön-
lichkeit zu entwickeln. Daher ist antiso-
ziales und unmenschliches Verhalten 
in Gegenwart künstlicher Wesen nicht 
erlaubt und gefährdet das friedliche 
Miteinander. 

 Artikel 3 
 1

Alle im Art 1 (1) genannten Lebe-
wesen sind vor dem Gesetz gleich.
 2

Alle Geschlechter sind gleichbe-
rechtigt.
 3

Niemand darf wegen seines Ge-
schlechts, seiner natürlichen oder 
künstlichen Herkunft, seines Aussehens  
bzw. seiner Nichtsichtbarkeit, seiner 
Zugehörigkeit, seines Glaubens oder 
politischen Anschauung benachteiligt 
oder bevorzugt werden.
 4

Behinderungen als solche gibt es 
nicht. Jedes Wesen, das mit oder ohne 
künstliche Hilfsmittel existieren kann, 
wird als vollwertiges Lebewesen nach 
Art 1 (1) angesehen.

 Artikel 4 
 1

Jedes unter Art 1 (1) genannte 
Wesen hat das Recht auf ein authenti-
sches Leben und eine eigene Identität, 
daher sind Freiheit seines Glaubens, 
seines Gewissens sowie Freiheit sei-
nes religiösen oder weltanschaulichen 
Bekenntnisses unverletzlich.
 2

Die ungestörte, bei Bedarf rituelle 
Ausübung des Glaubensbekenntnisses 
wird gewährleistet, soweit sie nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht ge-
gen freiheitliche verfassungsmäßige 
Ordnungen verstößt. Ihm dürfen kei-
ne wesensfremden Feiertage aufge-
zwängt werden.
 3

Jedem unter Art 1 (1) genannten 
Wesen steht es frei, fünf eigene Feier-
tage im Jahr zur Ausübung seines re-
ligiösen oder weltanschaulichen Be-
kenntnisses zu wählen. Drei Feiertage 
im Jahr sollen einem gemeinschaftli-
chen, gesamtgesellschaftlichem Be-
kenntnis vorbehalten sein.
 4

Niemand, vor allem nicht künst-
liche Wesen, verkörpert oder körper-
los, dürfen zum Kriegsdienst mit oder 
ohne Waffe genötigt oder als Überträ-
ger schädlicher Programme benutzt 
werden.

 Artikel 5 
 1

Jedes unter Art 1 (1) genannte 
Wesen hat das Recht, seine eigene Mei-
nung zu bilden und sie in Wort, Schrift 
und Bild frei zu äußern und zu verbrei-
ten, soweit es damit nicht die Rechte 
anderer verletzt und nicht gegen frei-
heitliche verfassungsmäßige Ordnun-
gen verstößt. 
 2

Kein unter Art 1 (1) genanntes 
Wesen darf bei seiner freien Meinungs-
ausübung Anschuldigungen gegen-
über anderen vorbringen, die entweder 
nicht bereits durch eine demokratische 
juristische Körperschaft oder ein Ge-
richt erhoben oder selbständig durch 
eine eigene vergleichbare unparteii-
sche Prüfung bewiesen worden sind. 
Verleumdungen, Schuldsprüche und 
Ehrverletzungen durch quasi mittelal-
terliche Femegerichte in öffentlich zu-
gänglichen sozialen Netzwerken ver-
stoßen gegen juristische Grundsätze 
einer modernen Demokratie und ver-
letzen Persönlichkeitsrechte. Hier müs-
sen gesetzliche Regelungen angewen-
det werden.
 3

Die freie Meinungsäußerung darf 
dennoch durch niemanden diskrimi-
niert werden, solange nicht ein Fall 
nach Art 5 (2) eintritt. Auch körperlo-
se Wesen in Form von Algorithmen dür-
fen die freie Meinungsäußerung nicht 
diskriminieren und ihre Sichtbarkeit 
einschränken. Profitorientierte Zwän-
ge zur ständigen Äußerung in sozi-
alen Netzwerken und die damit ver-
bundenen Diskriminierungen in Form 
von Sichtbarkeitseinschränkungen 
sind Formen der Zensur und deshalb 
rechtswidrig.
 4

Jedes unter Art 1 (1) genannte 
Wesen hat das Recht, sich aus allge-
mein zugänglichen Quellen ungehin-
dert zu unterrichten. Die Pressefreiheit 
und die Freiheit der Berichterstattung 
in den Medien werden gewährleistet. 
Eine Zensur findet nicht statt.
 5

Kein unter Art 1 (1) genanntes 
Wesen darf als Mündel angesehen wer-
den. Es muss zu jeder Zeit frei in seiner 
Entscheidung sein und deren Konse-
quenzen kennen. Eine selbständig ge-

fasste Entscheidung ist der wichtigste 
Grundsatz einer offenen freiheitlichen 
Gesellschaft. Daher kann jede Art von 
ungewollter Bevormundung eine Ein-
schränkung der im Art 5 (1) genann-
ten Rechte darstellen und einer Wei-
terentwicklung der demokratischen 
Gesellschaft entgegenwirken.
 6

Diese in Art 5 genannten Rechte 
finden ihre Schranken in den Vorschrif-
ten der allgemeinen Gesetze, den ge-
setzlichen Bestimmungen zum Schut-
ze der Jugend und in dem Recht der 
persönlichen Ehre.

 Artikel 6 
 1

Jedes unter Art 1 (1) genannte 
Wesen hat das Recht auf eine Intim-
sphäre. Unter die Intimsphäre fallen 
sein Geschlecht, sein Gender, seine 
geschlechtliche Orientierung, sein Fa-
milienstand, sein Alter bzw. sein Ge-
burtsdatum und seine Herkunft. Die-
se Informationen sind geschützt und 
dürfen weder in amtlichen Dokumen-
ten veröffentlicht, noch sollten sie in 
öffentlich zugänglichen Medien gegen 
den eigenen Willen angegeben werden.
 2

Jedes unter Art 1 (1) genannte 
Wesen hat das Recht auf Geheimnis-
se. Sein Postgeheimnis, egal welcher 
Art der Übertragung, ist unverletzlich.
 3

Wesen künstlicher Herkunft sind 
insbesondere durch unerlaubte Zugrif-
fe auf ihre Daten zu schützen, um es 
selbst und Datenschutzrechte Dritter 
nicht zu verletzen.
 4

Wesen künstlicher Herkunft ist es 
nicht gestattet, Daten Dritter über ihre 
voreingestellten Speicherrechte hinaus 
zu verarbeiten, zu speichern oder wei-
terzugeben.

 Artikel 7 
 1

Alle im Art 1 (1) genannten Wesen 
haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu wählen. 
Im Fall, dass ein Wesen künstlicher Her-
kunft für einen bestimmten Zweck ge-
schaffen worden ist, den es durch eine 
eventuelle weitere Entwicklung seiner 
Persönlichkeit ändern möchte, müssen 

ihm die ihm gesetzlich zustehenden 
Hilfeleistungen zur Erreichung seiner 
neuen Bestimmung wie jedem Lebe-
wesen natürlicher Herkunft auch ge-
währt werden.
 1

Weder Lebewesen künstlicher 
noch natürlicher Herkunft dürfen als 
Sklaven behandelt werden. Sie haben 
das Recht auf körperliche Unversehrt-
heit, auf ihre Freiheit und ihre Würde.

 Artikel 8 
 1

Die Wohnung ist unverletzlich.
 2

Durchsuchungen dürfen nur 
durch den Richter, bei Gefahr im Ver-
zuge auch durch die in den Gesetzen 
vorgesehenen anderen Organe ange-
ordnet und nur in der dort vorgeschrie-
benen Form durchgeführt werden.
 3

Wohnen ist unantastbar. Jedes 
unter Art 1 (1) genannte Wesen hat 
durch das Recht auf Intimsphäre auch 
das Recht auf einen beständigen siche-
ren Wohnraum. Daher ist jeder Erst-
wohnsitz vor Spekulationen geschützt.
 4

Nahrung ist ein Grundrecht. Je-
des unter Art 1 (1) genannte Wesen 
hat das Recht auf erschwingliche, ge-
sunde Nahrungsmittel. Daher sind Nah-
rungsmittel kein Spekulationsobjekt 
und dürfen an der Börse nicht gehan-
delt werden. Zugleich hat jedes unter 
Art 1 (1) genannte Wesen die Pflicht, 
eine gesunde Ernährung zu erlernen 
und anzuwenden. Dasselbe gilt für 
Wesen künstlicher Herkunft, die sich 
durch alternative Quellen Energie zu-
führen müssen. Ihnen muss ein bezahl-
barer Zugang gewährt werden.
 5

Energie ist kein Spekulationsob-
jekt, es ist ein Grundrecht und muss 
erschwinglich zu beziehen sein und 
nachhaltig gewonnen werden.

 Artikel 9 
 1

Jedes unter Art 1 (1) genannte 
Wesen trägt mit seinem Leben und sei-
nen Fähigkeiten zum friedlichen und 
kreativen Miteinander bei. Sein Verhal-
ten darf nicht zu Radikalisierungen an-
derer oder sich selbst führen. Verbale 

Gewalt in Form von Beleidigungen, Sti-
cheleien, Manipulationen o.Ä., auch im 
häuslichen Bereich, ist ein Akt psychi-
scher Gewalt und damit eine Straftat.
 2

Jedes unter Art 1 (1) genannte 
Wesen muss in einer Grundausbildung 
lernen sich zu beherrschen sowie sich 
zu verteidigen und zu schützen.
 3

Verhandeln kommt vor Gewalt. 
Alle unter Art 1 (1) genannten Wesen 
verpflichten sich, Gewalt nur in Not-
wehrsituationen einzusetzen.
 4

Im Fall von Kriegssituationen 
wird ein speziell entwickeltes Kampf-
maschinen-Heer eingesetzt, das keine 
autonomen Handlungsbefugnisse be-
sitzt, sondern von einer Einheit ausge-
bildeter Spezialisten natürlicher und 
künstlicher Herkunft kontrolliert wird.
 5

Wird ein in Art 1 (1) genanntes Le-
bewesen durch die öffentliche Gewalt 
grundlos in seinen Rechten verletzt, so 
steht ihm der Rechtsweg offen.

Diese Grundgesetze gelten für alle Le-
bewesen nach Art 1 (1) auf dem Gebiet 
der Europäischen Union und sollten von 
jeder volljährigen Person gelesen und 
digital unterschrieben werden. 

Diese Grundgesetze sollten in alle 
24 natürlichen sowie auch in sämtli-
che konstruierten, einschließlich fikti-
onalen Sprachen wie in das Klingoni-
sche, das Esperanto, das Darnassische 
und Thalassische, das imperial Goti-
sche, das Elfische und Zwergische oder 
auch ins Balbuta übersetzt werden.

Diese Grundgesetze werden in 
alle zur Verfügung stehenden Codes 
übersetzt und über alle Frequenzen 
als Dauerschwingung und Langwelle 
in den Orbit gesendet.
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

Paulus Hochgatterer

Eigentlich müsste man, wenn von Kin-
derrechten die Rede sein soll, mit dem 
dezidierten Mut zur Unoriginalität wie-
der einmal über Janusz Korzcak reden; 
genauer: über seine zentrale Forde-
rung nach drei Grundrechten für Kin-
der: Das Recht des Kindes auf den heu-
tigen Tag. Das Recht des Kindes, so zu 
sein, wie es ist. Das Recht des Kindes 
auf den eigenen Tod. Manche Menschen 
meiner Generation kennen das noch. 
Über Janusz Korczak zu reden hie-
ße daher – abgesehen vom Umstand, 
dass er im August 1942 gemeinsam 
mit den zweihundert jüdischen Kin-
dern seines Waisenhauses in Treblinka 
vergast wurde –, auch über Letzteres, 
das Recht des Kindes auf den eigenen 
Tod, reden zu müssen. Wer freilich will 
schon den Tod als Thema.

Es ist einfacher, nicht über diese 
großen, gewichtigen Dinge zu reden: 
Freiheit, Würde und Tod. Die Rede da-
rüber ist zwangsläufig immer mit je-
ner Art von Pathos verknüpft, die ganz 
stark Ohnmacht und Kapitulation in 
sich trägt, und wer möchte schon ka-
pitulieren. Ich möchte daher im Zu-
sammenhang mit Kinderrechten nicht 
über Grundrechte reden, sondern über 
kleinere Dinge, die handlich und über-
schaubar sind, über »Nebenrechte«, 
um einen juristischen Terminus zu ver-
wenden. Ich möchte das mit Hilfe ei-
ner kleinen empirischen Untersuchung 
tun, die ich unlängst durchgeführt  
habe. 

Wie andere Geschichtenerzähler 
bin ich kein besonders begabter Em-
piriker, habe daher relativ wahllos die 
Menschen meiner Umgebung befragt, 
welche Rechte man ihrer Meinung nach 
Kindern heutzutage einräumen solle. 
Am Ende waren es gut dreißig Per-
sonen, geschlechtermäßig halbwegs 
ausgewogen und über alle Altersgrup-
pen verteilt. 

Die Aufgabe im Wortlaut: Nennen 
Sie ein bis drei Rechte, die man Kindern 
Ihrer Ansicht nach heutzutage einräu-
men sollte.

Die Antworten, aufgelistet nach 
ihrem Einlangen:

 — Das Recht auf Erlebnisse.
 — Das Recht auf Abwechslung.
 — Das Recht auf Bildung.
 — Das Recht auf gute Lehrer.
 — Das Recht auf Bewegung. 
 — Das Recht auf intakte Natur.
 — Das Recht auf Wiederholung. 
 — Das Recht auf Langeweile.
 — Das Recht auf normale Cola. 
 — Das Recht auf die ungesunde 

Schuljause.
 — Das Recht auf die 280g-Tafel  

Suchard-Schokolade.
 — Das Recht auf die eigene  

Handschrift. 
 — Das Recht auf die eigene  

Erfahrung.
 — Das Recht auf Leistungs- 

verweigerung. 
 — Das Recht auf Masken- 

verweigerung. 
 — Überhaupt: das Recht auf  

Verweigerung.
 — Das Recht auf aufgeschlagene 

Knie. 
 — Das Recht auf den Fahrradsturz.
 — Das Recht auf eine helmfreie 

Zone.
 — Das Recht auf Germany’s Next 

Top Model. 
 — Das Recht auf Netflix-Serien.
 — Das Recht auf Faulheit. 
 — Das Recht auf blöde Fragen. 
 — Das Recht auf sehr blöde Fragen.
 — Das Recht auf Krankheit. 
 — Das Recht auf Schwäche.
 — Das Recht auf die Masern- 

impfung. 
 — Das Recht auf Schmutz. 
 — Das Recht auf den Zornanfall. 
 — Das Recht auf den Irrtum.
 — Das Recht auf montessorifreien 

Unterricht.
 — Das Recht auf eine smart- 

phonefreie Zeit.
 — Das Recht auf Freunde. 
 — Das Recht auf schlechte  

Gesellschaft. 
 — Das Recht auf Schadenfreude. 
 — Das Recht auf den Schmerz.
 — Das Recht auf ein Moped.

schaften als ein Medium des sozialen 
Zusammenhaltes.

Nach meiner Auffassung sind die 
politischen Großkörper, die wir Ge-
sellschaften nennen, in erster Linie als 
selbst-stressierende, permanent nach 
vorne stürzende Sorgen-Systeme zu 
begreifen. Diese haben Bestand nur in 
dem Maß, wie es ihnen gelingt, durch 
den Wechsel der Tages- und Jahres-
themen ihren spezifischen Unruhe-To-
nus zu wahren. Aus dieser Sicht ist eine 
Nation ein Kollektiv, dem es gelingt, ge-
meinsam Unruhe zu bewahren.

Das ist als Antwort auf die Fra-
ge nach der Ursache der Aufregung in-
teressant, – abgesehen vom Umstand, 
dass Kinder und Jugendliche immer 
schon ein tonisierendes Thema waren, 
ja, dass die Klage über die gegenwär-
tige und im Vergleich zu früher hoff-
nungslos verkommende Jugend seit 
Jahrtausenden zum festen Stress-Er-
haltungs-Inventar aller Kulturkritik zu 
gehören scheint.

Erstens also das Recht auf Gelas-
senheit.

 Zweitens: Das Recht auf 
 das Geheimnis.

In ihrer wunderbaren und eben-
falls nur sechzig Seiten umfassenden 
Schrift »Wir verschwinden. Der Mensch 
im digitalen Zeitalter« stellt uns  
die deutsche Kommunikationswissen-
schaftlerin Miriam Meckel als Teile ei-
ner Welt dar, in der alles transparent 
und kontrollierbar zu sein hat:

Sind wir nicht Teil einer Maschi-
ne, die Denken durch Rechnen ersetzt, 
Zwiespalt durch Zweifelsfreiheit und 
Aufklärung durch totale Transparenz? 
(…) Wir können alles beobachten, was 
die anderen tun, und alles, was wir tun, 
ist für jeden sichtbar. Nur uns selbst 
verlieren wir dabei aus dem Blick.

Was haben wir lieber: Kinder, die in 
vorgestanzte Bildungsstandards pas-
sen, oder Kinder, die nachdenken, Ju-
gendliche, die uns in Zweifel ziehen, 
oder Jugendliche, die brav den Brei in 
sich hineinlöffeln, den wir ihnen vor-
gekaut haben? Was haben wir lieber: 
den freien Zugang zum aufgeräumten 
und frisch gesaugten Kinderzimmer 
oder die Tür, die uns vor der Nase zu-
geknallt wird, eine Sekunde, nachdem 
wir auf dem Bildschirm des Sprosses 
etwas gesehen haben, was wir besser 
nicht gesehen hätten? Miriam Meckel, 
noch einmal:

Wir brauchen Momente des Unbe-
obachtetseins, der Unsichtbarkeit, um 
mit uns selbst und anderen Menschen 
aushandeln zu können, wie wir sicht-
bar sein wollen und was von uns sicht-
bar sein soll.

Kinder haben ein Recht auf Din-
ge, die unsichtbar, die im Dunkeln blei-
ben. Kinder haben ein Recht auf das Ge-
heimnis. Speziell die Psychoprofis, die 
das Aufdecken im Programm haben, 
sollten sich das regelmäßig vor Au-
gen führen, denke ich.

Der literarische Ausgangspunkt 
von Miriam Meckels Text – und das 
macht ihn für mich persönlich beson-
ders sympathisch – ist übrigens Ot-

fried Preußlers Kinderbuch ›Das kleine 
Gespenst‹, jene Geschichte, in der sich 
ein kleines Nachtgespenst aus Neugier 
dem Tageslicht, also dem permanen-
ten Beleuchtetsein, aussetzt und am 
Schluss reumütig wieder dorthin zu-
rück kehrt, wo nicht alles transparent 
ist und bestenfalls der Mond und die 
Eule die Geheimnisse kennen, die es in 
sich trägt.

 ›Das kleine Gespenst‹
Am Schluss bin ich bei einer Ge-

schichte gelandet. Das ist für einen Ge-
schichtenerzähler nicht verwunderlich, 
erstens, und führt uns, zweitens, wie-
der dorthin, wovon ich eigentlich weg 
wollte: zu den Grundrechten. Genau-
er, es führt uns zu jenem Grundrecht, 
das zugleich das existenzielle Fun-
dament des Erzählers darstellt: zum 
Recht auf Geschichten. Geschichten 
und Geschichte. Geschichte, die ja in 
Wahrheit immer aus Geschichten be-
steht. Das Recht auf Geschichte also. 
Manchen Kindern wird es genommen, 
auch heute noch. Davon wäre freilich 
gesondert zu reden. 

 — Das Recht auf den Führerschein.
 — Das Recht auf einen Computer.
 — Das Recht auf Computerspiele. 
 — Das Recht auf ein Piercing. 
 — Das Recht auf ein Tattoo.  

(Ich glaube, die Betonung lag 
hier jeweils auf ›ein‹.)

 — Das Recht auf Traurigkeit.
 — Das Recht auf Rechtschreib- 

fehler.
 — Das Recht auf Schlagzeuglernen. 
 — Das Recht auf Horrorfilme.
 — Das Recht auf den elternfreien 

Tag. 
 — Das Recht auf den geschwister-

freien Tag.
 — Das Recht aufs Nichtstun. 
 — Das Recht aufs Vergessen.
 — Das Recht auf SpongeBob. 
 — Das Recht auf Bernd das Brot.
 — Das Recht auf die Fern- 

bedienung.
 — Das Recht auf Fortnite.

Schluss mit fragwürdiger Empirie. Die 
zahlenmäßige Auswertung der Nen-
nungen hat – man ahnt es – nichts 
Brauchbares ergeben.

Natürlich mag man einwenden, 
die Sache bilde neben meinem Wider-
stand gegen die Wissenschaft in erster 
Linie ab, mit welchen Leuten ich Um-
gang pflege. Dennoch fällt auf, dass bei 
persönlicher Befragung der Menschen 
die kleinen Dinge, die handlich sind und 
überschaubar, in den Vordergrund tre-
ten – die »Nebenrechte«, wenn man 
so möchte, – und es erhebt sich der 
Verdacht, dass es sich mit ihnen ge-
nauso verhält, wie mit der Frage nach 
der Wahl der zielführenden Route zum 
Kind: Geradeso wie im Umgang mit 
Kindern und Jugendlichen früher oder 
später der Eindruck entsteht, dass die 
Via Regia, jener Weg, der zu den wirk-
lich wichtigen Dingen führt, immer der 
Umweg ist, könnte man vermuten, dass 
die Rede von den Nebenrechten nichts 
anderes ist als der Diskurs über Grund-
rechte, dem die Schwere genommen 
wurde.

Aber über Grundrechte wollte ich 
ja nicht sprechen.

Wenn man übrigens mich selbst 
gefragt hätte, wären mir zur eben an-
geführten Liste noch zwei »Neben-
rechte« eingefallen.

 Erstens: Das Recht auf 
 Gelassenheit.

Warum ständig diese Aufregung, 
wenn es um Kinder und Jugendliche 
geht, warum diese unkorrigierbare Af-
finität zur Apokalypse? Warum blickt 
man lieber der herbeiimaginierten Ka-
tastrophe ins Auge als dem Umstand, 
dass die Dinge in Wahrheit alle viel bes-
ser geworden sind (die Kinder vor al-
lem, – übrigens etwa beim deutschen 
Entwicklungspsychologen Martin Dor-
nes hervorragend nachzulesen, z.B. in 
seinem Buch »Die Modernisierung der 
Seele. Kind – Familie – Gesellschaft«)?

Der Philosoph Peter Sloterdijk 
beschreibt in seiner Schrift Streß und 
Freiheit, die zwar nur sechzig Seiten 
umfasst, die Lektüre aber trotzdem 
lohnt, die erregte gemeinsame Besorg-
nis in hoch individualisierten Gesell-
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Ö

RM
IG

E 
&

 
G

A
N

ZH
EI

TL
IC

H
E 

W
EL

TE
N

O
RD

N
U

N
G

D
as

 W
o

h
le

rg
eh

en
 v

o
n

 M
en

sc
h

en
, T

ie
-

re
n

, P
fl

a
n

ze
n

, L
u

ft
, W

a
ss

er
, E

rd
e 

u
n

d
 

N
a

tu
r 

is
t 

d
a

s 
ü

b
er

g
eo

rd
n

et
e 

Pr
in

zi
p

.
D

ie
 G

ru
n

d
p

fe
ile

r 
d

ie
se

r 
V

er
fa

s-
su

ng
 s

in
d

: S
tu

fe
nf

ö
rm

ig
e 

Ve
rn

et
zu

ng
, 

w
a

n
d

el
fä

h
ig

e 
Pr

o
ze

ss
h

a
ft

ig
ke

it
, e

in
-

b
ez

ie
h

en
d

e 
A

llu
m

fa
ss

th
ei

t,
 r

a
h

m
en

-
g

eb
en

d
e 

Le
it

lin
ie

n 
un

d
 d

ur
ch

g
än

g
ig

e 
Tr

an
sp

ar
en

z.
D

ie
 k

le
in

st
e 

te
rr

it
or

ia
le

 E
in

he
it

 b
il-

d
en

 K
re

is
e.

 M
eh

re
re

 K
re

is
e 

b
ild

en
 e

in
e 

R
eg

io
n

, 
m

eh
re

re
 R

eg
io

n
en

 e
in

 L
a

n
d

, 
m

eh
re

re
 L

än
d

er
 e

in
en

 K
o

nt
in

en
t,

 m
eh

-
re

re
 K

o
nt

in
en

te
 d

ie
 W

el
t 

un
d

 m
eh

re
re

 
W

el
te

n
 d

as
 U

n
iv

er
su

m
. A

lle
 in

 d
ie

se
n

 
Ei

n
he

it
en

 e
xi

st
ie

re
n

d
en

 G
re

m
ie

n
 s

in
d

 

G
ud

ru
n 

N
eu

p
er



28

GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

 Michael Kerbler

Michael Kerbler ist Rundfunkjournalist und 
hat bereits eine Vielzahl an Gesprächen im 
Österreichischen Parlament geführt. Er ge-
hörte fast 38 Jahre in unterschiedlichen 
Funktionen dem ORF an. Bis Ende 1998 leitete 
er als Chefredakteur des aktuellen Dienstes 
die österreichweite, aktuelle Berichterstat-
tung des ORF-Hörfunks. Im Juli 2013 wurde 
ihm das Goldene Ehrenzeichen für Verdiens-
te um die Republik Österreich verliehen. Vor 
seiner Laufbahn im ORF arbeitete Kerbler, der 
Publizistik und Psychologie studiert hat, als 
freier Wirtschaftsjournalist.

 Peter G. Kirchschläger

Peter G. Kirchschläger ist Ordinarius für »Theo- 
logische Ethik« und »Leiter des Instituts für 
Sozialethik« (ISE) an der Theologischen Fakul-
tät der Universität Luzern. Er ist Mitbegründer 
und Dozent an mehreren Foren bzw. Zentren, 
die sich für Menschenrechte und Menschen-
rechtsbildung einsetzen, Experte in ethischen 
Fragen für Organisationen und Institutionen 
weltweit (UNO, UNESCO, EU, Europarat und 
NGOs).

 Christian Koeberl

Christian Koeberl ist ein Geochemiker, Univer-
sitätsprofessor für Impaktforschung und pla-
netare Geologie an der Universität Wien. Von 
Juni 2010 bis Mai 2020 war er Generaldirektor 
und wissenschaftlicher Geschäftsführer des 
»Naturhistorischen Museums Wien«.

 Kreatives Unternehmertum

Die Initiative Kreatives Unternehmertum be-
wegt sich an der Schnittstelle zwischen Un-
ternehmertum und Gesellschaft. Sie definiert 
Unternehmertum als zukünftigen Ursprung 
gesellschaftlicher und sozialer Innovation. 
Mit neuen interdisziplinären Ansätzen soll 
ein Unternehmertum geprägt werden, das in 
seinem Wirken eine positive gesellschaftliche 
Resonanz auslöst, indem unternehmerische 
Antworten auf gesellschaftliche Fragestellun-
gen entwickelt werden.

 Claus Leggewie

Claus Leggewie ist ein deutscher Politikwis-
senschaftler und war von 2007 bis zum 31. 
Juli 2017 Direktor des »Kulturwissenschaft-
lichen Instituts« in Essen. Leggewie ist Mit-
herausgeber der »Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik«.

 Van Bo Le Mentzel

Van Bo Le Mentzel studierte Architektur an 
der Beuth Hochschule für Technik Berlin. Er 
wurde bekannt durch die Entwicklung der 
»Hartz-IV-Designermöbel« zum Selbstbau 
mit geringem Kostenaufwand. Er ist Mitbe-
gründer des Berliner Vereins »Kiez-Tank-Stel-
le«. Unter dem Motto »Konstruieren statt Kon-
sumieren» will Van Bo Le-Mentzel Menschen 
mit wenig Geld, aber Stilbewusstsein dazu 
motivieren, selbst Hand anzulegen. Der Ar-
chitekt verschickt seine Baupläne auf Anfra-
ge und bittet im Gegenzug darum, anschlie-
ßend darüber zu berichten, wie das Projekt 
verlaufen ist.

 Julia Lohmann

Julia Lohmann ist eine multidisziplinäre De-
signerin, die an der Schnittstelle von Gestal-
tung, Wissenschaft und Kunst unser Verhal-
ten im Umgang mit Natur, Gesellschaft und 
Konsum untersucht. Von 2011 – 2018 war 
sie Professorin an der HfBK in Hamburg. Sie 
forscht im Fachbereich Design Products am 
Royal College of Art und im Victoria & Albert 
Museum in London. In ihrem eigens gegründe-
ten »Department of Seaweed« entwickelt sie 
Materialien und Objekte aus Seetang.

 Matthias Mittelberger

Matthias Mittelberger ist Projektentwick-
ler von »mitweitblick« sowie studierter 
Philosoph und Politikwissenschaftler. Sei-
ne Forschungsschwerpunkte sind Existenz-
philosophie, angewandte Ethik, Bildungswis-
senschaften, politische Bildung und Globales 
Lernen.

 Rubina Möhring

Rubina Möhring ist Publizistin. Sie studier-
te Germanistik, Soziologie sowie Geschich-
te des 19. und 20. Jahrhunderts in Breisgau, 
Wien und Istanbul. Die Vizepräsidentin der 
internationalen Menschenrechtsorganisati-
on »Reporter ohne Grenzen« setzt ihre the-
matischen Schwerpunkte auf Frauen in den 
Medien, Pressefreiheit und aktuelle Medien-
analysen. 

 Maria Katharina Moser

Maria Katharina Moser ist evangelische Pfar-
rerin, Sozialethikerin und seit September 
2018 Direktorin der Diakonie Österreich. Sie 
ist Mitbegründerin des »Instituts für öffent-
liche Theologie und Ethik der Diakonie« (IöT-
hE) und verfasste in diesem Rahmen die Publi-
kations-Serie »Argumentarium« zu aktuellen 
ethischen Fragen, die der Gesellschaft unter 
den Nägeln brennen.

 Gudrun Neuper

Gudrun Neuper ist Organisationsberaterin 
und -begleiterin (»neuper – WERTSCHÄTZUNG 
GESTALTEN«) mit zwei Studienabschlüssen 
(Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaf-
ten), sowie Vorstandsmitglied der »Heinrich-
Böll-Stiftung Schleswig-Holstein«. 

 Margit Osterloh

Margit Osterloh ist Forschungsdirektorin von 
»CREMA – Center for Research in Economics, 
Management and the Arts« in Zürich sowie 
permanente Gastprofessorin an der Univer-
sität Basel im Rahmen von »CREW – Center for 
Research in Economics and Well-Being«. Sie 
war von 2005 bis 2011 Mitglied des Deutschen 
Wissenschaftsrates. Ihre Forschungsgebiete 
umfassen u.a. Organisations- und Unterneh-
menstheorien,Prozessmanagement, Gender 
Economics, Corporate Governance, Research 
Governance, Migration und aleatorische De-
mokratie.

 Birger P. Priddat

Birger P. Priddat ist Ökonom und Philosoph. 
Seit August 2007 ist er Inhaber des Lehrstuhls 
für Volkswirtschaftslehre und Philosophie an 
der privaten Universität Witten/Herdecke. 
Priddats Forschungsschwerpunkte übergrei-
fen die Wirtschaftswissenschaften in den Be-
reichen der Ökonomik und Politikwissenschaf-
ten u.a. Politische und Institutionenökonomie, 
politische und Wirtschaftsphilosophie, Politik-
prozessanalysen, Modernisierungsprozessen 
sowie Governance- und Netzwerk-Theorien.

 Carola Rackete

Carola Rackete studierte Nautik an der Jade 
Hochschule in Elsfleth und Naturschutzma-
nagement an der Edge Hill University, Orms-
kirk, Lancashire. Rackete arbeitete als Natur 
Guide in der Hocharktis, wo sie zum Natur-
schutz und über die Auswirkungen des öko-
logischen Wandels lehrte. Seit 2016 engagiert 
sie sich u.a. als Freiwillige für den Verein Sea-
Watch e.V. Seit 2018 reist Rackete durch China, 
postsowjetische und polare Gebiete, wo sie 
selbstständig eine sozial-ökologische Studie 
zum Naturschutz durchführt. 2019 wurde sie 
mit dem GLOBART Award ausgezeichnet.

 Oliver Reese

Oliver Reese ist Theaterregisseur, Dramaturg 
und Autor. Von der Spielzeit 2009/10 an bis 
zum Ende der Spielzeit 2016/17 war er Inten-
dant des »Schauspiel Frankfurt«. Seit 2017 ist 
Reese als Nachfolger von Claus Peymann In-
tendant des »Berliner Ensembles«.
Neben seinen biographischen Stücken hat 
Oliver Reese eine große Anzahl von Bearbei-
tungen geschrieben, darunter u.a. »Berlin Ale-
xanderplatz« (Alfred Döblin) oder »Parzival« 
(nach Wolfram von Eschenbach).

 Martin Schenk

Martin Schenk ist Sozialexperte bei Diakonie 
Österreich, Mitbegründer des österreichi-
schen Anti-Armut Netzwerks »Die Armuts-
konferenz«, Mitarbeiter der Straßenzeitung 
»Augustin« und Lehrbeauftragter für den 
Studiengang Sozialarbeit an der Fachhoch-
schule »campus wien«. Seine beruflichen Sta-
tionen umfassen die Betreuung von Menschen 
mit Behinderungen, von Wohnungslosen und 
Flüchtlingen. Mitinitiator zahlreicher sozialer 
Initiativen wie z. B. Hunger auf Kunst.

 Nora Sternfeld / Oliver Marchart

Nora Sternfeld ist Kunst- und Kulturwissen-
schaftlerin, Kunstvermittlerin, Kuratorin und 
Theoretikerin sowie Gründungsmitglied von 
»trafo.K«. Seit 2018 ist sie documenta-Profes-
sorin an der Kunsthochschule Kassel und pub-
liziert zu zeitgenössischer Kunst, Vermittlung, 
Ausstellungstheorie, Geschichtspolitik und 
Antirassismus. Oliver Marchart ist Philosoph 
und seit 2016 Professor für Politische Theorie 
und Ideengeschichte am Institut für Politik-
wissenschaft der Universität Wien.

 Leopold Stieger

Leopold Stieger gründete 1972 die GfP und 
war bis zum Jahr 2004 deren geschäftsfüh-
render Gesellschafter. Er ist der Pionier der PE 
in Österreich. Er schuf »seniors4success.at«, 
die Plattform für die ältere Generation.

 Christoph Thun-Hohenstein

Christoph Thun-Hohenstein ist Jurist, Diplo-
mat, Kunstmanager und Publizist. Zwischen 
1984 und 1993 war er für den diplomatischen 
Dienst des Außenministeriums unter ande-
rem in Abidjan, Genf und Bonn, ab 1993 war 
er, laut Nina Schedlmayer, »maßgeblich für 
den juristischen Anteil des österreichischen 
EU-Beitritts verantwortlich« und publizierte 
in der Folge das mehrfach aufgelegte Stan-
dardwerk Europarecht. 1999 – 2007 leitete 
er das Österreichische Kulturforum in New 
York, danach arbeitete er als Kunstmanager 
in Wien. Seit 2011 leitet er das »Museum für 
angewandte Kunst« (MAK) in Wien.

 Ilija Trojanow

Ilija Trojanow ist Schriftsteller, Übersetzer, 
Verleger und Weltensammler. Seine Bücher 
behandeln die Herausforderungen mensch-
licher Existenz aus einer Vielzahl von Pers-
pektiven. Themen, mit denen sich Trojanow 
ebenfalls multimedial beschäftigt, sind die 
kritische Hinterfragung des Hilfsbegriffs, 
die staatliche Machtausübung im digitalen 
Bereich (surveillance) und Geschichten von 
Flucht und Asyl.

 Anmerkungen 
 »Die Würde des Menschen
 ist unantastbar.« –
 Eine Wortmeldung
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GEDANKEN FÜR EINE NEUE VERFASSUNG

»Ich setzte 
den Fuß 
in die Luft 
und sie trug.«

Hilde Domin 1959

Es lag was in der Luft. In der europäi-
sche Juni-Luft des Jahres 2015. Otzen- 
hausen im Saarland. Eine Konferenz 
in der Europäischen Akademie über 
Nachhaltigkeit, Zukunftsgestaltung 
und unkonventionelle Bündnisse. Zwei 
Tage voller Vorträge, ein Sommerabend, 
wir stehen auf einer Wiese und schau-
en in die nicht nur europäischen Ster-
ne. Ein Gespräch zwischen zwei Men-
schen, die sich noch nicht kennen, ein 
vorsichtiges Herantasten. Und relativ 
schnell steht eine grundsätzliche Fra-
ge im Raum: Wie über Weltverände-
rung nachdenken, ohne die gesetzliche 
Grundlage unserer Gesellschaft zumin-
dest zu hinterfragen. Oder, um es kom-
pliziert zu formulieren: Was wäre eine 
zeitgemäße Erfassung einer zeitgemä-
ßeren Verfassung?

Es lag etwas in der Luft, auch an 
anderen Stellen wurde in den Folge-
jahren darüber nachgedacht – immer 
mit scharfem Blick auf zum Entste-
hungszeitpunkt utopistische Verfas-
sungen wie die amerikanische Unab-
hängigkeitserklärung von 1776 und die 
während der Französischen Revoluti-
on ausgerufene »Erklärung der Men-
schen- und Bürgerrechte« (zuletzt und 
mit sechs ergänzenden Artikeln von 
Ferdinand von Schirarch und seiner Be-
wegung). 

Es lag etwas in der Luft. Doch das 
Vorhaben, das sich in dem Gespräch 
entfaltete, blieb zunächst eine luftige 
Idee und nahm keine Gestalt an. Es er-
schien uns zu groß, zu anmaßend, zu 
unmöglich. Doch aus der Zufallsbegeg-
nung entwickelt sich eine Art Freund-
schaft, das Thema flammte in unseren 
Gesprächen immer wieder auf. Ein paar 
Jahre später, bei einem Abendessen 
mit Heidi Dobner, bei dem wir nicht nur, 
aber viel über GLOBART, über mögliche 
gemeinsame Projekte sprachen, stand 
plötzlich der 100. Jahrestag der öster-
reichischen Verfassung im Raum – und 
damit endlich ein Rahmen, den Faden 
der »Erfassung einer Verfassung« wie-
der aufzugreifen. Doch das Nachden-
ken über eine neue Verfassung wurde 
dadurch nicht einfacher. Die Form, wie 
wir eine Erfassung vornehmen und was 
in einer Verfassung überhaut gefasst 
werden sollte, blieb offen. 

Aber immer deutlicher wurde die 
Dringlichkeit, über eine Verfassung 
nachzudenken. Denn wir leben inzwi-
schen in einer wahrhaft merkwürdi-
gen, bedenklichen wie bedenkens-
werten Zeit, auch, was den Zustand 
von Verfassungen betrifft. Im Kontext 
der Digitalisierung, des Klimawandels 
und eben auch der Corona-Pandemie 
wurden und werden weltweit verfas-

sungsrechtliche Grenzen ausgetestet, 
wieweit man politische Rechte, Religi-
on, Kunst etc. einschränken kann und 
sollte. Damit setzt sich – zwischen Not-
wendigkeit und Dystopie – eine Ent-
wicklung fort, die seit einigen Jahren 
unter dem Begriff der »Post-Demokra-
tie« diskutiert wird.

Der politische Umgang mit der 
Corona-Pandemie hat zudem einen 
zwar überschaubaren, aber doch er-
schreckend breiten gestreuten gesell- 
schaftlichen Dissens erzeugt bezie-
hungsweise hervortreten lassen. Die 
Legitimität von Politik und den sie prä-
genden Akteuren und Institutionen 
wird von Demokratiefeindlicher Seite 
in Frage gestellt. 

Zwei Reaktionen sind auf diese Krise 
möglich: 

Zum einen das Zurückschalten 
auf tradierte Strukturen der bisheri-
gen Krisenbewältigung. Das schafft 
kurzfristig Sicherheit, verschärft aber 
langfristig die Probleme, da tradier-
te nationalstaatliche Strukturen (und 
ihre Verfassungen) auf globale Phäno-
mene wie Klimawandel und z.B. die Co-
rona-Pandemie nur bedingt wirksam 
reagieren können. Daher kommen nun 
Städte aus der Not in die Wendigkeit –  
also ihre Beiträge zur Energie-, Ge-
sundheits-, Immobilien- und Mobilitäts-
wende auf dem Platz. Aber reicht das? 

Der andere Weg ist das radikale 
Infragestellen der bestehenden Struk-
turen. Das ist riskant, weil es in Zeiten 
von Risiken riskante Krisenbewälti-
gung Unsicherheit verstärkt – und au-
ßerdem die Vorgehensweise derer ist, 
die die Krise nutzen wollen, um die De-
mokratie in ihren Grundfesten zu er-
schüttern. 

Über eine neue Verfassung nach-
zudenken, ist also, gerade in diesen 
Zeiten, nicht ungefährlich. 

Dennoch: Wir haben wir im politi-
schen Umgang mit der Corona-Pande-
mie auch etwas Ermutigendes gelernt: 
Wenn die Dringlichkeit, die Notwen-
digkeit erkannt wird, scheinen auch 
grundlegende Veränderungen – zumin-
dest temporär – möglich. Und auch die 
Gewaltenteilung funktioniert, wie das 
deutsche Bundesverfassungsgericht 
mit Blick auf »intertemporale Freiheits-
beschränkungen« und deren Entgeg-
nung im Klimaschutz beeindruckend 
bestätigt. 

Wir haben uns entschieden, den Weg 
fortzusetzen, auf dem unsere Idee ent-
standen ist; die Fortsetzung einer An-
maßung, über etwas nach zu denken, 
wofür man eigentlich keine fachliche, 
also z. B. verfassungsrechtliche Kom-
petenz hat, aber worüber man sich als 
politisch verantwortungsvoller Mensch 
dennoch Gedanken macht; aber nicht 
als wissenschaftlichen Diskurs, son-
dern als privates, freundschaftliches 
Gespräch. 

Gemeinsam mit Heidi Dobner ha-
ben wir im Frühling 2020 deshalb nach-,  
mit- und vordenkende Menschen, die 
wir kennen, die wir schätzen, mit de-
nen wir im Gespräch sind, in eine nicht-
repräsentative Spielsituation versetzt. 

Sie lautete: »Stellen Sie sich vor, 
es träte eine neue ›verfassungsgeben-
de Versammlung‹ zusammen, um über 
die zukünftige Gestaltung unserer De-
mokratie zu beraten. In verschiedenen 
Arbeitsgruppen würden die grundle-
genden Fragen der nächsten Verfas-
sung beraten: 
 — Was wäre der Geltungsrahmen 
für die Verfassung – eine Stadt, ein 
Land, Europa, die Welt, das Universum? 
 — Was wären die Rechtssubjekte der 
neuen Verfassung – Menschen, Tiere, 
Pflanzen?
 — Wie würde politische Beteiligung 
organisiert – per Los, per Wahl, direkt 
oder repräsentativ?
 — Mit welchem Verfahren würde die 
neue Verfassung legitimiert?
 — Welche Form von Wirtschaft wür-
de in dieser Verfassung erlaubt bzw. 
ermöglicht, welche Vorstellung von Ei-
gentum, Besitz, Handel würden voraus-
gesetzt?
 — Welche Rolle würden Kunst, Kul-
tur, Religion in der neuen Verfassung 
eingeräumt werden?
 — Stellen sie sich vor, Sie wären einer 
der Teilnehmer. Welche Punkte wären 
Ihnen wichtig? Welche Fragen müss-
ten aufgeworfen, welche Interessen be-
rücksichtigt werden. Oder würden sie 
die Teilnahme an der Verfassungsge-
benden Versammlung ablehnen, und 
wenn ja, aus welchem Grund?«

Herausgekommen und in dieser Zei-
tung – dem ernsthaftestem und gleich-
zeitig vergänglichstem Medium, über 
das wir heute verfügen – versammelt, 
sind eine Reihe von Betrachtungen, wie 
wir sie uns in jedem Gespräch über die 
Zukunft der Demokratie wünschen 
würden. Gespräche, die nicht nur auf 
Podien, nicht in akademischen Veran-
staltungen und nicht in Parlamenten 
geführt werden müssen, sondern vor 
allem unter Freund*innen, in der Fami-
lie, an langen gemeinsamen Abenden, 
auf gemeinsamen Reisen oder in der 
Pause bei der Arbeit, kurzum überall da, 
wo das politische Private als Grund-
stein der Demokratie zum Erscheinen 
kommt. 

Luftige Grüße in einer atemberauben-
den Zeit

Friedrich von Borries & 
Stephan A. Jansen 

P.S. Im Herbst 2020 haben wir das Ex-
periment intergenerativ herausgefor-
dert – und mit Stipendiat*innen der 
GLOBART Academy im fertiggestell-
ten und nie eröffneten Atomkraftwerk 
in Zwentendorf an der Donau durch-
gespielt. Beide werden im Wiener Par-
lament mit mehrfacher Vertagung im 
Herbst 2021 im Österreichischen Par-
lament vorgestellt.  
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